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   Wenn der gesunde Menschenverstand auf das Recht und das Gericht trifft, zieht der Verstand leider in einigen Fällen den Kürzeren. Dabei heraus kommen Entscheidungen, die nicht selten skurril sind und Kopfschütteln, Erstaunen oder Schmunzeln hervorrufen.
 
    
 
   In diesem Buch finden Sie eine unterhaltsame Zusammenstellung der kuriosesten Rechtsfälle, die vor deutschen Gerichten verhandelt wurden und können die Frage beantworten: Wie würden Sie entscheiden? Dabei werden sie bemerken, dass der Verstand und die Logik im Recht nicht immer weiter hilft. Etwa wenn die Frage geklärt wird, ab wann ein Richter schläft oder ob sein Schnarchen von der Richterbank nur ein Zeichen dafür ist, dass er sich gerade konzentriert. Oder wenn es um die Frage geht, ab wann eine Uriniergewohnheit ein Grund für eine Mietminderung sein kann und ob ein Malheur beim Wasserlassen ein Fall für die Unfallversicherung ist. Das nur drei der Fälle, die in diesem Buch behandelt werden. Alle Fälle gab es tatsächlich, auch wenn sie manchmal so klingen, als wären sie der Kreativität und farbenfrohen Phantasie entsprungen. Die schönsten und heitersten Geschichten aber schreibt immer noch das Leben selbst.
 
    
 
   Dazu gibt es einen Überblick über die kuriosesten Gesetze und nicht zuletzt werden die populärsten Irrtümer des Rechts aufgeklärt. Alles mit einem zwinkernden Auge und garantiert nicht staubtrocken. 
 
    
 
   Recht skurril – Gute Unterhaltung bei den kuriosesten Fällen deutscher Gerichte [bookmark: _GoBack]und den populärsten Rechtsirrtümern!
 
    
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288359]Einige Worte vorab
 
    
 
    
 
   Wir hören immer wieder davon, dass im Land der „unbegrenzten Möglichkeiten“, den USA, ab und an seltsame Gerichtsurteile gefällt werden. Der Schadenersatz auf Grund des zu heißen Kaffees im Fast Food Restaurant dürfte wohl jedem Leser hier ein Begriff in diesem Zusammenhang sein. Aber nicht nur im Land auf der anderen Seite des großen Teiches gelangt die Justiz manchmal zu höchst kuriosen Urteilen, wie ein Blick in die Archive deutscher Gerichte beweist. Wenn das Recht auf den gesunden Menschenverstand trifft zieht (leider) auch in Deutschland manchmal der Verstand den Kürzeren. Ob sich daran zeigt, dass Juristen nicht immer dem realen Leben zugeneigt sind? In jedem Fall gibt es einige Urteile, die mehr als ein schmunzelndes Kopfschütteln hervor rufen und bei denen man sich fragt, ob man zu einer ähnlichen Entscheidung gekommen wäre. 
 
    
 
   Gerichte müssen sich manchmal mit Fragen befassen, bei denen nicht immer klar ist, ob das wirklich wahr sein kann und ob es keine dringenderen Fälle gibt: Ab wann schläft man und warum sind schlafende Richter trotzdem hellwach? Wie engagiert muss der Beischlaf in der Ehe sein? Ein Unfall beim Verrichten der Notdurft – Arbeitsunfall oder nicht? Man staunt, welche Klagen und Fälle zur Verhandlung kommen und nicht selten, wie dann darüber geurteilt wird. 
 
    
 
   In diesem Buch finden Sie eine Sammlung der wohl kuriosesten Urteile deutscher Gerichte und können sich selbst fragen: Hätte ich genauso entschieden? Zudem wird ein kleiner Blick auf das wohl kurioseste aller deutschen Gesetze geworfen und nicht zuletzt werden die populärsten Rechtsirrtümer aufgedeckt und die Wahrheit dahinter entlarvt. Denn man staunt tatsächlich, wie viele Vorurteile in Sachen „Recht“ in unseren Köpfen schlummern und dass die Wahrheit dahinter nicht immer die ist, die vielerorts angenommen wird. In diesem Sinne wünsche ich jetzt „Gute Unterhaltung“ beim Ausflug ins Reich der kuriosen Gerichtsentscheidungen und beim heiter aufbereiteten Blick ins Recht!
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288360]Kapitel 1
 
    
 
   [bookmark: _Toc356288361]Deutschland – Recht und gesunder Menschenverstand harmonieren nicht immer miteinander
 
    
 
    
 
   Dass Deutschland eine Nation von Klägern ist, ist unbestritten. In wenig anderen europäischen Ländern werden prozentual auf die Bevölkerung gesehen so viel geklagt, vor Gericht gestritten und Juristen bemüht. Gleich ob Nachbarschaftsstreit, Erbstreitigkeiten oder im Sozialrecht: Kaum fühlt man sich ungerecht behandelt, wird von vielen Menschen der Gang zum Gericht angetreten. Man fühlt sich im Recht und möchte es auch bekommen! Aber sind viele Fälle wirklich immer so klar und wie urteilen die Richter, wenn es mal „unüblich“ wird? In diesem Kapitel können Sie Ihren gesunden Menschenverstand einmal dahingehend überprüfen, ob er ähnlich entschieden hätte. Aber Vorsicht: Manchmal gibt es im Dickicht der Gesetze Paragraphen, die scheinbar Scherzkekse dort platziert haben. Bei einigen Urteilen ist dieser Gedanke nicht so weit hergeholt, wie Sie selbst feststellen werden.
 
    
 
   Vergessen Sie nicht: Alle Urteile und Entscheidungen, die Sie in diesem Buch lesen werden, gab es wirklich und wurden so von Gerichten entschieden, auch wenn man es manchmal nicht glauben mag... Dabei wurden die wesentlichen Kernaussagen so zusammengefasst und aufgearbeitet, dass sie auch ohne juristische oder Fachkenntnisse verständlich und zudem unterhaltsam sind. Wer Interesse an den vollständigen Urteilen oder Urteilstexten hat, kann sich unter Angabe des jeweiligen Aktenzeichens, das Sie in jedem Beitrag finden werden, direkt an die entsprechenden Gerichte wenden. Da in Deutschland alle Urteile in der Regel öffentlich gefällt werden, senden die Gerichte auf Anfrage die entsprechenden Entscheidungen auf Anfrage gern zu. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288362]Der schnarchende Vermieter
 
    
 
    
 
   Zu Beginn direkt ein Fall, in dem man sich sehr gut hineinversetzen kann, gleichgültig auf welcher „Seite“ man stehen mag. Dafür ist es vorteilhaft, sich in eine der Parteien hinein zu versetzen, sich also vorzustellen, man ist persönlich betroffen. Eine Technik, die in der Beurteilung von Rechtsfällen durchaus förderlich sein kann. 
 
    
 
   Stellen Sie sich also vor, Sie sind auf der Suche nach einer schönen Wohnung. Nach einigen Besichtigungen und Besuchen bei Immobilienmaklern finden Sie schließlich in Ihrer Tageszeitung ein Inserat, das durchaus interessant klingt: Eine 3 Zimmer Wohnung in einem geräumigen Zweifamilienhaus. Die Wohnlage ist für Sie geeignet und Sie beschließen beherzt, den Inserenten anzurufen und einen Termin für eine Besichtigung auszumachen. 
 
    
 
   Der Termin für die Besichtigung läuft hervorragend. Der Vermieter zeigt Ihnen die zur Vermietung stehende Wohnung und zeigt sich auf menschlich als sehr entgegenkommend und freundlich, sodass sie ihn gleich sympathisch finden. Die Wohnung ist genau das, was Sie für sich und Ihre junge Familie gewünscht haben: Drei Zimmer mit hervorragender Aufteilung, sodass ausreichend Platz vorhanden ist. Die Wohnlage ist ruhig und bietet Gelegenheit, sich auch nach langen Arbeitstagen zu entspannen, die Schule für das Kind ist nicht zu weit weg und der Preis für die Wohnung liegt in ihrem Budget. Ohne lange zu zögern unterschreiben Sie den Mietvertrag und stören sich auch nicht daran, dass der Vermieter die andere Wohnung in dem Zweifamilienhaus hat. Denn immerhin bestand gleich von Beginn ein eine gewisse Sympathie, die auf Gegenseitigkeit zu beruhen schien.
 
    
 
   Der Umzug ist vollbracht und Sie genießen die schöne, bezahlbare und gut gelegene Wohnung mit Ihrer Familie. Im Lauf der Zeit nehmen Sie Verschönerungen vor, ersetzen Ihre aus der alten, zu klein gewordenen Wohnung, mitgebrachten Möbel durch neue, speziell für diese Wohnung passende Möbel, um sich so ein wunderschönes Heim für sich und Ihre Familie herzurichten. Alles läuft perfekt im Hinblick auf die Wohnung und auch im menschlichen Bereich gibt es keinen Grund zur Klage: Mit dem Vermieter und seiner Frau verstehen Sie sich gut, Ihr eigenes Kind hat sich mit der Tochter des Vermieters, die inzwischen auch im Schulalter angelangt ist, angefreundet und man wechselt höflich und freundlich regelmäßig Worte, wenn man sich über den Weg läuft. Eine Idylle, wie sie nicht harmonischer sein könnte. 
 
    
 
   Sie zahlen regelmäßig Ihre Miete, auch wenn diese in der Vergangenheit mehrmals erhöht wurde. Aber das hat sie nicht gestört, denn die Wohngegend wurde in der Vergangenheit massiv verschönert und so verstehen Sie, dass es eine als „attraktiv“ zu bezeichnende Wohnlage ist, die auch mehr Geld kosten kann. Die Miete liegt trotz der Erhöhungen im für Sie bezahlbaren Rahmen, sodass Sie damit keine Probleme haben. Im Gegenteil: Regelmäßig nehmen Sie weitere Verschönerungen auf eigene Kosten vor, denn Sie wissen, im Mietrecht hat der Vermieter keinen Grund, Sie aus der Wohnung herauszuwerfen und Sie können sich sicher sein, diese schöne Wohnung noch viele weitere Jahre mit Ihrer Frau und Ihrem Kind bewohnen zu können. Insgeheim freuen Sie sich sogar darüber, denn Sie wissen, dass die Preise für Mieten in dieser Gegend in den vergangenen Jahren massiv angestiegen sind und sind froh, zu einem Zeitpunkt den Vertrag unterschrieben zu haben, als das noch nicht absehbar war. So ist Ihre Wohnung trotz aller Erhöhungen Miete der vergangenen Jahre noch immer günstiger als eine vergleichbare Wohnung in dieser Gegend und Sie haben die Sicherheit, dass der Vermieter einen engen gesetzlichen Rahmen für weitere Mieterhöhungen hat, die immer noch in Ihrem persönlichen Budget liegen würden. Ein wahrer Glückspilz sind Sie also.
 
    
 
   Doch dann kommt eines Tages der Schock: In Ihrem Briefkasten finden Sie die Kündigung der Wohnung wegen Eigenbedarfs des Vermieters! Sie sind entsetzt darüber und halten das für einen Trick des Vermieters, die Wohnung, nach einigen Monaten der Selbstnutzung, zu einer deutlich höheren Miete weiter zu vermieten. Denn Sie wissen, die drei Zimmer Wohnung des Vermieters ist für ihn, seine Frau und sein eigenes Kind groß genug. Warum sollte er also Eigenbedarf an dieser Wohnung haben? Sie beraten sich kurz mit Ihrer Frau und beschießen den Gang zum Anwalt, um gegen diese Kündigung vorzugehen. Auch der Anwalt ist der Meinung, dass diese Kündigung ungerechtfertigt sei, da die Größe der Wohnung des Vermieters mehr als ausreichend für ihn und seine kleine Familie ist und es eigentlich im Leben des Vermieters keine veränderten Lebensumstände gibt, die zum Zeitpunkt der Vermietung nicht abzusehen waren. Also damit gab es Nichts, was eine Kündigung wegen Eigenbedarfs rechtfertigen würde. Auf Anraten Ihres Anwaltes sollten Sie es also auf eine Klage ankommen lassen und der Kündigung zunächst nicht nachgeben. 
 
    
 
   Der Schriftverkehr vor der Gerichtsverhandlung blieb erfolglos und so kommt der Tag der Verhandlung. Sie als Mieter legen vor Gericht Ihren Standpunkt dar und Ihr Anwalt argumentiert, dass es keinen ersichtlichen Grund für eine Eigenbedarfskündigung des Vermieters gibt. Weder ist seine eigene Wohnung für ihn und seine Familie zu klein, noch sind andere Lebensumstände in seinem Leben eingetreten, die nach dem Gesetz eine Eigenbedarfskündigung rechtfertigen würden. Sie wissen, dass das stimmt und sind sich bereits Ihres Sieges bewusst, zumal Sie dem Vermieter insgeheim unterstellen, er hat nur vor, in wenigen Monaten von den deutlich gestiegenen Mieten zu profitieren, indem er die Wohnung deutlich teurer weiter vermietet. 
 
    
 
   Der Vermieter ist ebenfalls mit seinem Anwalt erschienen. Dabei argumentiert der Anwalt des Vermieters wie folgt: Leider leide der Vermieter unter einem „chronischen Schnarchen“, sodass es seine Frau nicht mehr ausgehalten hat, mit ihm im gemeinsamen Schlafzimmer zu schlafen. Das andere Schlafzimmer der Wohnung bewohnt die siebenjährige Tochter, der man ja immerhin ihren persönlichen und privaten Bereich zugestehen müsse und so blieb der Frau in Ermangelung eines weiteren Schlafzimmers nichts anderes übrig, als auf der Couch im Wohnzimmer zu schlafen. Doch auf einer Couch schläft man nicht besonders gut, wie sich jeder vorstellen könne. Dies habe zu einem Schlafmangel geführt und damit zu einer erheblichen Belastung für die Gesundheit der Ehefrau. Deshalb sei der vermietete Wohnraum im eigenen Haus für eine eigene Nutzung dringend erforderlich und damit eine Kündigung wegen Eigenbedarfes gerechtfertigt. Das Gericht sollte doch bitte auch berücksichtigen, dass man zum Zeitpunkt der Vermietung zwar von dem Schnarchproblem wusste, aber fest daran glaubte, dieses medizinisch lösen zu können. Es war also nicht absehbar, dass es keine medizinische Lösung geben würde und so habe man guten Gewissens den Mietvertrag über die Wohnung geschlossen, die man jetzt wegen Eigenbedarf zurück begehrt. 
 
    
 
   Soweit die Fakten und der Sachvortrag der zerstrittenen Parteien. Zugegeben ein ungewöhnlicher Fall: Eigenbedarf wegen dem chronischen Schnarchen und dem Bedarf an einem weiteren Schlafzimmer, weil die Frau auf der Couch schlafen muss und diese nicht reicht? Dafür einer Familie gleich die drei Zimmer Wohnung kündigen? Oder steckt wirklich nur das Interesse dahinter, nach einigen Monaten Eigennutz der Wohnung diese neu und teurer erneut zu vermieten? Wenn Sie als Richter mit diesen vorliegenden Fakten gefragt wären, wem würden Sie in diesem ungewöhnlichen Fall Recht geben?
 
    
 
   Mit dieser Frage musste sich tatsächlich das Amtsgericht im rheinland-pfälzischen Sinzig unter dem Aktenzeichen 4 C 1096/97 auseinandersetzen und... Trommelwirbel... gab dem Vermieter Recht. Das Gericht begründete das Urteil unter Anderem damit, dass der Vermieter ausreichend „vernünftige und nachvollziehbare“ Gründe für die Eigenbedarfskündigung anführte und somit die Voraussetzungen für eine Eigenbedarfskündigung nach den Paragraphen 564 b Absatz 2 Nummer 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) vorlagen. Es sagte weiter, dass jedes höchstpersönliche Interesse des Vermieters von nicht geringem Gewicht, welches grundsätzlich mit der Rechtsordnung vereinbar sei, als ausreichender Grund für eine solche Kündigung ausreichen würde. Das chronische Schnarchen und die dadurch direkt hervorgerufene gestörte Nachtruhe der Ehefrau würden den zusätzlich benötigten Platz für ein weiteres Schlafzimmer rechtfertigen. Da dieser aber nur in der vermieteten Wohnung läge, rechtfertigt dies die Kündigung wegen Eigenbedarf. 
 
    
 
   Dieses Urteil wurde vom Mieter mit der Berufung beim Landgericht Koblenz zunächst angefochten, blieb jedoch erfolglos, da das Landgericht diese Berufung zurückwies. Der Mieter musste tatsächlich die Wohnung verlassen und ausziehen.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288363]Stehpinkler – Wenn Gerichte darüber entscheiden müssen, wie man Toiletten benutzt....
 
    
 
    
 
   Einen ebenfalls im Mietrecht angesiedelten Fall, der durchaus in den Bereich „Kuriositäten“ fällt, entschied das Amtsgericht Wuppertal unter dem Aktenzeichen 34 C 262/96. Ein beispielhafter Fall dafür, warum Deutschland teilweise als Land von „Prozesshanseln“ bezeichnet wird. Aber lesen Sie selbst:
 
    
 
   Ein Mieter in einem Mehrfamilienhaus hatte sein Schlafzimmer an genau jener Wand, an der die Toilette der Nachbarwohnung war. Soweit noch kein Grund zur Klage, eher ein Grund zum Schämen für den Architekten. Aber ein Grund für den Mieter, sich an den männlichen Urinier-Gewohnheiten zu stören. Denn der Nachbar war ein sogenannter „Stehpinkler“, zog es also vor, sein kleines Geschäft locker lässig im Stehen zu verrichten. Der Mieter mit dem Schlafzimmer an der Wand des „Stehpinkler-Badezimmers“ fühlte sich jedoch durch das regelmäßige Plätschern des Urinstrahles in seiner Nachtruhe gestört und reichte beim Gericht Klage auf Unterlassung ein. Das Gericht möge die Geräuschbelästigung bestätigen und den Beklagten dazu auffordern, das Pinkeln im Stehen sein zu lassen. 
 
    
 
   Ein Zeichen für Unterbeschäftigung und Arbeitsmangel am Gericht? Denn so unglaublich es klingt, das Amtsgericht Wuppertal befasste sich tatsächlich in einer mündlichen Hauptverhandlung mit den Geräuschen eines Urinstrahls und dessen Auswirkungen auf die Nachtruhe des Nachbarn. Doch gleich zu Beginn wies das Gericht die Klage nach dem Vorbringen erster Vorträge wieder ab: Denn ein Anspruch, wie von den Klägern gefordert, würde voraussetzen, dass die Kläger in einem über ein „normales Maß hinausgehenden Geräuschpegel“, der zudem vermeidbar sein müsste, gestört würden. Doch diese vermeidbare Störung vermochten die Richter dann doch nicht im vorliegenden Fall erkennen und führten aus, dass in einem Mehrfamilienhaus zwangsläufig jeder Bewohner Geräusche jedweder Form verursachen würde. Um einer Klage stattzugeben müsste die Geräuschbelästigung jedoch so hoch sein, dass sie die „Geräuschentwicklung im Rahmen der gewöhnlichen Lebensvorgänge“ deutlich überschreite. Nur dann müsse diese Belästigung nicht hingenommen werden und könne zu dem mit der Klage begehrten Unterlassungsanspruch führen. Das Gericht führte weiter aus, dass unterschiedliche Techniken des Urinierens nun einmal mit einer unterschiedlichen Geräuschbelastung einher gehe. Hier dem Beklagten Vorschriften zu machen, wie er sein kleines Geschäft verrichten solle, würde einen unverhältnismäßigen Eingriff in seine Privatsphäre bedeuten. Der Nachbar solle doch diese Geräusche in Zukunft einfach „mit Gelassenheit ertragen“ gab das Gericht dem Kläger schließlich noch mit auf den Weg und wies die Klage ab. 
 
    
 
   Für den Kläger war diese Klage damit ein „Griff ins Klo“ und ein erster Anflug von Kreativität beim Gericht. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288364]Das verstopfte Waschbecken
 
    
 
   Tierisch, um es genauer zu sagen mit einem Hund, geht es in diesem Fall zu, der das Landgericht Hannover mehrere Tage intensiv beschäftigte. Es galt die Frage zu klären, inwieweit ein Hund im Bad einzusperren grob fahrlässig sei. Aber der Reihe nach: 
 
    
 
   Der Sachverhalt stellte sich so dar, dass im Rahmen eines verstopften Waschbeckenabflusses in einem Mietshaus drei Etagen dieses Hauses starke Wasserschäden erlitten. Dem Mieter, in dessen Wohnung dieser Abfluss, wie sich heraus stellte mit einer Rolle Toilettenpapier, verstopft war und dessen über dem Waschbecken laufender Wasserhahn daraufhin die Überschwemmung auslöste wurde von der Gebäudeversicherung die Rechnung geschickt, dass er für den Schaden aufkommen müsse. Immerhin sei es sein verstopfter Abfluss gewesen und zudem wurde der Wasserhahn über diesem Abfluss aufgedreht und mehrere Stunden laufen lassen, sodass die Überschwemmung und der Schaden entstehen konnte. Der Mieter war während dieser Zeit nicht in seiner Wohnung gewesen und habe somit, so die Versicherung in ihrer Argumentation, grob fahrlässig gehandelt, was einen Haftungsanspruch auslöse. Die Versicherung nahm an, dass der Mieter den Wasserhahn trotz verstopften Abflusses beim Verlassen der Wohnung offen ließ und - so wurde spekuliert – da der Abfluss mit einer Rolle Toilettenpapier verstopft wurde sei dies schon an der Grenze zum absichtlichen Handeln, also zum vorsätzlichen, gewesen (wobei vor Gericht letztendlich die Frage des Vorsatzes nie gestellt wurde). 
 
    
 
   Der betroffene Mieter jedoch weigerte sich, die von der Versicherung für den entstandenen Schaden gesandte Rechnung zu begleichen und argumentierte stattdessen, dass er vor dem Verlassen der Wohnung das Bad leer räumte (bis auf die vermeintliche Rolle Toilettenpapier) und dann den Hund darin einsperrte, sodass dieser während seiner Abwesenheit in der Wohnung keinen Schaden anrichtet. Der Hund habe dann die Rolle Toilettenpapier aus der Halterung gerissen und ins Waschbecken befördert, wo er dann den Wasserhahn betätigte, sodass der Schaden entstehen konnte. 
 
    
 
   Diese – zugegeben sehr abenteuerliche – Begründung lieferte der Mieter tatsächlich und da die Versicherung keine gegenteiligen Beweise hatte, versuchte sie über die Argumentation, den Hund in das Bad einzusperren sei grob fahrlässig gewesen, den Ausgleich für den Schaden erstattet zu bekommen. 
 
    
 
   Ob der Richter am Landgericht Hannover bei seiner Entscheidung schmunzeln musste oder nicht ist dem Autor hier nicht bekannt, aber er verkündete unter dem Aktenzeichen 19 S 1986/99, dass der Mieter keineswegs für den Schaden aufkommen muss. Es sei nicht grob fahrlässig gewesen, den Hund in das Bad einzusperren, was auch daran ersichtlich wird, dass der Mieter zuvor das Bad bis auf die Rolle Toilettenpapier leer räumte. Dass der Hund diese aus der Halterung neben der Toilette entwendete, in den Abfluss des Waschbeckens beförderte und dann den Wasserhahn aufdrehte, sodass der Schaden entstehen konnte, sei so weltfremd, dass dies beim besten Willen nicht vorherzusehen war. Damit lag also auch kein fahrlässiges Handeln vor, ganz im Gegenteil: Denn dass der Mieter das Bad leer räumte bevor der Hund dort einsperrte müsse er sich sogar zu Gute rechnen lassen. Und Fahrlässigkeit im Zivilrecht bedeute nun einmal auch, dass der mögliche Schaden vorherzusehen sein müsste, damit er einen Haftungsanspruch auslöst. Doch das lag in diesem Fall ganz sicher nicht vor, oder hätte jemand vorhersehen können, wie gezielt der eingesperrte Hund eine solche Tat verwirklicht....?
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288365]Wenn Kreativität auf den Richterstuhl gelangt....
 
    
 
    
 
   Einen besonders beachtenswerten Anflug von Kreativität befiel den Amtsrichter vom Amtsgericht in Höxter, als er einen Fall verhandeln musste, in dem ein junger Mann mit einem Blutalkoholwert von 1,11 Promille sein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr steuerte. So weit, so gut und eigentlich kein besonderer Fall, wäre da nicht das ausformulierte Urteil, welches der Richter in diesem Fall sprach und in die Akten diktierte. Aber lesen Sie selbst, es handelt sich nicht um einen Scherz, sondern tatsächlich um ein rechtskräftiges und zu den Akten gelegtes Urteil des Amtsgerichts in Höxter vom vom 21.06.1995 mit den Aktenzeichen 8 CS 47 JS 655/95 und 8 CS 47 JS 96/95. Hier der Original - Urteilstext:
 
    
 
    
 
   Am 3. 3. 95 fuhr mit lockerem Sinn
der Angeklagte in Beverungen dahin.
 
   Daheim hat er getrunken, vor allem das Bier
und meinte, er könne noch fahren hier.
 
   Doch dann wurde er zur Seite gewunken.
Man stellte fest, er hatte getrunken.
 
   Im Auto tat's duften wie in der Destille.
Die Blutprobe ergab 1,11 Promille.
 
   Das ist eine fahrlässige Trunkenheitsfahrt,
eine Straftat, und mag das auch klingen hart.
 
   Es steht im Gesetz, da hilft kein Dreh,
§ 316 I und II StGB.
 
   So ist es zum Strafbefehl gekommen.
Auf diesen wird Bezug genommen.
 
   Der Angeklagte sagt, den Richter zu rühren:
„Das wird mir in Zukunft nicht wieder passieren!"
 
   Jedoch es muß eine Geldstrafe her,
weil der Angeklagte gesündigt, nicht schwer.
 
   30 Tagessätze müssen es sein
zu 30,- DM. Und wer Bier trinkt und Wein,
dem wird genommen der Führerschein.
 
   Die Fahrerlaubnis wird ihm entzogen,
auch wenn man menschlich ihm ist gewogen.
 
   Darf er bald fahren? Nein, mitnichten.
Darauf darf er längere Zeit verzichten.
 
   5 Monate Sperre, ohne Ach und Weh,
§§ 69, 69a StGB.
 
   Und schließlich muß er, da hilft kein Klagen,
die ganzen Verfahrenskosten tragen,
 
   weil er verurteilt, das ist eben so,
§ 465 StPO.
 
    
 
   Dr. Hohendorf, Richter am Amtsgericht
 
    
 
   Wer jetzt seinen Augen nicht traut und denkt, dass doch ein Strafverfahren nicht gerade der geeignete Ort für solch kreative Anflüge ist und die Justiz etwas mehr Ernst beweisen sollte, dem sei auch nicht die schriftliche Erwiderung des Verteidigers des Angeklagten vorenthalten, in der der Rechtsmittelverzicht erklärt wird:
 
    
 
   Der Mandant, einerseits zufrieden, andererseits ein wenig beklommen,
hat den Urteilsspruch vernommen.
 
    
 
   Im Hinblick auf die Sach- und Rechtslagen, die allseits bekannten,
und nach Rücksprache mit dem Mandanten
 
   tu ich hiermit kund für alle in der Rund', für Staatsanwaltschaft und Gericht:
Rechtsmittel einlegen - tun wir nicht.
 
   Holle, Rechtsanwalt
 
    
 
    
 
   Juristen sind also nicht immer nur todernst wie dieses Urteil und die Antwort des Anwaltes darauf beweisen. War das Jurastudium für diesen erkennenden Richter etwa nur die zweite Wahl...? Darüber mag nur spekuliert werden. Nicht spekuliert werden muss über das folgende Urteil, welches vermutlich eines der bekanntesten und berüchtigsten Urteilen in der jüngeren deutschen Justizgeschichte ist, aber immer der Reihe nach:
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288366]Von Gäulen und Hufen....
 
    
 
    
 
   Berüchtigt und vermutlich unter Juristen ein Kopfschütteln hervor rufend ist das Urteil des Amtsgerichts Köln vom 02. Oktober 1984, welches dort unter dem Aktenzeichen 225 V 356/84 gefällt wurde und als „Bierkutscher Urteil“ in die Geschichte einging. Es mag nicht gerade seriös sein und hier und da einige typisch juristische Wort- und Satzstellungen aufweisen, aber lassen Sie sich daran nicht hindern, es komplett zu lesen, liebe Leser. Dieses Urteil zeigt, wie schnell sich ein Richter von unterschwelliger Ironie hin in die teils derbe Veralberung hinreißen lassen kann und ob Sie es glauben oder nicht, dieses Urteil wurde tatsächlich so gefällt, wie es jetzt in Auszügen wiedergegeben wird. Ein Richter, der Heinz Erhard, Aristoteles, das Telefonbuch, Märchenbücher aus den Dreißigern und sogar „Sponti-Sprüche“ als Urteilsbegründung zitiert mag nicht sonderlich seriös sein, aber immerhin hat er Originalität bewiesen. Sie werden sehen, es lohnt sich, auch wenn man ansonsten juristische Texte meidet. Ist der Beginn noch vergleichsweise „trocken“ und vom unterschwelligen Humor (oder Verachtung des Richters an die Adresse des Klägers?) geprägt, so drückt der Richter am Ende unverhohlen seinen Missmut über diese eingereichte Klage aus, indem er ganze Absätze voller Witze reißt, die jede Seriosität missen lassen. Auch so kann man Verachtung für unsinnige Klagen ausdrücken, aber lesen Sie selbst:
 
    
 
    
 
   AUZÜGE AUS DER ENTSCHEIDUNG
 
 
   Orientierungssatz
 
   (Zur Frage der Schadstoffverringerung bei Pferden)
Zurecht zieht die derzeitige Bundesregierung die Einführung eines Abgas-Katalysators für Pferde nicht in Erwägung. Sie hätte ökologisch wie ernährungspolitisch nur das unerwünschte Ergebnis, daß unsere Spatzen noch mehr als bisher auf manche warme Mahlzeit verzichten müßten.
 
    
 
   Sonstiger Orientierungssatz
 
   (Huftritte eines Brauereigauls gegen parkenden Pkw)
 
   
1. Ein Pferdefuhrwerk ist, obwohl durch PS in Bewegung gesetzt, kein Fahrzeug im Sinne der StVO.
 
   
2. Auch wenn ein Brauereigaul am Straßenverkehr teilnimmt und nicht zu Hause wohnt, gehört er zu den Haustieren im Sinne des BGB § 833 S 2.
 
 
   3. Ein Ausschluß der Tierhalterhaftung gemäß BGB § 833 S 2 kommt nicht in Betracht, wenn das Pferdegespann einer Brauerei zur Reklame ständig mit leeren Bierfässern durch die Stadt fährt (zumal dies dem Umsatz nicht gerade förderlich ist).
 
   
4. Beschädigt ein Brauereigaul durch Huftritt einen geparkten Pkw, hat sich damit die typische Tiergefahr im Sinne des BGB § 833 verwirklicht. Der Beweggrund des Tieres ist rechtlich ebenso unbeachtlich wie der Umstand, daß auch Menschen sich gelegentlich so zu verhalten pflegen.
 
   
5. Ein Bierkutscher, der diensteifrig dem Gebräu der eigenen Brauerei zugesprochen hat, verstößt gegen StGB § 316, wenn er in fahruntüchtigem Zustand das Pferdegespann führt. Die Fahrerlaubnis kann ihm allerdings nicht entzogen werden.
 
   
6. Ein "Führen" im Sinne des StGB § 316 ist gegeben, wenn der Bierkutscher durch Zurufe (zB "Hüh" oder "Hott") auf die Gäule einwirkt. Dies gilt jedoch nicht für Zurufe des Beikutschers.
 
   Tatbestand
 
    
 
   Der Pkw der Kl. wurde am 31.1.1984, einem Dienstag, in Köln auf der B-Straße vor der Postschänke von einem Pferd getreten und dabei hinten beschädigt. Die Bekl. ("Beklagte" – Anmerkung des Autors), die eine Privat-Brauerei in K. betreibt, besitzt ein Pferdegespann mit 2 Pferden, das zu Werbezwecken sommers wie winters auf bestimmten Routen durch die Stadt fährt. Die Kl. ("Kläger" bzw. "Klägerin" – Anmerkung des Autors) behauptet, es sei ein Pferd der Bekl. gewesen, das ihren Pkw beschädigt hatte. Die Bekl. behauptet, ihr Pferdewagen sei am 31.1.1984 in E. auf Tour gewesen, nicht aber in der Süd-Stadt. Das AG hat die Bekl. antragsgemäß zur Zahlung von 1.950 DM verurteilt.
 
   Entscheidungsgründe
 
   Die Bekl. haftet als Halterin des Pferdefuhrwerks insgesamt, weil dieses das Auto der Kl. beschädigt hat.
 
   Die Bekl. haftet allerdings nicht schon als Halterin des Fahrzeugs selbst. Ein Pferdefuhrwerk, das zweifelsfrei nicht zu den "Rodelschlitten, Kinderwagen, Rollern und ähnlichen Fortbewegungsmitteln" gehört, ist zwar ein richtiges Fahrzeug im Sinne der Straßenverkehrsordnung (§ 24 I StVO). Es ist nämlich ein zweispuriges, nicht an Gleise gebundenes Landfahrzeug, dessen Bauart die Gewähr dafür bietet, daß die Höchstgeschwindigkeit auf ebener Bahn nicht mehr als 6 km/h und die Drehzahl des Motors nicht mehr als 4.800 Umdrehungen pro Minute beträgt, weshalb es auch führerscheinfrei ist (vgl. § 4 I StVZO). Es wird jedoch trotz einiger PS nicht durch Maschinenkraft bewegt, so daß ihm rechtlich die Anerkennung als vollwertiges Kraftfahrzeug versagt ist (§ 1 II StVG).
 
   Die Bekl. haftet aber als Halterin des Pferdeteiles des Fuhrwerkes (§ 833 BGB). Das Pferd, rechtlich für sich betrachtet, ist nämlich ein Haustier, auch wenn es am Straßenverkehr teilnimmt und nicht zu Hause wohnt. Zu den Haustieren zählen nämlich alle die Tiere, die jemand "in seiner Wirtschaft" hält (vgl. dazu Palandt-Thomas, BGB, § 833 Anm. 6a; insoweit genießt lediglich die Biene einen rechtlichen Sonderstatus, weil sie sich der Verfügungsgewalt des Imkermeisters entziehen kann, um Soldatenpferde zu stechen: RGZ 158, 388). Das schließt die Haftung der Bekl. aber nicht aus, weil die Pferde ihr nicht "zum Berufe, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt" dienen (§ 833 S. 2 BGB). Wie der Angestellte der Bekl. Z bekundet hat, dienen sie nämlich lediglich der Reklame, indem sie leere Bierfässer herumfahren, was dem Umsatz nicht gerade förderlich ist. Die Pferde der Bekl. sind daher rechtlich ein liebenswerter Luxus, der wie vieles andere zum Kölner Lokalkolorit gehört.
 
   Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hat auch eines der beiden Pferde mit einem der 8 Hufe das Auto der Kl. getreten. Damit hat sich die von dem Gesetz verlangte typische Tiergefahr verwirklicht. Daß sich auch Menschen ab und zu so verhalten (vgl. dazu das Holzweg-Urteil des erkennenden Gerichts vom 4.12.1981 - 266 C 284/81 - Brigitte Nr. 18 v. 29.4.1982 sowie Express v. 7.4.1982) ist unerheblich, weil es hier auf die Unberechenbarkeit tierischen Verhaltens ankommt. Unberechenbar ist aber alles, auf das man sich leider nicht verlassen kann.
 
   Deshalb bedurfte es auch keiner Aufklärung, ob das Pferd gegen das Auto getreten hat, weil es als Angehöriger einer Minderheit im Straßenverkehr eine Aversion gegen Blech entwickelt hat oder weil es in seiner Einsamkeit sein Herz mit schönem Klang erfreuen wollte oder ob es seinen Huf als Warnblinklicht betätigt hat, damit es mit dem liegengebliebenen Fahrzeug rechtzeitig als stehendes Hindernis erkannt werden konnte (§ 15 I StVO).
 
   Die Pferde sind auch am 31.1.1984 pünktlich um 12.00 Uhr ("High Noon") vor der Postschänke zur Attacke angeritten, um das dort befindliche Auto der Kl. einzutreten, auch wenn die genauen Umstände, wie sie dahin gelangt sind, im einzelnen nicht mehr restlos aufgeklärt werden konnten. Kutscher W war nämlich als alter Fuhrmann der festen Überzeugung, daß er freitags mit den Pferden die Südstadt heimsuche, dienstags aber E. Der Zeuge Z hingegen, der für die Bekl. den Fahrplan für die Pferdekutsche aufstellt, war fest der Überzeugung, daß die Kutsche grundsätzlich dienstags die Südstadt besuche und freitags nach E. fahre. Der Kutscher W schüttelte darauf merklich seinen Kopf. Der Zeuge Z fügte jedoch hinzu, am Dienstag, den 31.1.1984, sei der zweite Kutscher krank gewesen. Deshalb habe er dem Zeugen W gesagt, er möge die kleinere Tour nach E. machen. Diese Anordnung erging auch völlig zu Recht, heißt es doch schon seit je: "2 Pferde, ein Kutscher, 4 Bestien" (vgl. dazu Simrock, Die Deutschen Sprichwörter, gesammelt, Frankfurt, 1846, Nr. 7867). Andererseits heißt es aber auch, was der Angestellte der Bekl. vielleicht nicht genügend berücksichtigt hat: "Alte Gewohnheit soll man nicht brechen" (vgl. dazu Simrock, Nr. 3642). Weiter heißt es auch: "Nimmt Gewohnheit überhand, kommt sie über all das Land" (Simrock, Nr. 3640).
 
   Deshalb und weil die Fähigkeit, an zwei Orten gleichzeitig in Erscheinung oder sonstwohin zu treten, auch bei Pferden nur selten anzutreffen ist, ist das Gericht zur Überzeugung gelangt, daß das Gespann der Bekl. bei seiner Reise über das Kölner Land am Dienstag, den 31.1.1984, auf der B-Straße an der Postschänke angelangt ist, wo es auch von dem Zeugen S deutlich wahrgenommen wurde, dem insoweit eine besondere Kölsche Sachkunde zugesprochen werden muß. Er erkannte nämlich nicht nur den Kutscher, sondern sogar auch die Pferde wieder, wobei allerdings die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen ist, daß ihm die Firmenaufschrift auf dem Fuhrwerk der Bekl. bei der einwandfreien Identifizierung geholfen hat. Der Zeuge konnte sich auch an den 31.1.1984 als einen besonderen Tag noch sehr gut erinnern. Es regnete nämlich, und er hatte sogar den Schirm auf. Er konnte auch nach vollbrachtem Arztbesuch den Rest des Tages unbeschwert von jeder Arbeit genießen, so daß seine Aufmerksamkeit durch nichts getrübt war. Das beweist schon die Tatsache, daß er in aller Ruhe "ein paar Minuten lang" zuschaute, wie das eine Pferd der Bekl. "immer wieder gegen die Stoßstange des Fahrzeuges der Klägerin trat", bis der Kutscher der Bekl. seinerseits zwar nicht gegen den Wagen, wohl aber vorzeitig in Erscheinung trat. Offenbar hatte der Kutscher den alten Rat befolgt: "Wer weiter will als sein Pferd, der sitze ab und gehe zu Fuß" (Simrock, Nr. 7871).
 
   Auch wenn man nicht der heute weit verbreiteten Rechtsansicht huldigt, Tiere seien bessere Menschen (vgl. dazu schon Aristoteles, Politeia I, 2, wonach der Mensch nichts besseres ist als ein geselliges Tier), wäre es von dem Kutscher natürlich zu verlangen gewesen, die Pferde, anstatt sie "herrenlos" allein im Regen stehen zu lassen, wenn schon nicht aus Gründen des "ethischen Tierschutzes" (vgl. dazu OLG Frankfurt, WM 1984, 37), so doch wenigstens zur Beaufsichtigung (§ 833 S. 2 BGB) und um ausreichend auf sie einwirken zu können (§ 28 I 2 StVO), mit in die Postschänke hineinzunehmen. Das wäre angesichts der Kölner Verhältnisse im allgemeinen wie auch für Pferde, die den Namen einer Kölner Brauerei tragen, durchaus nichts Ungewöhnliches oder Unzumutbares gewesen. Hat doch schon einmal eine Dame, die allerdings den Namen eines Konkurrenzunternehmens der Bekl. trug, dafür gesorgt, daß 2 Pferde in einem Hause die Treppe hinauf getrappelt sind, um vom Dachboden aus einen besseren Überblick über die offenbar schon damals wenig übersichtlichen Kölner Verkehrsverhältnisse zu gewinnen (vgl. dazu Henßen-Wrede, Volk am ewigen Strom, 2. Bd., Sang und Sage am Rhein, Essen, 1935, Nr. 62 "Richmodis von der Aducht"). So weit hätte der Kutscher der Bekl. die Pferde nicht einmal laufen lassen müssen. Es hätte genügt, wenn er die Pferde mit an die Theke genommen hätte, wo sie sich als echte Kölsche Brauereipferde sicherlich wohler gefühlt hätten als draußen im Regen. Auch die Wirtin hätte sicher nichts dagegen gehabt. Denn die Rechtsregel "Der Gast geht solange zur Theke, bis er bricht", hat bis jetzt, soweit ersichtlich, in der Rechtsprechung auf Pferde noch keine Anwendung gefunden.
 
   Unter diesen Umständen konnte es offenbleiben, ob der Kutscher der Bekl. in der Postschänke tatsächlich "eine Tasse Kaffee" getrunken hat, "weil es so kalt war" und ob er dadurch arbeitsrechtlich gegen seinen Auftrag verstoßen hat, in jeder Lage für die Bekl. Reklame zu machen und den Umsatz zu fördern. Die Werbe-Slogans der Bekl. lauten eben, soweit das Gericht sie aufmerksam verfolgt hat, gerade nicht:
 
   Malzbier ist besser als Schäksbier.
Zwischen Leber und Milz paßt immer noch ein Pilz
 
   oder gar:
 
   Ich trinke Jägermeister. Weshalb? Mir fehlt der Scheibenkleister!
 
   Der Werbespruch der Bekl. zielt vielmehr schon vom Wortlaut her imperativ darauf ab, daß ein Mensch namens "Bester" ihr Gebräu trinken soll. In diesem Zusammenhang hat das Gericht es allerdings noch nie recht verstanden, warum die Bekl. ihre Werbung auf den Familiennamen "Bester" beschränkt, von dem im 1104 Seiten umfassenden Telefonbuch für Köln nur 4 Männer, aber keine einzige Frau verzeichnet sind (vgl. Telefonbuch 11 der DBP, 1984, S. 93, 2. Spalte von rechts). Insgesamt jedenfalls könnte die Bekl. mit einer gewissen Berechtigung ihrem Kutscher entgegenhalten, daß "dasjenige Bier, das nicht getrunken wird, seinen Beruf verfehlt" (Abgeordneter Alexander Meyer am 21.1.1880 bei der Beratung des Gesetzentwurfs betreffend die Steuer vom Vertriebe geistiger Getränke). Die von der Bekl. vertriebene Getränkeart vermag, insbesondere zur Winterszeit, wie das Gericht aufgrund eigener Sachkunde feststellen konnte, ohne daß die Hinzuziehung eines Sachverständigen für Alkoholfragen notwendig gewesen wäre, durchaus auch anstelle von Kaffee eine gewisse wärmende Wirkung zu entfalten, wobei allerdings rechtlich ein mäßiger Gebrauch anzuraten ist. Die alte Verkehrsregel nämlich "Wenn die Kutscher besoffen sind, laufen die Pferde am besten" (vgl. Simrock, Nr. 7861a), kann heute rechtlich nicht mehr uneingeschränkt Gültigkeit beanspruchen.
 
   Auch wenn es für Kutscher noch keine ausreichenden wissenschaftlichen Unterlagen für die Feststellung von Promillegrenzwerten gibt (Jagusch-Hentschel, § 316 StGB Rdnr. 18), können diese bestraft werden (wenn auch nicht ihres Führerscheins verlustig gehen), wenn sie nachweislich alkoholbedingt fahruntüchtig ein Pferdefuhrwerk führen. Zum Führen eines Pferdefuhrwerkes gehört dabei im Rechtssinne nach herrschender Meinung "die Ausübung der für die Fortbewegung wesentlichen Verrichtungen, wie Zügelführung und Betätigung der Bremsen, aber auch die Benutzung der Peitsche und die typischen Zurufe zur Einwirkung auf die Pferde" (Hentschel-Born, Trunkenheit im Straßenverkehr, 3. Aufl. (1984), Rdnr, 321; gemeint sind offenbar "Hüh" und "Hott"). Wenn man dem Gebräu der eigenen Brauerei diensteifrig zugesprochen hat, könnte es daher möglicherweise geraten sein nach dem Motto "Das Pferd ist klüger als sein Reiter" (Simrock, Nr. 7868), den Zügel völlig schleifen zu lassen, wenn man es nicht von vornherein vorzieht, hinten auf den Wagen zu kriechen. Denn: "Wer kriecht, kann nicht stolpern" (alte Lebensweisheit). Allerdings muß man sich dann "gegen Herabfallen und vermeidbares Lärmen besonders sichern" (§ 22 StVO).
 
   Auch die Rechtsposition des Beikutschers bietet in dieser Lage einige Vorteile. Wer nämlich an denoben erwähnten typischen Zurufen sich lediglich beteiligt, um die Pferde anzutreiben, soll noch nicht an der verantwortlichen Lenkung des Fuhrwerkes teilnehmen (so Hentschel-Born, Rdnr. 321 m. Hinw. auf OLG Hamm, VRS 19, 367).
 
   Eine allgemein verbindliche Bier-Kutsch-Regel läßt sich jedoch nicht aufstellen. Deshalb weiß man auch von vornherein nie so genau, wie die Gerichte entscheiden. Eher wäre ganz allgemein auch für Kutscher ein komplettes Jurastudium der Trunkenheit im Straßenverkehr zu empfehlen, bevor sie sich in den juristischen Fallstricken des eigenen Zügels verfangen. Denn: "Wer zwei Linke Hände hat, sollte die Rechte studieren" (Sponti-Spruch).
 
   Anläßlich des hier zu entscheidenden Falles bleibt nicht zuletzt mit Betrübnis festzustellen, daß die Gleichberechtigung der Tiere untereinander in der juristischen Fachliteratur noch nicht hinreichend Berücksichtigung gefunden hat. Insbesondere das Rindvieh wird von den Autoren, wie die folgende Auswahl beweist, offensichtlich bevorzugt. Das kann aber rechtlich fürderhin nicht hingenommen werden. Der weiblichen Form dieser Spezies ist sogar nach Heinz Erhardt mit ein eigener Buchstabe im Alphabet gewidmet:
 
   Die Q ist allgemein betrachtet,
derart beliebt und auch geachtet,
daß einst ein hochgelahrter Mann,
für unsere Q das Q ersann" (Das große Heinz-Erhardt-Buch, 12. Aufl. (1970), S. 66).
 
   Des weiteren wird das Rindvieh von Eugen Roth verherrlicht:
 
   Der Stier bemüht sich nicht wie Du,
oft hoffnungslos um eine Kuh" (das Eugen-Roth-Buch, 1966, S.135).
 
   Demgegenüber ist das folgende Nilpferd in der Literatur völlig vereinsamt:
 
   Das Nilpferd trabt herum im Nil
und hätte gerne Eis am Stiel.
Jedoch - damit verlangt's zu viel."
 
   Das Brauereipferd ist in der Fachliteratur, soweit ersichtlich, bislang überhaupt noch nicht gewürdigt worden, obwohl schon sein schöner Rücken sowie auch die von ihm gezogene Last einiges Entzücken verdient hätte.
 
   Das Sesterpferd heißt Sesterpferd
weil's in die Südstadt sich verfährt",
 
   vermag in diesem Zusammenhang noch nicht völlig zu befriedigen.
 
   Trotz der offensichtlichen rechtlichen Bevorzugung der Kuh kann das Gericht der Bekl. nicht empfehlen, ihr Fuhrwerk auf den Kuhbetrieb umzustellen. Einmal ließ sich auf einer Konferenz "sämtlicher zivilisierter Nationen Europas, sowie Bayerns" (Ludwig Thoma) eine Verordnung zur Einführung eines allgemeinen Kuh-Bier-Kutschenbetriebes politisch nicht durchsetzen. Die Bekl. würde sich auch weiter durch die Benutzung von Milchkühen für ihre Werbung sozusagen selber Konkurrenz machen. Denn:
 
   "Zum Rindviehstamm gehört die Kuh, ein End macht Milch, das andere Muh" (Ogden-Nash),
 
   was sich vom Pferd nicht ohne weiteres sagen läßt.
 
   Schließlich sprechen auch einige Bedenken gegen die Verkehrstauglichkeit und Verkehrsgängigkeit des Rindviehs insgesamt. Einmal bleibt ein Ochse vor jedem Berge stehen (Simrock, Nr. 7631). Es weist zwar weiter mehr als die erforderliche Zahl von "Einrichtungen für Schallzeichen" auf. Er besitzt nämlich zwei Hupen bzw. Hörner (§ 55 StVZO). Diese sind jedoch nicht funktionstüchtig:
 
   Ein jeder Stier hat oben vorn
auf jeder Seite je ein Horn;
doch ist es ihm nicht zuzumuten,
auf so'nem Horn auch noch zu tuten.
Nicht drum, weil er nicht tuten kann,
nein, er kommt mit dem Maul nicht dran" (Heinz Erhardt, S. 89).
 
   Daher ist kein echtes Bedürfnis erkennbar, das Rindvieh im Straßenverkehr zu vermehren. Die Einführung einer allgemeinen Betriebserlaubnis für Kühe ist daher bislang weder vom Bundesminister für Verkehr noch vom Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ernsthaft in Erwägung gezogen worden, obwohl letzterem selbst seine Gegner ein negatives Verhältnis zu Ochsen und Kühen nicht nachsagen können ... .
 
   Der vorliegende Fall beweist auch, daß die Pferde der Bekl. trotz ihrer äußerlich robusten Statur innerlich nicht einer gewissen Sanftmut im Verkehr entbehren. Sie sind nämlich mit dem Auto der Kl. einigermaßen zartfüßig umgegangen. Das Ergebnis ihrer Beinarbeit ist jedenfalls nach den Erfahrungen des Gerichts relativ preisgünstig ausgefallen.
 
   Rechtlich bestehen also letztlich keine durchgreifenden Bedenken dagegen, daß die Pferde der Bekl., wenn auch offenbar weniger von Ben Hur oder gar vom Teufel gelenkt als von ihrer eigenen Erfahrung, weiterhin ihre Touren durch die Kölner Stadtteile ziehen. Wenn sie dabei ab und zu ein Auto eintreten, so erfreuen sie sich vielleicht gerade dadurch der Sympathie bestimmter Wählerschichten (vgl. dazu die Umfrage des Forsa-Instituts zur Verdrängung der Autos aus dem Kölner Zentrum, Kölner Stadt-Anzeiger v. 15./16.9.1984). Für die übrige Bevölkerung wird solches Verhalten neben einer alsbaldigen Zahlung des Schadens durch die Bekl. insbesondere dadurch aufgewogen, daß die Pferde sehr umweltfreundlich sind. Das beweist schon die Tatsache, daß selbst die derzeitige Bundesregierung die Einführung eines Abgas-Katalysators für Pferde nicht in Erwägung zieht. Sie hätte auch ökologisch wie ernährungspolitisch nur das unerwünschte Ergebnis, daß unsere Möschen (= Spatzen) noch mehr als bisher auf manche warme Mahlzeit verzichten müßten (vgl. dazu Sommer, Traktoren mit Ohren, in: Die Tage vergehen, 1972, S. 133). Die Bekl. möge also die Blötsche (= Eindellungen) am Fahrzeug der Kl. bald möglichst bezahlen. Weil die Post heute ja bekanntlich nicht mehr so schnell ist wie früher, hätte es durchaus seine Vorzüge, wenn das Geld mit Hilfe der Bierkutsche der Bekl. zur Kl. transportiert würde. Rein vorsorglich wäre jedoch dabei zu empfehlen, daß diesmal der zweite Kutscher mitfährt, weil das rechte Pferd das Auto der Kl. möglicherweise wiedererkennt.
 
   Ob auf dem Fuhrwerk dabei diesmal ausnahmsweise ein volles Fäßchen mitgeführt wird, sozusagen als Schmerzensgeld für die Beulen, bleibt allerdings dem freien Ermessen der Bekl. überlassen. Mit einer entsprechenden Verurteilung würde das Gericht seine Befugnisse überschreiten, weil die Kl. keinen entsprechenden Antrag gestellt hat (vgl. dazu § 308 ZPO). Desgleichen kann das Gericht die Frage nicht entscheiden, ob die Bekl. die Schadensersatzsumme als Werbungskosten von der Steuer absetzen kann.
 
   Zusammenfassend ließe sich sagen:
 
   Es war ein Mond nach Sylvester,
da stapften die Pferde vom Sester
verwirrt durch des Kutschers Menkenke
im Süden von Schänke zu Schänke:
Der trank nämlich Kaffee statt Sester.
Der Regen ward zwischendurch fester,
die Pferdehaut folglich durchnäßter,
weshalb dann ein Pferd mit der Pfoten
ein Auto, das dastand getroten.
Wer ruft da: Tritt fester mein Bester!?"
 
   Um das Urteil auch formaljuristisch abzurunden, sei darauf hingewiesen, daß die Nebenentscheidungen auf den § 291 BGB, §§ 91 und 709 ZPO beruhen (falls dies noch jemand ernsthaft interessiert).
 
    
 
   So tatsächlich der Originaltext des Urteils. Hätte man es sich besser ausdenken können? Ich denke nicht, deshalb auch diese – zugegeben – recht lange Wiedergabe. Aber was wäre dem Leser entgangen, würde auch nur eine Zeile fehlen, finden Sie nicht? 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288367]Auf den Hund gekommen
 
    
 
   Nach so viel „trockenem“ juristischen Volltext, wieder ein Fall, bei dem man die Frage stellen kann „Wie hätten Sie entschieden“. In diesem Fall geht es um eine zerrüttete Beziehung und den besten Freund des Menschen – Dem Hund.
 
    
 
   Stellen Sie sich bitte zunächst den folgen Fall vor: Ein verheiratetes Paar, nennen wir die beiden Eheleute Peter und Rosalie, lässt sich scheiden. Er, der erfolgreiche Geschäftsführer einer mittelständischen Firma, sie die umsichtige und stets um Perfektion bemühte Hausfrau. Dazu gab es in der vormals intakten kleinen Familie noch den Hund Rex. Die Frau zieht nach der Scheidung in die Stadt ihrer Eltern und nimmt in Absprache mit dem Ex- Mann den gemeinsamen Hund mit. Der Frau wird, auch da sie keine Arbeit findet, der zustehende Satz Unterhalt vom Mann gewährt, um den von der Zeit der Ehe gewohnten Lebensstandart soweit wie möglich aufrecht zu erhalten. Eben genau so, wie es das Unterhaltsrecht hier verlangt. Es gibt keine Gründe, diesen errechneten Unterhalt zu bemängeln oder Kritik zu äußern. Doch nach einer Weile stellt Rosalie fest, dass die Pflege für den vormals gemeinsamen Hund deutlich mehr Geld verschlingt, als es ihr lieb wäre. Die Besuche im Hundesalon, die während der Ehe noch üblich waren und auch die routinemäßigen Besuche beim Tierarzt kosten Geld, das sie vom eigenen Unterhalt nicht opfern möchte. Sie überlegt sich, auch für den Hund Unterhalt zu verlangen, immerhin war der Hund eine gemeinsame Anschaffung während der Ehe und lebt jetzt mach der Trennung allein bei ihr. Seinen Lebensstandart möchte Rosalie jetzt ebenfalls gewahrt sehen. 
 
    
 
   Was denken Sie, liebe Leser: Unterhalt für einen Hund, nur dass dieser ebenfalls den Lebensstandard aufrecht erhalten kann, den er während der Ehe seiner Besitzer hatte?
 
    
 
   Mit dieser zugegeben außergewöhnlichen Frage musste sich das Oberlandesgericht Düsseldorf unter dem Aktenzeichen 2 UFH 11/96 beschäftigen und führte damit einen Unterhaltsprozess nicht für die sprichwörtliche Katz, aber für den Hund. Die Entscheidung der Richter fiel dabei ehr pragmatisch aus und sprach dem Hund letztendlich einen eigenen Unterhaltsanspruch zu. Der Leitsatz des Urteils ist dabei so prägnant wie deutlich: „Getrennt lebende Ehepartner haben gegenüber dem Partner einen Anspruch auf Unterhalt, wenn sie über kein eigenes Einkommen verfügen. Die Höhe ergibt sich aus dem Einkommen des Ehepartners und den Kosten, die zum Erhalt der Lebensqualität des anderen Partners notwendig sind. Der Hund, der früher beiden gehörte, hat den gleichen Unterhaltsanspruch.“. Hätten Sie´s für möglich gehalten?
 
    
 
   ***
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288368]Umgangsrecht für Hunde?
 
    
 
    
 
   Wir bleiben kurz bei Trennungen und Haustieren und betrachten den Fall, den das Amtsgericht Bad Mergentheim unter dem Aktenzeichen 1 F 143/95 entschied. Ein Fall, der ebenso skurril wie kurios ist und sogar Sachverständige vor Gericht zitierte. Doch immer der Reihe nach: 
 
    
 
   Ein sehr lange verheiratetes Paar (ob glücklich oder nicht ist auch dem Autor bei seiner Recherche verborgen geblieben) kommt zu dem Entschluss, sich zu trennen und die Scheidung einzureichen. Der Hausrat wird soweit gütlich aufgeteilt, es kommt zu nur sehr geringen Zerwürfnissen und Streitigkeiten. Im gemeinsamen Haushalt lebten ebenso drei Hunde, wobei einer der Hunde, der auf den Namen „Wuschel“ hört“, am längsten im Haushalt war (nämlich 10 Jahre) und dort als Welpe hingelangte. Man vereinbart, dass die Frau alle drei Hunde bekommt, worüber diese sehr dankbar und glücklich ist. 
 
    
 
   Einige Wochen nach der Trennung spürt der Ex – Mann eine starke Sehnsucht nach Wuschel und spürt, wie sehr er diesen Pudel vermisst. Seine Ex – Frau jedoch verbietet dem Mann regelmäßige Besuche und lehnt ebenfalls die Begehren des Ex- Mannes ab, Wuschel doch regelmäßig abzuholen und mit ihm „der alten Zeiten wegen“ Gassi gehen zu dürfen. Er ist verzweifelt und vermisst den Pudel immer mehr. Schließlich sieht der Mann keinen anderen Ausweg mehr, als vor Gericht zu ziehen und – ähnlich wie es bei gemeinsamen Kindern nach einer Trennung ist – das Sorgerecht für diesen speziellen Hund zu erstreiten. 
 
    
 
   Das Amtsgericht Bad Mergentheim nahm überraschenderweise diese Klage zur Verhandlung an. Zugegeben, „verpackt“ war der Streit um „Wuschel“ in weitere Aufteilungsstreitigkeiten für den Hausrat, aber der letztendliche Kern der Klage war der Pudel und die Frage, wer für ihn sorgen darf. Als wenn dies nicht schon eine kleine „Revolution“ gegen althergebrachte juristische Traditionen wäre (denn welches Gericht nahm sich vorher schon einem Fall an, in dem es ein Haustier auf eine Stufe mit Scheidungskindern stellte), es kam noch dicker. Um festzustellen, wem der Pudel mehr zugeneigt wäre, sollte ein Sachverständiger geladen und ein praktischer Test durchgeführt werden. Man kennt es von Prozessen, bei denen es um Kinder nach einer Scheidung geht: Dort wird vom Richter die Frage an das Kind gestellt, wem es sich mehr zugeneigt fühlt. Doch da Hunde nicht in den Zeugenstand und zudem keine Fragen zur Zufriedenheit eines Richters beantworten können, musste eben ein „Tierexperte“ das Verhalten des Hundes begutachten und die Frage klären. 
 
    
 
   Der dafür durchgeführte Test lief im Gerichtssaal unter den wachen Augen des Richters ab. Dafür wurde der Hund von der Leine gelassen und man wollte sehen, zu wem er als erstes rennt: Frauchen oder Herrchen. Umgehend nachdem die Leine gelöst war, rannte der Pudel zu seinem Herrchen, der die Klage eingereicht hatte, sprang auf seinen Schoß und schleckte ihm über das Gesicht. Der aufmerksame Sachverständige erkannte daran, dass der Hund also tatsächlich noch starke Zuneigung zu seinem früheren Herrchen empfand und führte in seinem Gutachten für das Gericht aus, dass eine „enge Bindung zu beiden Bezugspersonen“ vorhanden wäre. Weiterhin – immerhin werden Sachverständige und Gutachter vor Gericht nach Seiten bezahlt – nahm er ausführlich Stellung zur Sensibilität und seelischen Verfassung des Hundes und speziell im Hinblick auf die Rasse, der er angehört. Schlussendlich kam der Gutachter zu dem Entschluss, dass für den Hund „Wuschel“ trotz seiner „Sensibilität“ keine bleibenden Schäden zu erwarten seien, wenn sein früheres Herrchen, also der Kläger, regelmäßig mit ihm Gassi gehe. 
 
    
 
   Der Richter stellte schließlich fest, dass Tiere grundsätzlich Wesen seien, bei denen man nicht ohne „Rücksicht auf Gefühle“ entscheiden dürfte und sprach dem Ex – Mann ein Umgangsrecht zu. Da das Gericht, so die Begründung weiter, bei „Wesen“ auch auf die „Verwurzelung der Gefühle“ achten müsse, kann ein vollständiges Sorgerecht nicht ausgesprochen werden, da dies die Trennung von seinem Frauchen bedeuten würde, bei der der Pudel immerhin aktuell lebt und damit seinen Lebensmittelpunkt hat. Ihn aus dieser gewohnten Umgebung herauszureißen würde einen Schaden für den Hund bedeuten, den das Gericht jedoch nicht riskieren kann. So gab es dem Ersatzantrag des Klägers statt, wenn schon nicht das volle Sorgerecht, ihm doch das Umgangsrecht zu gewähren.
 
    
 
   Der entsprechende Passus im rechtskräftigen Urteil liest sich dann wie folgt:
 
    
 
    
 
   a) Der Antragsteller hat das Recht, den Hund Wuschel, der sich bei der Antragsgegnerin befindet, zweimal monatlich zu sich zu nehmen, um mit ihm zusammen zu sein und auch spazieren zu gehen.
 
   [bookmark: Udr09xlA05yMi13mHZ01HQjY40eimb55foJG]b) Diese Begegnungen zwischen dem Antragsteller und dem Hunde finden jeweils am 1. und 3. Donnerstag eines jeden Monats in der Zeit von 14 bis 17 Uhr statt.
 
    
 
   c) Der Antragsteller wird den Hund jeweils um 14 Uhr bei der Antragsgegnerin abholen und ihn dann bis spätestens 17 Uhr wieder dorthin zurückbringen.
 
    
 
   Übrigens war diese Entscheidung keineswegs ein Meilenstein in der Geschichte deutscher Rechtsprechung. Denn auch wenn viele Kläger und geschiedene Paare mit gemeinsamen Haustieren sich in der Folge dieses Urteils um eine gerichtliche Entscheidung und ein ähnliches Urteil bemühten und damit auf der Welle dieses Urteils mitschwimmen wollten, so blieben ähnlich gelagerte Klagen vor anderen Gerichten erfolglos. So hat das Oberlandesgericht Bamberg nur wenige Jahre nach diesem Urteil entschieden, dass sich ein Hund nicht mit einem gemeinsamen Kind vergleichen lasse und deshalb schon gar kein Umgangsrecht zustehen könnte (Aktenzeichen 7 UF 103/03). Ebenfalls abgelehnt hat einen solchen Anspruch das Oberlandesgericht Hamm mit seiner Entscheidung II – 10 WF 240/10. Es konnte in einer solchen Streitigkeit nicht den Vergleich oder die Anwendbarkeit mit den Vorschriften über eine Hausratverteilung bei getrenntlebenden Paaren sehen. 
 
    
 
   Wer hat also letztendlich Recht in einem solchen Fall? Der Richter, der den Hund als „Wesen“ und damit als Mitgeschöpf sieht, mit dem laut Recht nicht willkürlich umgegangen werden darf oder die anderen Gerichte, die in einem Hund eine „Sache“ sehen, wenn kein anderes Recht diese Interpretation ausdrücklich verbietet (wie es ja leider bei Scheidungen und dem Sorgerecht der Fall ist. Dort existieren keine ausdrücklichen Vorschriften für Tiere nach einer Scheidung)? Eine Frage, die – wie die sehr unterschiedlichen Urteile in vergleichbaren Fällen zeigen – nicht sehr leicht zu beantworten scheint. Doch immerhin konnte der Pudel Wuschel die ihm verbliebenen Jahre bei beiden „Eltern“ verbringen, auch wenn der eine menschliche Elternteil nur ab und an mit ihm Gassi gehen durfte..... 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288369]Weniger ist mehr...?
 
    
 
    
 
   Nach so viel „tierischen“ Fällen jetzt ein sprachliches Kunststück, das dem Richter am Landesarbeitsgericht Chemnitz Dr. Dirk Neumann mit seiner Entscheidung vom 06. April 1993 unter dem Aktenzeichen 21 O 519/95 gelungen (oder misslungen?) ist. Um dieses vermeintliche „Kunststück“ besser verstehen zu können muss man wissen, dass es in anderen Ländern in Sachen Rechtsprechung vollkommen andere Sitten und Gebräuche gibt. So gilt in Frankreich der Grundsatz, ein Urteil mitsamt Begründung so klar zu fassen, dass es in einen einzigen Satz passt. Nicht nur soll das die Richter dazu anhalten, sich kurz zu fassen, es soll vor allem auch dem Zweck dienen, lange und ausschweifende, sich in juristische Begründungen verlierende Phrasen und komplexen Textkonstrukte zu verfallen. Ein Urteil im Namen des Volkes, das auch jeder aus dem Volk nachvollziehen und verstehen kann. So die Theorie und gut geübte Praxis im Nachbarland Frankreich. Von eben dieser Praxis hat sich der Richter am Landesarbeitsgericht Chemnitz, Dr. Neumann, inspirieren lassen, als er am 06. April 1993 sein Urteil sprach. Denn auch er strengte sich an, das Urteil mit allen relevanten Gründen in nur einem, einzigen Satz zu verfassen. Da jedoch deutsche Richter dazu neigen, es übertrieben „trocken“ und formaljuristisch auszudrücken, ist bei diesem Vorsatz des „einsätzigen Urteils“ zwar tatsächlich nur ein einziger Satz herausgekommen, doch ob es der besseren Verständlichkeit wie bei unseren französischen Nachbarn diente...? Lesen Sie selbst, hier das Urteil im Volltext, das aus einem einzigen Satz besteht:
 
    
 
    
 
   "TATBESTAND UND ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE
 
 
   In Anbetracht dessen, daß die am 25.10.1939 geborene, geschiedene Klägerin seit Oktober 1966 bei der Beklagten als Hortnerin tätig war, ihr am 31.03.1992 zum 30.09.1992 mit Wirkung ab 01.10.1992 eine Änderungskündigung mit dem Angebot einer Weiterbeschäftigung mit 30 Wochenstunden ausgesprochen wurde, sie dies nur unter Vorbehalt annahm, und am 14.04.1992 hiergegen Klage erhob, weil der Personalrat nicht ordnungsgemäß gehört sei sowie die Sozialauswahl falsch sei, sie demgemäß beantragt hat, die Änderungskündigung für ungerechtfertigt zu erklären und Abweisung der Klage von der Beklagten beantragt worden ist, weil die Zahl der zu betreuenden Kinder von 35 auf 20 gesunken sei und entweder eine Hortnerin hätte entlassen werden oder beide auf 30 Stunden hätten herabgesetzt werden müssen und das im Einverständnis des Personalrats geschehen sei, die Beklagte am 12.01.1993 Berufung gegen das am 23.12.1992 zugestellte, der Klage wegen unzureichenden Vortrags zur Anhörung des Personalrats stattgebende Urteil des Arbeitsgerichts eingelegt und am 11.02.1993 - nach Verlängerung der Frist bis zum 12.03.1993 - begründet hat unter Wiederholung ihres Vorbringens nunmehr beantragt, unter Abänderung des angefochtenen Urteils, die Klage abzuweisen und Zurückweisung der Berufung von der Klägerin beantragt wird, weil die Sozialauswahl falsch sei, da sie ältere Rechte als die erst seit 13 Jahren beschäftigte 32 Jahre alte Kollegin habe, war nach Beweiserhebung durch Vernehmung der Personalrätin Zeugin B zu entscheiden, daß die Klage unbegründet ist, nachdem auf Grund der Beweisaufnahme feststeht, daß die Personalratsanhörung rechtzeitig, vollständig und deshalb ordnungsgemäß war, der starke Rückgang der Kinderzahl eine Herabsetzung der Betreuungskräfte auch aus Kostengründen erforderlich machte und nach der Bedarfskündigungsregelung des Einigungsvertrages Anlage I Kapitel XIX Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 1 Abs. 4 Nr. 2 bis zum 31.12.1993 eine Herabsetzung der Arbeitskräfte im öffentlichen Dienst erleichtert möglich ist, diese Regelung auch für die Änderungskündigung gilt und § 1 KSchG ersetzt sowie eine gleichmäßige Herabsetzung der Arbeitszeit für beide Hortnerinnen einer vernünftigen Auswahl und Regelung entspricht, zumal die Klägerin zwar älter und länger beschäftigt, die Kollegin aber verheiratet ist und zwei Kinder hat, so daß unter Aufhebung des angefochtenen Urteils die Klage mit der Kostenfolge des 91 ZPO abzuweisen und die Revision nicht zuzulassen war, da es sich um einen besonders gelagerten Einzelfall handelt, und folglich nur auf die Nichtzulassungsbeschwerde des § 72 a ArbGG hinzuweisen ist.“
 
    
 
    
 
   Tja, so schön es wäre, komplizierte Urteile der deutschen Justiz tatsächlich in einem einzigen Satz mit allen verständlichen und nachvollziehbaren Gründen erfahren zu können. Doch ob dies dann wirklich so aussehen sollte, wie das Urteil, das Sie eben lesen konnten? Ein Satz mit 370 Worten, sicher ein Kunststück. Ob es angesichts des Inhalts auch ein „gelungenes“ Kunststück ist, darüber mag sicher gestritten werden.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288370]Der bissige Hund
 
    
 
    
 
   Einen Fall, bei dem man sich wieder sehr gut selbst die Frage stellen kann, wie man an der Stelle des Richters entschieden hätte, liegt in den Archiven des Landgerichts in Bückeburg unter dem Aktenzeichen 2 O 277/96. Stellen Sie sich vor, Sie wären Richter oder Schöffe in einem Prozess und hätten über einen Sachverhalt wie diesen zu richten:
 
    
 
   Es ist Vorweihnachtszeit, die Geschäfte sind weihnachtlich dekoriert und aus den Eingängen der Geschäfte und Supermärkte dringt weihnachtliche Musik zu den vorbeigehenden Passanten in der Fußgängerzone. In eben jener vorweihnachtlichen Zeit spazierte eine Frau, nennen wir sie der Einfachheit halber und zum Fest passend „Maria“, durch die abendliche Fußgängerzone. Mit sich führte sie ihren Hund, der bei dieser Gelegenheit gleich sein Geschäft verrichten sollte. Ohne erkennbaren Grund warf sich der Hund, ein Rüde, plötzlich neben einer mit Weihnachtsbeleuchtung dekorierten Laterne in der Fußgängerzone auf den Boden und jaulte. Als sich Maria besorgt zu ihrem Hund herunter beugte, um nach ihm zu sehen, biss dieser plötzlich und unerwartet zu. Die Bisse waren dabei so heftig, dass sie sich an beiden Händen mehrere schwere Wunden und Quetschungen zuzog. Der Mittelfinger wurde bei diesem Vorfall derart in Mitleidenschaft gerissen, dass er seither nicht mehr gebrauchsfähig ist. Maria war derart schwer schockiert, dass sie daraufhin eine Elektrofirma damit beauftragte, den Mast näher zu untersuchen, da sie annahm, der Hund habe durch die Weihnachtsbeleuchtung einen Stromschlag erlitten. Tatsächlich stellte die beauftrage Elektrofirma fest, dass durch die Nässe eine undichte Stelle am Kabel dieser dekorativen Beleuchtung den Boden in der näheren Umgebung unter Strom gesetzt haben könnte und der Hund dadurch den Stromschlag erlitten habe, in dessen Folge er sein Frauchen so unerwartet biss. Maria sah die Stadt als Betreiberin der dekorativen Weihnachtsbeleuchtung in der Haftung und verlangte Schadenersatz in Höhe von 1.000 DM. Immerhin trage sie die Sorgfaltspflicht für die Sicherheit der von ihr eingesetzten Lichtanlage und müsse deshalb auch regelmäßig prüfen, ob sich derartige Unfälle mit so schweren Folgen ereignen könnten.
 
    
 
   Die Stadt als beklagte Partei argumentierte in dem Fall, dass die eingesetzte Anlage grundsätzlich ungefährlich sei. Nicht nur seien selbst bei einem kleinen defekt Menschen am Kabel nie gefährdet gewesen (tatsächlich eine physikalische Unmöglichkeit durch die Schuhe, die in einem solchen Fall Passanten schützen würden) und zum Anderen urinierte der Hund so ungünstig gegen das Kabel, dass er dadurch einen Stromschlag erlitt. Hätte die Klägerin darauf geachtet, dass der Hund nicht gegen das Stromkabel uriniert, hätte sich dieser Unfall erst gar nicht ereignen können. Somit können die Stadt nicht haftbar gemacht werden, wenn die Klägerin und Hundehalterin ihre Aufsichtspflicht gegenüber dem Haustier verletze und dieses dann einen solchen Unfall erleide. Sollte das Kabel defekt gewesen sein, so habe dies nicht vorhergesehen werden können, da die Beleuchtung funktionierte und somit kein Verantwortlicher sehen konnte, dass das Kabel eventuell beschädigt war. In jedem Fall kann also der Stadt nichts vorgeworfen werden, da sie alle „Verkehrssicherheitspflichten“ (so heißt das im Juristen-Deutsch) erfüllt habe.
 
    
 
   Nun liebe Leser, wie würden Sie entscheiden in einem solchen Fall und wie denken Sie, hat das Gericht entschieden? Trägt die Stadt wirklich die Haftung, wenn ein Hund gegen ein Kabel uriniert und daraufhin einen Schlag erhält, in dessen Folge er sein Frauchen beißt? Oder war die Hundehalterin Schuld, da sie ihren Hund einfach gegen eine Laterne hat urinieren lassen, um die eine elektrische Dekoration zum Weihnachtsfest angebracht war? Muss man tatsächlich jeden Zentimeter eines Kabels überprüfen, wenn man nach dem Einschalten des Stromes sieht, dass die Anlage funktioniert; ja, hätte man überhaupt einen Anlass dazu, wenn sich kein erkennbarer Fehler in der Installation zeigt? 
 
    
 
   An diesem Fall zeigt sich, wie kompliziert Entscheidungen sein können und dass diese nicht immer mit reinem gesunden Menschenverstand erklärbar sind. Denn sagt man aus dem Bauch heraus in diesem Fall spontan, die Hundehalterin hätte Obacht geben können, dass der Hund nicht gegen ein Stromkabel und eine elektrische Anlage uriniert, von der selbst mit einem kleinen Schaden in der Ummantlung des Kabels nie eine ernsthafte Gefahr für Menschen ausgegangen wäre, schon gar nicht aus diesem Umstand der klare Beweis zu erbringen ist, dass der Biss in einem direkten Zusammenhang mit eben jenem Stromschlag steht, der eine Haftung gegen die Stadt begründen würde, so kamen die Richter des Landgerichts Bückeburg zu einem ganz anderen Urteil. Die Richter konnten in dem vorliegenden Fall sehr wohl eine direkte Haftung der Stadt erkennen und sahen einen direkten Zusammenhang darin, dass der Hund nie gebissen hätte, wenn er eben jenen leichten Schlag nie erhalten hätte. Sie entschieden, dass die Stadt als Besitzerin der Lichtanlage das Kabel vor der Inbetriebnahme hätte intensivst prüfen müssen und sprachen der Hundehalterin die geforderten 1.000,- DM Schadenersatz zu. Die ledigliche Prüfung der Lichtanlage auf Funktionsfähigkeit hätte nicht ausgereicht und somit hätte die Stadt ihre Verkehrssicherungspflicht nicht ausreichend erfüllt, erst Recht vor dem Hintergrund, dass jene Anlage schon seit zwanzig Jahren regelmäßig zur Weihnachtszeit verwendet wurde. Tja, was soll man dazu sagen? Für Nicht-Juristen wäre angesichts der vorausgehenden Funktionsfähigkeit der Anlage und der damit verbundenen Zuverlässigkeit von 20 Jahren dieser Umstand wohl eher ein Zeichen von der Qualität der Anlage als ein Anlass, an ihr zu zweifeln. Denn wer kommt schon auf das Gedankenspiel, dass ein an das Kabel urinierender Hund einen leichten Schlag erleidet, in dessen Folge er sein Frauchen in die Hand beißt, finden Sie nicht....? Die Jurisprudenz ist teilweise eben so abgehoben, dass sie den gesunden Menschenverstand ab und an auch mal übersteigt.
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288371]Aus blond mach grün
 
    
 
    
 
   Ähnlich skurril stellt sich auch der folgende Fall dar, bei dem das Amtsgericht Bad Homburg unter dem Aktenzeichen 2 C 109/97 -10 gefragt war. Man staunt doch tatsächlich immer wieder, mit welchen Fragen sich Gerichte befassen müssen. Erneut ein Fall, bei dem sich die Geister scheiden werden.
 
    
 
   Der Sachverhalt liest dabei gar nicht so kompliziert, wie sie jetzt lesen werden: Eine junge Frau, nennen wir sie in diesem Fall „Uschi“ freute sich schon seit Monaten auf ihren Urlaub und die Fahrt nach Spanien. Sommer, Sonne, Erholung am Pool in den schönsten Wochen des Jahres. Uschi ist dabei eine junge Frau, die sehr bedacht auf ihr äußeres Erscheinungsbild ist und regelmäßig sehr viel Zeit mit Körperpflege und ihrer Schönheit verbringt. So wollte sie auch am Tag vor Urlaubsantritt auf Nummer sicher gehen und färbte sich dieses Mal die Haare stärker als sonst mit dem gewohnten Blond. Immerhin sollte es die starke Sonneneinstrahlung überstehen und auch nach 14 Tagen unter spanischer Sonne noch strahlend hell leuchten. Vermutlich las sie nicht die Packungsbeilage und die Hinweise, mit welchen Stoffen die Haarfarbe nicht verträglich ist, denn als sie am ersten Tag des Urlaubes in den Hotelpool stieg und dort ausgiebig das feuchte Vergnügen genoss, passierte etwas für Uschi vollkommen Unvorhergesehenes: Sie entstieg elegant und sehr fraulich den Pool und stellte fest, dass sich die anderen Gäste am Pool über sie lustig zu machen schienen. Überall sah sie in grinsende Gesichter und vorgehaltene Hände, hinter denen andere Gäste scheinbar über sie tuschelten. Mit Schamröte im Gesicht schnappte sie ihr Handtuch von der Liege und ging schnellen Schrittes in ihr Zimmer zurück. Dort ereilte sie beim Blick in den Spiegel ein Schock, den sie so schnell nicht vergessen wird. Ihre komplette, erst gestern gefärbte Haarpracht erstrahlte in einem leuchtenden Grün und ließ sie aussehen wie ein kleiner Troll. 
 
    
 
   Uschi bedeckte sofort ihr Haupt und stürmte zum Zimmer eines befreundeten Pärchens,das ebenfalls mit ihr gereist war. Nach einem erregten Klopfen öffnete der Mann das Zimmer und ließ Troll – Uschi herein. Dort im Zimmer zeigte sie ihr Dilemma und war fix und fertig. Der Mann wusste nach einigem Überlegen eine Antwort für die Frage nach der Ursache der neuen Haarpracht und sagte, dass die Haarfarbe vermutlich mit dem Chlor im Wasser reagierte und somit diese neue Farbe hervorbrachte. Die Freunde fanden heraus, dass das Wasser im Pool am Morgen immer sehr stark gechlort wurde, da sich ein Teil des Chlors in der heißen Sonne verflüchtigt und man ansonsten am Nachmittag oder Abend nicht mehr die erforderliche Chlorkonzentration im Pool habe, um noch die gewünschte Wirkung zu erzielen. Diese hohe Konzentration am frühen Morgen ist für Badegäste unbedenklich, nur löste diese eben eine chemische Reaktion mit den gefärbten Haaren aus. 
 
    
 
   Uschi überwand die Blamage und verlangte nach ihrer Rückkehr eine Erstattung eines Teils ihrer Reisekosten sowie ein zusätzliches Schmerzensgeld für die erlittene Schmach vom Veranstalter. I immerhin habe ihr niemand gesagt, dass die hohe Chlorkonzentration im Poolwasser am frühen Morgen eine solche Reaktion auslösen könnte. 
 
    
 
   Das Amtsgericht Bad Homburg nahm diesen Fall zur Entscheidung an und lauschte interessiert den Argumentationen der zerstrittenen Parteien. Der beklagte Veranstalter wies darauf hin, dass eine solche erhöhte Konzentration von Chlor im Wasser in den Stunden direkt nach dem Zufügen des Chlors absolut üblich sei und keine gesundheitsschädigende Wirkung habe. Zudem sei so sichergestellt, dass das Chlor auch noch später am Tag wirken kann und damit den Gästen ganztags ein unbedenkliches Badevergnügen beschere. Außerdem hätte die Klägerin Uschi wissen müssen, dass Chlor und Haarfärbemittel miteinander reagieren könnten, wenn sie sich nur vorher über die Zusammensetzung informiert hätte. Damit könnte man also nicht den Reiseveranstalter für diese Blamage und den versauten Urlaubstag haftbar machen und solle doch die Klage abweisen.
 
    
 
   Nun, liebe Leser: Wie würden Sie entscheiden in einem solchen Fall? Ist es ein Reisemangel, wenn der Veranstalter dafür sorgt, dass auch am Abend noch genug Chlor im Wasser ist, dass man ohne Bedenken ins erfrischende Nass springen kann, da ein Teil des Chlors sich unter brennender Sonne verflüchtigt und deshalb am frühen Morgen eine höhere Dosierung erforderlich macht, zumal man im Laufe des Tages die Badegäste nicht durch Arbeiter am Pool belästigen möchte, die ständig den Chlorgehalt überprüfen müssen? Kann es die Verantwortung des Veranstalters sein, wenn ein Badegast in Eigenverantwortung ein Haarfärbemittel einsetzt, dass mit dem Chlor reagiert und müssen für solche Fälle Warnschilder angebracht sein? 
 
    
 
   Sehr „salomonisch“ entschied hier das erkennende Gericht und sprach der Klägerin Uschi eine Reisepreisminderung in Höhe von 10% des ursprünglichen Reisepreises zu, da die erhöhte Chlorkonzentration von Seiten des Veranstalters vermeidbar war und niemand damit rechnen konnte, dass diese Überdosierung stattfindet. Was das Gericht allerdings ablehnte, war das geforderte Schmerzensgeld für die erlittene Schmach. Immerhin hätte bei ein wenig Kenntnis des Färbemittels eine solche Folge abschätzbar gewesen sein müssen, erst Recht, da der Veranstalter vorher nicht wissen müsste, dass ein Gast ein solches Färbemittel einsetzt. 
 
    
 
   Was lernen wir daraus? Hätte Uschi im Meer gebadet, wäre sie vielleicht als Meerjungfrau der See entstiegen, aber nicht als grüner Troll dem Pool.... Oder anders ausgedrückt: Im Meer baden entlastet deutsche Gerichte. 
 
    
 
   ***
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288372]Warum rülpset und furzet ihr nicht, hat es Euch nicht geschmeckt?
 
    
 
    
 
   Mit diesem abgewandelten Luther-Zitat kann man wohl den kommenden Fall am besten zusammenfassen, der ebenfalls eine Reisepreisklage beinhaltete und das Amtsgericht in Hamburg mehrere Tage unter dem Aktenzeichen 9 C 2334/94 beschäftigte. 
 
    
 
   Ein enttäuschter Kläger wollte nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub vom Reiseveranstalter eine nachträgliche Minderung des Reisepreises und machte dafür vor Gericht gleich mehrere Reisemängel geltend. Was war geschehen? Der Mann buchte preisbewusst einen Pauschalurlaub in einem 1 – Sterne – Hotel. Dort stellte er jedoch enttäuscht fest, dass das Klientel, das solche sehr günstigen Unterkünfte nutzt, ein Verhalten zeigt, welches ihm nicht zusagte: Andere Gäste erschienen nicht im Smoking oder in eleganter Abendgarderobe zum Buffet, sondern kamen in Badeshorts und mit Flip-Flops, um die Schlacht am Buffet zu schlagen. Zudem verbreiteten sie dort vollkommen ungehindert ihre Körpergerüche und rülpsten sogar hörbar. 
 
    
 
   Martin Luther hätte dies vermutlich als Zeichen dafür gedeutet, dass das Essen auch in solchen Unterkünften nicht nur satt macht, sondern auch mundet, sodass man sich gern den Magen vollschlägt. Doch der Kläger sah hierin einen erheblichen Reisemangel und forderte Geld vom Veranstalter zurück. 
 
    
 
   Der Richter am Amtsgericht Hamburg (vermutlich selbst häufiger Gast in Unterkünften, die mit weitaus mehr Sternen gesegnet sind) entschied in dieser Klage zu Gunsten des Veranstalters. Weder sei Badekleidung am Buffet, noch ausströmende Körpergerüche oder Rülpsen dort im Restaurant ein Reisemangel, der zu einer Reisepreisminderung berechtigt. Gäste von Ein-Sterne-Hotels müssten mit einer Klientel rechnen, die sich derart verhält. Ein Reisemangel kann das Verhalten anderer Gäste nicht sein, schon gar nicht, wenn die Art der Unterkunft diese Gäste erwarten lässt. 
 
    
 
   Ist dem noch etwas hinzuzufügen...?
 
    
 
    
 
   Übrigens entschied das Amtsgericht Frankfurt unter dem Aktenzeichen 81 C 842/01-83 ebenfalls einen Fall, bei dem das Verhalten von Mitreisenden einen Reisemangel darstellen sollte. Ein Fluggast hatte geklagt, die schnarchenden Gäste während eines längeren Fluges hätten ihn erheblich gestört und das stelle einen Reisemangel dar, der zu einer Kostenerstattung führen müsse. Er konnte sich in der Maschine diesem Schnarchen nicht entziehen und musste es deshalb ertragen. Der Richter hier im vorliegenden Fall sah die Klage jedoch als etwas übertrieben an und schob direkt zu Beginn einen Riegel vor, indem er die Klage abwies und den Ersatzanspruch des klagenden Flugpassagiers ablehnte. Schnarchen während des Flugs sei, gleichgültig ob in der Economy oder in der Business Klasse, allenfalls eine Unannehmlichkeit, nicht jedoch ein Reisemangel. 
 
    
 
   Sie sehen, nicht alle Klagen müssen zum Ziel führen, seien sie auch noch so kreativ....
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288373]Tierisch in der Luft
 
    
 
    
 
   Für einen kurzen Moment bleiben wir noch in der Luft und betrachten einen kuriosen Fall, der vor dem Oberlandesgericht in Hamm unter dem Aktenzeichen 13 U 194/03 entschieden wurde und bei dem man sich erneut fragt, wie man ohne Gesetzbuch und nur mit dem gesunden Menschenverstand entschieden hätte. 
 
    
 
   Folgender Sachverhalt musste von den Berufsrichtern beurteilt und entschieden werden: Während des Landeanfluges auf ein kleines Flugfeld geriet ein Kleinflugzeug der Marke Cessna in einen Schwarm Brieftauben, die einem örtlichen Züchter gehörten. Der Terminus „gehörten“ auch deshalb, weil diesen Zusammenprall einige der Tiere, die in den Zeiten ohne funktionierende Post die Briefe zustellen, verschieden sein dürften und zum obersten Postboten gerufen wurden. Aus diesem Schwarm der geflügelten Postzusteller gelang es einer besonders tapferen, sich gegen die Errungenschaften der modernen Ingenieurskunst auflehnenden, Taube in einer geradezu waghalsigen Aktion in die Turbine des Kleinflugzeuges zu stürzen und dort einen erheblichen Motorschaden anzurichten. Ob es der Taube darum ging, die erkannte geflügelte Konkurrenz in der Postzustellung mit diesem Attentat zu verhindern, oder aber ob es nur Zufall war, dass sie in die Turbine geriet, konnte auch vor Gericht nicht geklärt werden. Dafür wurde aber die Frage geklärt, ob der Halter der Brieftauben für den Schaden an der Turbine finanziell haften muss. Immerhin waren es seine geflügelten Tiere, die hier im Rahmen ihrer natürlichen Fortbewegung in ihrem natürlichen Lebensraum das Kleinflugzeug in seinem Landeanflug störten. 
 
    
 
   Das Oberlandesgericht in Hamm jedenfalls sah es als erwiesen an, dass auch in einem solchen Fall die sogenannte „Tierhalterhaftung“ des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 833 BGB) greift und der Halter die notwendige Sorgfaltspflicht verletzte, indem er nicht verhinderte, dass seine Tiere einen solchen Schaden anrichteten. Die erkennenden Richter jedenfalls verurteilten den Brieftaubenzüchter mit Verweis auf die Tierhalterhaftung dazu, die Hälfte des Ersatzteiles für die defekte Turbine zu bezahlen, immerhin stolze 10.500,- €. 
 
    
 
   Dafür muss man schon viele Briefmarken verkaufen....
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288374]Wenn Eitelkeit nicht zum Ziel führt
 
    
 
    
 
   Eitelkeit trifft auf das Recht: So könnte man den folgenden Fall auch überschreiben, bei dem es um das Ego einer frisch gebackenen Tierärztin geht und der beim erkennenden Verwaltungsgericht Hannover (Aktenzeichen 6 A 1529/98) sicher den einen oder anderen Lacher auslöste. 
 
    
 
   Es ging darum, dass einer erfolgreichen Absolventin der Tierärztlichen Hochschule in Hannover nach ihrer Promotion der Titel „doctor medicinae veterinae“ verliehen wurde. Kurz gesagt also: Veterinär bzw. Tierarzt. Doch an statt sich über diesen Titel zu freuen (wie es vermutlich Jeder am Ende eines Studiums tun würde), fand die Absolventin in diesem Titel einen Grund zur Klage. Denn, so führte sie an, dieser Titel sei zu „männlich“. Sie wolle stattdessen den Titel „doctora“ verliehen bekommen und nicht „doctor“. Dabei wusste sie sehr wohl, dass es im Lateinischen den Titel „doctora“ nicht gibt, dieses also ein Kunstwort ist und nicht in der Tradition der üblicherweise auf Latein verliehenen Titel an Hochschulen. Aber dieses „doctora“ klang eben weiblicher und deshalb wollte sie es so haben. Grund genug, eine entsprechende Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht einzureichen. 
 
    
 
   Die Richter nahmen die Klage zur Entscheidung an und machten der Klägerin auch direkt Hoffnung, Ja, so führten die Richter aus, die Klägerin habe tatsächlich einen Anspruch auf einen „weiblichen“ Titel und müsse nicht den bis dahin immer sowohl an Männer wie auch an Frauen verliehenen männlichen Titel „doctor“ annehmen. Die Universität, so die Richter weiter, sollten also der Klägerin den weiblichen Titel verleihen. Doch jetzt erhielt die Klägerin nicht den gewünschten Titel „doctora“, den es im Lateinischen nicht gibt, sondern den korrekten weiblichen Titel „doctorix“. Als die Klägerin dagegen aufbegehrte, führten die Richter aus, dass die Organe der Bundesrepublik Deutschland weder das Recht noch die Pflicht hätten, die lateinische Sprache so anzupassen und zu verändern, bis es passt. Da der Klägerin der erstrittene weibliche Titel „doctorix“ aber zu sehr nach Asterix und Obelix klang und sie die Lächerlichkeit fürchtete, lehnte sie diesen schließlich resigniert ab. 
 
    
 
   Tja, manchmal bekommt man vor Gericht eben viel mehr Recht, als man eigentlich wollte. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288375]Nicht gut im Bett? Das kann Klagen nach sich ziehen – Im wahrsten Sinne des Wortes
 
    
 
    
 
   Hier wieder ein Fall, bei dem jeder Leser selbst raten kann, wie er entscheiden würde oder ob er die gleiche Entscheidung wie das Gericht getroffen hätte. Ein Fall, der in seiner Skurrilität vermutlich in der deutschen Rechtsgeschichte einen Ehrenplatz einnimmt.
 
    
 
   Geklagt hatte ein Ehemann, der sich unter allen Umständen von seiner Frau scheiden lassen wollte. Soweit nichts Außergewöhnliches, nur die Begründung für seine Klage liest sich etwas abenteuerlich. Hier Originalzitate aus der vorgetragenen Begründung des Klägers: „(...) die Zerrüttung der Ehe sei aus der Einstellung der Beklagten zum ehelichen Verkehr entstanden. Sie habe ihm erklärt, sie empfände nichts beim Geschlechtsverkehr, und sei imstande dabei Zeitung zu lesen (...). Der eheliche Verkehr sei eine reine Schweinerei. (...) Die Beklagte habe sich beim ehelichen Verkehr entsprechend verhalten“. 
 
    
 
   Wohlgemerkt gelangte diese Argumentation zum höchsten deutschen Zivilgericht, zum Bundesgerichtshof, nachdem alle unteren Instanzen kein zufriedenstellendes Urteil für den Kläger fällen konnten. Er verlangte tatsächlich die Scheidung, weil seine Frau den Beischlaf nicht mit dem notwendigen Enthusiasmus verfolgte, den der Mann gern bei ihr gesehen hätte. 
 
    
 
   Wie entschied wohl das höchste deutsche Zivilgericht? 
 
    
 
   Die obersten Bundesrichter fanden die Einstellung der Ehefrau zum ehelichen Beischlaf ebenfalls ungeheuerlich und nahmen in ihrer dazugehörigen Entscheidung (Aktenzeichen IV ZR 239/65) auch kein Blatt vor den Mund, als es um die Begründung ihres Urteils ging. Hier wieder der entsprechende Originalwortlaut in Auszügen:
 
    
 
   „(...) Die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit, daß sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen läßt. Wenn es ihr aufgrund ihrer Veranlagung oder aus anderen Gründen, zu denen die Unwissenheit der Eheleute gehören kann, versagt bleibt, im ehelichen Verkehr Befriedigung zu finden, so fordert die Ehe von ihr doch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen (...)“. 
 
    
 
   Gut, bevor man jetzt das oberste deutsche Gericht für prüde hält, dieses Urteil ist aus dem Jahre 1966 und trägt sicher dem damaligen konservativen Zeitgeist Rechnung. Doch es ist und bleibt ein Urteil des höchsten deutschen Gerichtes, welches damit eine entsprechende Rechtsauslegung an die unteren deutschen Gerichte vorgibt, also damit bestimmt, woher der Wind im entsprechenden Recht weht und an die sich die Gerichte halten müssen.... 
 
    
 
   Legen sie Ihre Zeitung also besser nicht auf den Nachttisch, wenn es wieder Zeit für den ehelichen Beischlaf ist. Es könnte als „mangelnder Enthusiasmus“ ausgelegt werden....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288376]Schlafen ist schlafen, oder doch nicht?
 
    
 
    
 
   Wir bleiben beim Schlaf, allerdings nicht beim Beischlaf, sondern beim Schlafen auf der Richterbank (Ja, auch das kommt gelegentlich vor). Stellen Sie sich den folgenden Fall vor: Sie sitzen vor Gericht, die Verhandlung dauert an und die Zeugenvernehmungen und der Vortrag der Sachverständigen verläuft langatmig und monoton (was ja keine Seltenheit bei deutschen Prozessen ist). Sie sind Beteiligter und hoffen auf ein für Sie positives Urteil. Dann fällt Ihnen beim Blick auf die Richterbank auf, dass einer der Richter, der später mit über Ihre Klage entscheiden soll, sichtlich weggenickt ist. Er scheint zu schlafen. Das Kinn ist auf die Brust gesenkt, der Atem geht schwer und ab und an schreckt er auf und blickt verstohlen in die Runde, um nachzuprüfen, ob diesen Schlaf einer der Anwesenden mitbekommen hat. Doch Schlaf ist nicht gleich Schlaf, wie das Bundesverwaltungsgericht unter dem Aktenzeichen 5 B 105/00 entschieden hat. Dieses Gericht hatte nämlich über ein Rechtsmittel zu befinden, bei dem als Begründung für die Anfechtung des Urteils der Vorinstanz unter Anderem angegeben war, einer der beteiligten Richter sei mehrmals während der Verhandlung eingeschlafen. Wie es scheint, sind Richter auch im Schlaf aufnahmefähig, denn die Revision wurde abgelehnt und es wurde exakt definiert, ab wann ein Schlaf ein Schlaf ist. Aber lesen Sie selbst, hier die entscheidenden Auszüge des Beschlusses im Original-Wortlaut:
 
    
 
   „(...) Die Beklagtenvertreterin trägt insoweit vor: "Der ehrenamtliche Richter H. war unfähig der Verhandlung zu folgen, weil er über einen längeren Zeitraum ununterbrochen die Augen geschlossen hatte und - wie durch seine Körperhaltung, nämlich Senken des Kopfes auf die Brust und ruhiges tiefes Atmen sowie 'Hochschrecken' - zum Ausdruck kam, offensichtlich geschlafen hat." Zur Glaubhaftmachung ihres Vortrags hat sie auf einen Vermerk des ihr zur Ausbildung zugewiesenen Rechtsreferendars Bezug genommen, der an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hatte und in seinem Vermerk anmerkt, "dass während nahezu der gesamten Verhandlung der ehrenamtliche Richter einnickte. Er schien der Verhandlung nicht zu folgen". 
 
    
 
   Aus diesen mitgeteilten Beobachtungen, die weder hinsichtlich der Dauer des behaupteten Einnickens bestimmt sind noch sich inhaltlich decken und die vom Klägervertreter, der ebenfalls an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hat, nicht bestätigt werden, lässt sich aber, selbst wenn sie zuträfen, noch nicht sicher darauf schließen, dass der bezeichnete Richter tatsächlich über einen längeren Zeitraum geschlafen hat und der mündlichen Verhandlung nicht folgen konnte. Das Schließen der Augen über weite Strecken der Verhandlung und das Senken des Kopfes auf die Brust beweist allein nicht, dass der Richter schläft. Denn diese Haltung kann auch zur geistigen Entspannung oder zwecks besonderer Konzentration eingenommen werden (vgl. BVerwG, Beschluss vom 3. März 1975 a.a.O.; Urteil vom 24. Januar 1986 - BVerwG 6 C 141.82 - Buchholz 310 § 133 VwGO Nr. 63 S. 44; BFH, Beschlüsse vom 5. Dezember 1985 und vom 17. Mai 1999 a.a.O.). Deshalb kann erst dann davon ausgegangen werden, dass ein Richter schläft oder in anderer Weise "abwesend" ist, wenn andere sichere Anzeichen hinzukommen, wie beispielsweise tiefes, hörbares und gleichmäßiges Atmen oder gar Schnarchen oder ruckartiges Aufrichten mit Anzeichen von fehlender Orientierung (vgl. BVerwG, Urteil vom 24. Januar 1986 a.a.O. und Beschluss vom 3. März 1975 a.a.O.; BFH, Beschluss vom 17. Mai 1999 a.a.O.). Derartige Beweisanzeichen hat die Beschwerde nicht in ausreichendem Maße vorgetragen. Ruhiges tiefes Atmen kann ebenfalls ein Anzeichen geistiger Entspannung oder Konzentration sein, insbesondere dann, wenn es für andere nicht hörbar erfolgt, denn gerade dies kann darauf schließen lassen, dass der Richter den Atmungsvorgang bewusst kontrolliert und nicht schläft. Auch das "Hochschrecken" des Richters hat die Beschwerde nicht näher geschildert, vor allem nicht dargelegt, dass er nach dem "Hochschrecken" einen geistig desorientierten Eindruck gemacht habe. "Hochschrecken" allein kann auch darauf schließen lassen, dass es sich lediglich um einen die geistige Aufnahme des wesentlichen Inhalts der mündlichen Verhandlung nicht beeinträchtigenden Sekundenschlaf gehandelt hat. (...)“
 
    
 
    
 
   Damit ist wohl ein für allemal höchstrichterlich entschieden, ab wann man schläft, oder? Da kann man nur hoffen, dass man selbst, sollte man mal Beteiligter in einem Verfahren sein, kein „schweres Atmen“ von der Richterbank hört... Denn ob das tatsächlich die Aufnahme des „wesentlichen Inhalts“ der Verhandlung ist, mag mit den Maßstäben eines Nichtjuristen bezweifelt werden. Aber wie heißt es so schön: Vor Gericht und auf hoher See ist man allein in Gottes Hand, was auch schon auf den Gegenstand des jetzt kommenden Falles hinweist.
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288377]Anwälte schlafen anders als Richter
 
    
 
    
 
   Wie wir durch die vorangegangene höchstrichterliche Entscheidung wissen, schlafen Juristen also anders. Doch das tun, wie eine andere ebenfalls höchstrichterliche Entscheidung zeigt, wohl nur die Juristen, die das Richteramt bekleiden. Denn für Anwälte gelten was das Schlafen angeht deutlich andere Maßstäbe, wie der folgende Fall eindrucksvoll unter Beweis stellt. 
 
    
 
   Geklagt hatte ein Anwalt, der im Rahmen der gesetzten Frist eine Berufungsbegründung einreichen wollte. Durch die Arbeitsüberlastung und die Anstrengungen in seinem Beruf, ist er jedoch wenige Minuten vor Mitternacht am Tag des Fristablaufs, als er den entscheidenden Schriftsatz noch einmal überprüfen wollte, bevor er ihn einreicht, eingenickt und in einen kurzen Schlaf gefallen. Er erwachte fünfzehn Minuten nach Mitternacht, also damit schon am Folgetag, und bemerkte sein Fristversäumnis. Umgehend reichte er die Begründung der Berufung trotzdem ein und beantragte gleichzeitig eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (so heißt das im Juristendeutsch, wenn man rechtlich den Zustand wiederherstellen möchte, der vor einem bestimmten Tag lag) mit der Begründung, er sei kurz vor dem Fristablauf über dem Schriftsatz eingeschlafen. Der Schriftsatz sollte doch anerkannt und als fristgerecht eingereicht bewertet werden. Das Einschlafen vor dem rechtzeitigen Einreichen sei ein unabwendbarer Zufall gewesen, den er nicht verschuldet habe. Wohlgemerkt, wir reden über wenige Minuten Versäumnis. 
 
    
 
   Das Gericht jedoch lehnte die verspätet eingereichte Begründung für die Berufung ab und das Urteil gegen den Mandanten, den der Anwalt vertrat, wurde rechtskräftig. Damit wollte sich der Rechtsanwalt nicht zufriedengeben und legte gegen diese Entscheidung weitere Rechtsmittel ein. Immerhin, so argumentierte der Anwalt, sei das plötzliche Einschlafen über einem Schriftsatz ein unabwendbarer Zufall, nach dem eine Wiedereinsetzung in den Stand vor den Fristablauf gerechtfertigt sei. Die Begründung sei rechtzeitig fertig gewesen, was auch daran deutlich wird, dass diese nur wenige Minuten nach dem Ablauf der Frist um Mitternacht, als er wieder aufwachte, von ihm eingereicht wurde. 
 
    
 
   Der mit dem Rechtsmittel angerufene Bundesgerichtshof musste sich unter dem Aktenzeichen VII ZB 2/70 damit befassen und zeigte in seiner Entscheidung wenig Verständnis für den überlasteten Anwalt. Die Bundesrichter führten aus, dass ein langer und arbeitsreicher Tag nun einmal die Konsequenz habe, dass man nach 23.00 Uhr müde werde und Gefahr laufe einzuschlafen. Dieses Einschlafen könne daher auch nicht „spontan“ erfolgt sein, sondern es hätten sich Anzeichen dafür zeigen müssen, die hätten bemerkt werden können. Außerdem habe der Anwalt nicht ausreichend dargelegt, dass er „bevor er vom Schlaf übermannt wurde, nicht irgendwelche Ermüdungserscheinungen an sich verspürt haben sollte, wie sie erfahrungsgemäß dem ungewollten Einschlafen voranzugehen pflegen. Wenn er sich aber müde fühlte, so war er dadurch gewarnt, und musste in geeigneter Weise der Gefahr des Einschlafens entgegenwirken."
 
    
 
   Damit wurde das Rechtsmittel des Anwaltes höchstrichterlich abgelehnt. Schlaf ist also nicht gleich Schlaf, wissen wir jetzt. Oder war es ein Zeichen für die Qualität des verspätet eingereichten Schriftsatzes, dass der Anwalt selbst darüber einschlief, als er ihn Korrektur gelesen hat...? 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288378]Madonna mindert Miete nicht
 
    
 
   Das Amtsgericht in Münster dürfte nicht schlecht gestaunt haben, als es über den folgenden Fall entscheiden musste. Ein Mieter in einem Mehrfamilienhaus hatte über mehrere Monate hinweg die Miete gekürzt und der Vermieter verlangte jetzt vom Gericht, dass dieser Mieter dazu aufgefordert wird, die ausstehende Miete zu zahlen. Ein auf dem ersten Blick sehr gewöhnlicher Fall für deutsche Gerichte, wäre da nicht die Begründung, die der Mieter für seine Mietkürzung angegeben hat. Dieser Mieter gab nämlich als Begründung für seine Mietkürzung an, dass im Treppenhaus des Mietshauses eine Madonnenfigur aufgestellt sei und er als Protestant dadurch jedes Mal, wenn er die Treppe zu seiner Wohnung nimmt, einen derart großen Schock erleide, dass seine Wohnqualität darunter leide.
 
    
 
   Die Richter am Amtsgericht Münster folgten in ihrer Entscheidung unter dem Aktenzeichen 3 C 2122/03 dieser Argumentation nicht und stellten fest, dass auch für einen Protestanten eine Madonnenfigur keinen „besonderen Schock“ darstellen würde. Darüber hinaus, so die Richter weiter, wurde auch nach dem evangelischen Glauben Jesus durch Maria geboren, sodass diese Figur keinen Anlass für die Erschütterung seiner Religionsfestigkeit geben könnte. Ein Recht auf Mietminderung stünde ihm daher nicht zu. 
 
    
 
   Bei solchen Fällen meint man fast, dass es einen Trend in die Richtung gibt, die Gerichte mit scheinbaren Banalitäten zu beschäftigen (liegt darin vielleicht der Grund für die Überlastung?). Doch wer glaubt, die Frage, ob die Jesusmutter einen Schock auslösen könnte sei dabei schon die Krönung, der irrt gewaltig. Denn der folgende Fall zeigt deutlich, dass dem Einfallsreichtum deutscher Kläger scheinbar keine Grenzen gesetzt sind.
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288379]Der nicht vorhandene Staat
 
    
 
    
 
   Dass Steuersünder nicht nur sehr kreativ sind, was ihre Steuererklärungen angeht, sondern ihre Kreativität auch vor Gericht eindrucksvoll unter Bewies stellen, zeigt der Fall, denn das Finanzgericht Rheinland-Pfalz unter dem Aktenzeichen 3 K 2775/04 zur Entscheidung vorgelegt bekam. Ein Fall, der tatsächlich an Kreativität kaum zu überbieten ist.
 
    
 
   Hintergrund der Klage war ein vorausgegangener Streit zwischen dem Finanzamt und einem Steuersünder, dem das Finanzamt, als er seiner Zahlungsaufforderung nicht nachkam, kurzerhand das Konto gepfändet hatte. Rechtsmittel gegen diese Pfändung blieben erfolglos und alle Einspruchs- und Widerspruchsfristen waren erfolglos verstrichen. Gegen die Kontopfändung konnte der Mann wie es schien nichts mehr ausrichten. Doch dann bekam er Hilfe in Gestalt eines Freundes, der beim Finanzgericht eine Argumentation einreichte, die schließlich zur Beschlussfassung und Entscheidung durch das Gericht führte.
 
    
 
   Der Mann argumentierte, mit der Kontopfändung sieht er sich in seiner Existenzgrundlage gefährdet (wohlgemerkt: Der Mann, der diese Klage einreichte war selbst von der Pfändung nicht betroffen). Dafür brachte er eine Argumentation ins Spiel, die vermutlich einzigartig ist: Er argumentierte nämlich weiter, dass bei der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten das Grundgesetz geändert wurde und diese Änderung den deutschen Staat quasi auflöste und er damit aufhörte nach den Regeln des Völkerrechts zu bestehen. So wurde im Jahre 1990 zum Beispiel der Artikel 23 des Grundgesetzes gestrichen (später durch einen neuen ersetzt), der den Geltungsbereich des Grundgesetzes absteckte, in dem er die einzelnen Bundesländer aufzählte. Da dieser Artikel aber in der neuen Fassung nach der Wiedervereinigung fehlte, also damit der Geltungsbereich des Grundgesetzes und der Verfassung nicht definiert wurde, konnte folglich auch kein deutscher Staat existieren. Denn die neue Verfassung definierte nach der erfolgten Streichung des Artikel 23 nicht mehr das Staatsgebiet. Ohne Staatsgebiet aber auch keine legitime und vom Völkerrecht gedeckte Staatsgewalt, ergo kein Finanzamt, das im Auftrag des Staates Steuern eintreiben dürfe. Denn ein Staat ohne völkerrechtliche Legitimation dürfe keine Steuern erheben und damit auch kein Finanzamt mit der Beitreibung eben jener Steuern beauftragen. Damit sei die Kontopfändung rechtswidrig gewesen. 
 
    
 
   Als wenn das nicht schon genug wäre, griff der Kläger mit dieser Argumentation auch gleich das Gericht an. Denn er führte weiter aus, dass durch den fehlenden Staat auch kein Gericht Urteile „Im Namen des Volkes“ verkünden dürfe, also auch wenn das Gericht die Kontopfändung bestätigt, diese dennoch nicht Rechtens sei. Ob das ein Schuss über das Ziel hinaus war? Die Entscheidung der Richter jedenfalls stellte im vorliegenden Fall klar, dass sich der Kläger mit seiner Argumentation und der entsprechenden schriftlichen Eingabe bei Gericht mehr in Beleidigungen und staatsfeindlichen Äußerungen erschöpft habe, als eine solide Begründung abzugeben. Zudem sei für das Gericht äußerst fraglich gewesen, weshalb es überhaupt durch den Kläger angerufen wurde, wenn er doch an diesen Staatsaufbau nicht glaube. Wenn der Kläger sich nicht an den Staat gebunden fühle und an dessen Existenz zweifle, warum rufe er dann ein Gericht eben jenes Staates an? Da der Kläger zudem selbst nicht einmal durch die Pfändung betroffen war, sei auch kein Grund ersichtlich, dass er dadurch beschwert und damit klageberechtigt sei. 
 
    
 
   So schmetterte das Gericht diese Klage also letztendlich sachlich ab und bestätigte damit, dass die Bundesrepublik sehr wohl existiert.
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288380]Vor Gericht geschehen keine Wunder!
 
    
 
    
 
   Sehr häufig vor Gericht entschieden werden muss die Schuldfrage bei Verkehrsunfällen: Keiner gibt gern zu, dass er Schuld hat, denn dann drohen Erhöhungen der Versicherungsprämien oder andere, im Hinblick auf die eigene Brieftasche, nicht gerade günstige Strafen. Zufälligerweise (oder doch kein Zufall?) an einem 11.11. entschied das Amtsgericht München unter dem Aktenzeichen 28 C 3374/86 einen solchen Fall und zog dabei in der Urteilsbegründung sogleich eine zum Datum passende Bilanz, was es von solchen Fällen hält. Ein Urteil, das man auch wenn man kein Jurist ist, schmunzelnd genießen kann, wie Sie gleich feststellen werden. Hier Auszüge aus dem Originaltext der richterlichen Urteilsbegründung:
 
    
 
   „ (...) Das Gericht war in seiner bisherigen Praxis schon mit ca. 2000 Straßenverkehrsunfällen beschäftigt und hat es noch niemals erlebt, daß jemals einer der beteiligten Fahrer schuld gewesen wäre. Es war vielmehr immer so, daß jeweils natürlich der andere schuld gewesen ist. Bekanntlich sind Autofahrer ein Menschenschlag, dem Fehler grundsätzlich nie passieren, und wenn tatsächlich einmal ein Fehler passiert, dann war man es natürlich nicht selbst, sondern es war grundsätzlich der andere.
 
   Das Gericht hat auch noch nie erlebt, daß jemals ein Fahrer, der als Zeuge oder Partei vernommen wurde, eigenes Fehlverhalten eingeräumt oder zugestanden hätte. Wenn dies einmal tatsächlich passieren sollte, dann müßte man schlicht und einfach von einem Wunder sprechen. Wunder kommen aber in der Regel nur in Lourdes vor, wenn beispielsweise ein Blinder wieder sehen kann oder ein Lahmer wieder gehen kann, oder aber in Fatima, wenn sich während der Papstmesse eine weiße Taube auf den Kopf des Papstes setzt, und sogar in den dortigen Gegenden sind Wunder ziemlich selten, in deutschen Gerichtssälen passieren sie so gut wie nie, am allerwenigsten in den Sitzungssälen des AG München. Jedenfalls ist in Justiz- und Anwaltskreisen nichts davon bekannt, daß in der Pacellistr. 2 in München schon jemals ein Wunder geschehen wäre. Möglicherweise liegt das daran, daß der liebe Gott, wenn er sich zum Wirken eines Wunders entschließt, gleich Nägel mit Köpfen macht und sich nicht mit einem banalen Verkehrsunfall beschäftigt. Vielleicht liegt aber die Tatsache, daß trotz der Unfehlbarkeit aller Autofahrer gleichwohl so viele Verkehrsunfälle passieren, schlicht und einfach daran, daß unsere Gesetze so schlecht sind. Dies hinwiederum wäre allerdings kein Wunder. (...)“
 
   Ist diesem Fazit noch etwas hinzuzufügen....? 
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288381]Generalabrechnung einmal anders
 
    
 
    
 
   Auch im jetzt dargestellten Fall handelt es sich um ein Straßenverkehrsdelikt und erneut nutzte der Richter, in diesem Fall am Amtsgericht Köln, die Gelegenheit der Verhandlung und es Urteils dafür, eine Generalabrechnung vorzunehmen und seine Liebe zum Ballsport zum Ausdruck zu bringen. Doch nicht nur mit den Autofahrern als solche, sondern auch gleich mit der damaligen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Ein Urteil, welches so skurril ist, das es ebenfalls im Wortlaut wiedergegeben werden soll. Zugegeben wurde auf Kürzungen verzichtet und so ist es unvermeidbar, dass hier und da Stellen auftauchen werden, die dem juristischen Laien etwas „weltfremd“ vorkommen werden (das liegt aber nicht am Leser, sondern an der ganz eigenen Sprache der Juristen). Doch Kürzungen würden den Kontext und damit die zum Ausdruck gebrachte Ironie und Verachtung schwieriger erkennbar machen. Lassen sie sich also von diesen wenigen – vielleicht „trockenen“ - Stellen nicht abschrecken, sondern genießen Sie die geistigen Ergüsse der etwas anderen Art doch einfach, es lohnt sich:
 
    
 
    
 
   "Leitsatz:
 
   1. Ein Verkehrsunfallprozeß wird nach denselben Regeln gespielt wie ein Fußballspiel. Sein Ausgang hängt nicht von der zufälligen Anzahl der Zeugen ab, die eine Partei zu Unfallzwecken mit sich fahren läßt, sondern von der Anzahl der Frei- wie Eigentore, die die Unfallbeteiligten schießen.
 
   Ob ein Tor gefallen ist oder nicht, entscheidet der Schiedsrichter, der im Zweifel die maßgebende Flensburger Punkte-Tabelle anzuwenden hat.
 
   2. Der real existierende Schilderwald hat seit jeher rechtlich Vorrang vor der Realität.
 
   Wenn an einer Kreuzung jede Zufahrt mit dem Zeichen 205 StVO ausgestattet ist, so daß jeder der unfallbeteiligten Fahrer die Vorfahrt des anderen zu achten hätte, obwohl dieser sie rein rechtlich gar nicht hat, und wenn beide gleichwohl zusammenstoßen, ohne sich zuvor darüber verständigt zu haben, dann sind beide zivilrechtlich einer mutuellen, dupliziert-reflexiven, fiktiven Pseudo-Vorfahrtverletzung schuldig.
 
   3. Ob Radfahrer inzwischen generell gefährlicher sind als Autofahrer, bedarf keiner Entscheidung, wenn es einem Radfahrer gelingt, das rechtliche Defizit an Betriebsgefahr seines Rades durch erhöhten Einsatz wettzumachen und wenn im übrigen das Auto den Radweg größtenteils verlassen hat, so daß es nur noch hinten eine restliche Betriebsgefahr auspuffen kann.
 
   Aus den Gründen:
 
   Die Klage ist begründet.
 
   Aus rechtlichen wie tatsächlichen Gründen bleibt nämlich nichts anderes übrig als die Haftung im Verhältnis 50 zu 50 zu teilen und der Kläger verlangt nur 50%.
 
   Sowohl die Ausfahrtstraße aus dem Werksgelände, die der Kläger mit seinem Auto befuhr, wie auch der sie kreuzende Radweg, den der Beklagte mit seinem Fahrrad in der richtigen Richtung befuhr, sind mit dem Zeichen 205 StVO (Vorfahrt gewähren!) versehen. Ob das ein Versehen oder Absicht ist, vermochte das Gericht nicht herauszufinden.
 
   Die Rechtsgelehrten sind der Auffassung, beim „vereinsamten” Zeichen 205 habe der andere, der dieses Zeichen nicht habe,„praktisch” und nur „gleichsam als Reflex” die Vorfahrt (Jagusch/Hentschel Rn. 45 zu § 8 StVO m.w.N.). Von dem Problem der „verzweisamten” Zeichen 205 ist die Rspr. – soweit ersichtlich – bislang verschont geblieben. Jedenfalls habe ich trotz eifrigen Suchens keinen Präzedenzfall gefunden, den ich zur Arbeitserleichterung hätte abschreiben können. Eins steht für mich jedoch vorab zweifelsfrei fest:
 
   Wenn dort Ampeln aufgestellt gewesen wären, dann hätten diese beide rot gezeigt. Denn das ist die perfekte Signalisierung im Sinne rot-grüner Mehrheiten, die die finale und totale Verkehrsberuhigung auf ihre Fahnen geschrieben haben und die ihr Wesen solange treiben, bis das Geld alle ist oder die Wähler die Nase gestrichen voll haben. Denn:
 
   „Sie regieren uns als Penner,
weil für sie wir Ampelmänner”.
 
   Insoweit ist dieser Prozeß auch für mich ein Novum. In meiner nunmehr 30jährigen Sitzbahn als Verkehrsrichter habe ich nämlich bislang immer nur mit Unfällen zu tun gehabt, zu deren Herbeiführung beide Unfallbeteiligte bei Grün in die Kreuzung eingefahren sind und das meist auch durch Beifahrer justitiabel beweisen konnten. So werde ich nie die entzückende ältere Dame vergessen, die in der Beweisaufnahme bekundete, ihr Mann sei bei Grün in die Kreuzung eingefahren. Auf meine vollkommen unüberlegte Frage, wo sie denn eigentlich in dem Auto gesessen habe, antwortete sie offen und ehrlich: „Hinten links”. Auf meine ebenso überflüssige wie dumme Frage, ob sie denn von da aus überhaupt die rechts stehende Ampel habe sehen können, gab sie die kluge und überzeugende Antwort: „Nein, Herr Richter, aber das ist auch gar nicht nötig. Denn ich weiß ganz genau, mein Mann fährt nur bei Grün in die Kreuzung ein”. Diese Lady war die ehrlichste Zeugin, die ich je hatte. Ihr leuchtendes Beispiel beweist auch, daß die in der Rspr. weit verbreiteten Vorurteile gegen Beifahrer in dieser Allgemeinheit nicht gerechtfertigt sind (vgl. dazu BGH NZV 88, 20; LG Köln NZV 88, 28). Entgegen einem weit verbreiteten Aberglauben hängt aber der Ausgang eines Unfallprozesses nicht davon ab, wieviel Beifahrer jemand zufällig bei sich hat. Insofern gilt nämlich im Zweifel der bewährte Grundsatz „Auto gegen Auto”. Er hängt auch weiter nicht von der Anzahl sonstiger Zeugen ab, die eine Partei nach dem Unfall findet und im Gerichtssaal als Eideshelfer aufzubieten vermag. Die Anzahl der Zeugen darf nämlich rechtlich nicht mit der Anzahl der Tore verwechselt werden, die in einem Fußballspiel fallen (vgl. dazu: „Herr RA, wieviel Zeugen brauchen wir?” oder auch die ständigen Kleinanzeigen im Kölner Express: „Unfallzeugen gesucht, hohe Belohnung!”) Letztlich entscheidet nämlich immer noch der Schiedsrichter, ob ein Tor gefallen ist oder nicht.
 
   Hier hatte allerdings leider keine der Parteien einen Beifahrer bei sich, der zur Klärung der schwierigen Rechtsprobleme hätte beitragen können. Ausschlaggebend sind hier also auf der Waage der Gerechtigkeit – wie so oft – nur die konträren und diametral einander entgegengesetzten Unfallschilderungen der Parteien und die Anzahl der Eigen- und Fremdtore, die sie damit rechtlich geschossen haben. Insoweit sind die Unfallbeteiligten selbst nicht die schlechtesten Zeugen. Sie wissen nämlich am besten, wie es wirklich war, wenn sie auch freilich oft genug irrig meinen, sie hätten damit auch Recht und gewonnen. Im übrigen wäre hier ein etwaiger Beifahrer des Klägers aus gründen der Fairneß zu streichen, weil der Beklagte als Radfahrer aus Rechtsgründen einen solchen nicht mitfahren lassen durfte.
 
   Mit den Fällen, in denen beide Unfallgegner Grün und damit jeder für sich die Vorhaft hatte, ist die Rspr. bislang ganz gut fertig geworden. Für diese Fälle gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten der Beurteilung:
 
   Entweder ist Ampelanlage defekt. Dann ist der Unfall für die Beteiligten unabwendbar und die Gemeinde zahlt beiden zur Belohnung 100%. Oder die Ampelanlage funktioniert ordnungsgemäß. Dann bekommt jeder als Lohn für seine Mühe allerdings nur 50%, weil der Richter unentschieden ist und nicht weiß, wem er Recht geben soll. Wie man sieht, führt eine defekte Ampelanlage für die Geschädigten zu einem weitaus befriedigerenden Ergebnis bei der Schadensregulierung als eine, die in Ordnung ist.
 
   Hier standen aber leider keine Ampeln, die die Rechtsfindung wesentlich erleichtert hätten, sondern nur Schilder. Diese sind aber bekanntlich Ampeln zweiter Klasse. Es bleibt daher nichts anderes übrig, als den Fall streng nach der reinen Rechtslage zu entscheiden.
 
   Nach der alten römischen Rechtsregel „signa sunt servanda” hätte hier jeder die Vorfahrt des anderen zu achten gehabt. Denn: „signum retinet signatum” (das Zeichen hält das Bezeichnete fest). Bei der Auslegung ist allerdings gem. § 133 BGB „der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Schildes zu haften”. Verfehlt wäre es deshalb, hier beide Schilder zu streichen, weil sie im Grunde einander widersprechen. Dann hätte nämlich der Beklagte ggü. dem von rechts kommenden Kläger die Vorfahrt zu achten gehabt (§ 8 I 1 StVO). Seinem Klageabweisungsantrag läßt sich jedoch zweifelsfrei entnehmen, daß ein solches Ergebnis nicht in seinem Sinne ist und nicht seinem wirklichen Willen entspricht. Deshalb muß zugunsten des Beklagten das Schild des Klägers stehen bleiben. Umgekehrt muß natürlich auch zugunsten des Klägers das Schild des Beklagten stehen bleiben. Schließlich haben ja auch beide Schilder nicht bloß rechtlich, sondern sogar real dort gestanden, so daß sie rechtlich nicht hinweggedacht und vernachlässigt werden dürfen. Ich bin allerdings reell genug, unumwunden einzuräumen, daß mir ihr rechtlicher Regelungsgehalt bislang noch nicht 100%ig pelluzid ist.
 
   Wie dem Abschn. II der Verwaltungsvorschrift zu den Zeichen 205 und 206 StVO zu entnehmen ist, ist das Zeichen 205 ein „negatives Vorfahrtzeichen” dem nach Abschn. VII 1 eigentlich an der anderen Zufahrt ein „positives Vorfahrtzeichen” entsprechen müßte. Wenn statt dessen insgesamt nur zwei negative Vorfahrtzeichen aufgestellt sind, nicht aber auch zwei damit korrespondierende positive, dann kann nach den rechtlichen Denkgewohnheiten eigentlich keiner des anderen Vorfahrt verletzt haben, weil der andere sie nicht wirklich und rechtlich wirksam, sondern nur fiktiv hatte. Folglich haben hier beide Parteien auch nur eine „negative Vorfahrtverletzung” begangen, aber keine positive. Auf negative Vorfahrtverletzungen ist aber § 8 I StVO nicht unmittelbar, sondern allenfalls analog anwendbar. Denn: „Der Schein soll nie die Wirklichkeit erreichen” (Schiller, Gedichte an Goethe).
 
   Allenfalls ließe sich hier § 11 II entnehmen, daß in solchen Fällen die Parteien sich hier miteinander hätten verständigen müssen, bevor sie sich zum Zusammenstoß entschlossen. Damit ist zu meiner Beschämung nunmehr der Fall eingetreten, daß ich mich gezwungen sehe, § 1 II StVO anwenden zu müssen. Das ist eine Vorschrift, die ansonsten nur von Richtern angewendet wird, denen sonst nichts einfällt.
 
   „Laß ruhig auch dem schönen Schein sein bißchen Recht!
Auch Schein ist echt, will er nichts weiter sein”
(Cäsar Flaischlen)
 
   Deshalb muß ich den Parteien die Berufung auf den Grafen Leicester in Schillers Maria Stuart (4,6) leider versagen:
 
   „Der Schein ist gegen mich, doch darf ich hoffen,
daß ich nicht nach dem Schein gerichtet werde”.
 
   Mit diesem Appell mögen die Parteien jeder für sich das Herz des zuständigen Bußgeldrichters erweichen.
 
   Im Zivilrecht hingegen muß jeder (Paulus im 1. Brief an die Thessaloniker 5,22). Denn:
 
   „Der Schein regiert die Welt, und
die Gerechtigkeit ist nur auf der Bühne” 
(Narbonne in Schillers Parasit 5, 8)
 
   Die buchstabengetreue Auslegung des wirklichen Willens dieses verwirrenden Schilderwaldes führt somit insgesamt zu dem Ergebnis, daß sich beide Parteien zivilrechtlich einer mutuellen, dupliziert-reflexiven, fiktiven Pseudo-Vorfahrtverletzung schuldig gemacht haben. Es liegt auch klar auf der Hand, daß eine duplizierte Vorfahrtverletzung doppelt so schwer wiegt wie eine simple. Nach der maßgebenden Flensburger Punkte-Tabelle steht es daher am Ende der 1. Halbzeit der Fallbearbeitung zunächst 6 zu 6 und damit unentschieden (Nr. 12 des Bußgeldkatalogs analog).
 
   Der Beklagte beruft sich während der 2. Halbzeit insbesondere auf die Betriebsgefahr des Fahrzeugs des Klägers. Ihm ist insoweit zuzugeben, daß Kraftfahrzeuge schon nach dem Kraftfahrtgesetz vom 3.5.1909 (RGBl, 437) ob der damals im Reichstag mehrfach artikulierten „Autoraserei” (Greger, Rn. 10 zu der Vorbem. zum StVG m.N.) von Gesetzes wegen mit einer Betriebsgefahr ausgestattet sind, die einem Fahrrad leider völlig fehlt. Insofern vertreten jedoch seitdem namhafte Verkehrsexperten wie höchste Richter zunehmend die Auffassung, daß die Radfahrer dieses rechtliche Defizit durch „Disziplinlosigkeit” (BGH VRS 62, 93 = NJW 82, 234; KG VRS 68, 285) und Waghalsigkeit wettzumachen versuchen, indem sie z.B. bei Rot über die Ampel Kamikaze fahren, in Einbahnstraßen wie auf Radwegen den Geisterfahrer spielen und in rasanter Fahrt Bürgersteige unsicher machen, um Omas mit Oberschenkelhalsbrüchen zu versorgen oder ansonsten plattzufahren (insofern hat zwar seinerzeit Menken in seiner Schrift „Die Linkslage der Radfahrer”, Zeitschrift für Verkehrssicherheit, 1985, 28 eine andere Meinung vertreten. Er hat jedoch inzwischen auf Anfrage dem Gericht mitgeteilt, der Artikel sei ein unreifes und unausgegorenes Frühwerk).
 
   Ob diese rechtliche Beurteilung der Radfahrer zutreffend ist, bedarf hier jedoch keiner abschließenden Beurteilung. Eine genauere Abwägung der beiderseitigen fahrerisch betriebenen Gefährlichkeit führt nämlich in der 2. Halbzeit zu dem End-Ergebnis, daß es nach Auszählung der weiteren Tore bei dem Unentschieden bleiben muß.
 
   Das Auto des Klägers stand nach der Skizze im Unfallzeitpunkt nur noch mit einem Stück des Hecks auf dem Radweg. Damit befand sich aber der größte Teil seiner Betriebsgefährlichkeit bereits außerhalb des Radweges als Gefahrenzone. Deshalb ist der Beklagte auch gegen die linke Seite des Hecks gefahren und nicht gegen die Fahrertür oder gar gegen die Vorderhaube. Die restliche Betriebsgefahr des Autos des Klägers und das restliche Defizit an Betriebsgefahr seines Fahrrades hat der Beklagte hier auch dadurch wettgemacht, daß er mit hoher, nicht angepaßter Geschwindigkeit in die Kreuzung eingefahren ist (§ 3 StVO) Der Beklagte hat zwar vorsichtshalber nicht angegeben, wie weit er noch entfernt war, als er die Spitze des Autos auftauchen sah und mit welcher Geschwindigkeit er gegen das Heck des Autos gefahren ist, anstatt hinten drumherum zu fahren (§ 1 II StVO). Er hat insgesamt nur lakonisch erklärt, trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung habe er den Unfall nicht mehr vermeiden können. Das ist eine eher lahme Rechtsverteidigung. Daß die Geschwindigkeit des Fahrrades beträchtlich war, beweist nämlich nicht zuletzt die nicht unerhebliche Delle, die das Rad in das Heck des Autos eingefügt hat. Ihre Beseitigung kostet auch immerhin 1 695,83 DM.
 
   Demgegenüber kann der Kläger nach der Lebenserfahrung nicht allzu schnell gefahren sein, wenn ein anderes Auto den Radweg vor ihm gekreuzt hat, um dann an der nur wenige Meter weiter entfernten Einmündung der E.-Straße vor dem zweiten Zeichen 205 erneut die Vorfahrt zu achten. Daß das Auto des Klägers aus der Sicht des Beklagten „plötzlich” von rechts den Radweg kreuzte, beweist nicht, daß das auch „schnell” geschah. Vorfahrtverletzer verwechseln nämlich „plötzlich” oft mit „unerwartet”. Das Wort „plötzlich” kann daher auch bedeuten, daß das Auto aufgrund der zu hohen Eigengeschwindigkeit des Fahrrades zu „schnell” näher kam, so daß der Beklagte nicht mehr rechtzeitig und richtig reagieren konnte.
 
   Das Hineinfahren in eine Kreuzung mit unangepaßter Geschwindigkeit entspricht nach der Flensburger Tabelle drei Eigentoren (Nr. 3 des Bußgeldkatalogs). Wenn demgegenüber die restliche Betriebsgefährlichkeit des Autos mit zwei Toren zugunsten des Beklagten bewertet wird, dann wäre das eigentlich genug, so daß es schließlich 9 zu 8 für den Kläger stünde.
 
   Der Kläger, der nur die Hälfte seines Schadens einklagt, hat sich aber von vornherein mit einem Unentschieden zufrieden gegeben. Deshalb kann dem Beklagten vom Schiedsrichter großzügigerweise wegen Fouls im Kreuzungsraum noch ein Elfmeter zugebilligt werden. Damit steht es schließlich 9 zu 9, und das Spiel hat mit einem glatten Unentschieden geendet. Mehr wäre hier nur drin gewesen, wenn beide – wie bei einer kaputten Ampelanlage – durch Zeichen 301 oder 306 StVO die rechtlich richtige Vorfahrt gehabt hätten. Dann hätten sie beide in je einem Auswärtsspiel gegen die Behörden-Mannschaft der Stadt Köln antreten können und jeweils 2 Punkte nach Hause geholt.
 
   Deshalb mögen die Parteien froh sein, daß der Unfall relativ glimpflich abgelaufen ist und daß an der Kreuzung nicht für beide Fahrtrichtungen Stop-Zeichen (206 StVO) aufgestellt waren. Dann müßten sie nämlich beide bei der gebotenen strengen Beobachtung der Rechtslage und des unbedingten Haltegebots heute nach über einem Jahr immer noch dort stehen und kämen nie mehr nach Hause.
 
   Schildbürger
 
   Auf unserer Straßen Asphalt
da stehen gedrängt wie im Wald,
nur selten allein,
weil öfter zu zwein,
die Schilder kraft Staates Gewalt.
Gar manches hat keinen Gehalt,
weil sinnlos in's Leere es hallt:
Es steht nur zum Schein.
Doch gilt allgemein:
In Kraft ist in Kraft, wenn's geknallt.“
 
    
 
   So der Volltext des Urteils vom Amtsgericht in Köln, welches dort unter dem Aktenzeichen 266 V 162/93 verkündet wurde und lassen Sie sich versichern, liebe Leser, in der Regel ist es mehr als unüblich, in Urteilsbegründungen auf Schiller, Goethe oder andere Dichter zurück zu greifen, wie es hier der Fall war.
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288382]Wenn Gerichte intim werden
 
    
 
    
 
   Ein sehr interessantes und – wie sicher einige Leser sagen werden – kleinliches Urteil sprach das Sozialgericht in Gelsenkirchen unter dem Aktenzeichen S 10 U 256/98. Vorhergegangen war der Streit eines Arbeitnehmers mit seiner Unfallversicherung auf Zahlung des Verdienstausfalls. Folgendes war passiert:
 
    
 
   Der Arbeitnehmer war auf dem Heimweg von der Arbeit nach Hause. Der Verkehr war zäh an diesem Tag und er benötigte deutlich länger als sonst. Während dieser schleichenden Fahrt überkam ihm das dringende Bedürfnis, Wasser lassen zu müssen, also seine Notdurft zu verrichten. Das Verlangen wurde immer schlimmer und schließlich ahnte er, dass er es nicht mehr aushalten würde, bis er schließlich zu Hause ankommt. So entschied sich der Mann kurzerhand mit dem Auto auf einen Parkplatz zu fahren und an ein Gebüsch zu urinieren. Auf dem Weg vom Wasserlassen zurück zum Auto rutschte er schließlich aus und brach sich den Oberarm. Die Unfallversicherung weigerte sich jedoch zu zahlen, da es sich dabei um keinen Arbeitsunfall handeln würde. Immerhin sei der Unfall und der eingetretene Schaden nicht während der Arbeit passiert, sondern beim Urinieren am Gebüsch. Das sei nach den Regeln der Unfallversicherung aber keine „versicherte Tätigkeit“ und könne deshalb keinen Zahlungsanspruch begründen. 
 
    
 
   Das Sozialgericht in Gelsenkirchen musste also die Frage klären, ob das Wasserlassen dem Heimweg zuzurechnen sei oder nicht. Denn die Unfallversicherung gilt nur während des direkten Wegs vom Heim zum Arbeitsplatz, für die Tätigkeit selbst und schließlich für den direkten Heimweg. Das Gericht entschied in diesem Fall zu Gunsten des Klägers, also des Mannes, der den Unfall erlitt. Dabei gab das Gericht unumwunden zu, dass das Verrichten der Notdurft sicher nicht unter den Versicherungsschutz fällt, aber es führte weiter an, dass der Versicherte durch seinen auswärtigen Arbeitsplatz ja schon rein natürlich dazu gezwungen war, seine Notdurft außerhalb des gewohnten Heimes zu verrichten. Dabei wäre es unerheblich, ob er dies während der Arbeit im Betrieb macht oder eben auf dem Heimweg. Das Geschäft selbst stehe dabei nicht unter Versicherungsschutz, aber die entsprechenden Wege zum und vom „Geschäft“ weg schon. Die Versicherung hätte also klären müssen, ob der Unfall auf dem Weg zum Verrichten der Notdurft passiert sei, dann wäre er versichert, oder während der Notdurft, dann wäre der Unfall nicht versichert oder von der verrichteten Notdurft weg zum Auto, dann wäre wieder Versicherungsschutz vorhanden. Da aber der Kläger angab ausgerutscht zu sein, ging das Gericht davon aus, dass dies in der Regel während eines Bewegungsvorganges passiert, also damit auf dem Weg. Denn während dem Verrichten stünde man still und laufe damit auch nicht Gefahr, auszurutschen. Wörtlich sagte das Gericht dazu: „Die Gefahr des Ausrutschens besteht während einer Fortbewegung in weit größerem Maße als bei einer stehenden Tätigkeit. Die Verrichtung der Notdurft erfolgt erfahrungsgemäß nicht während der Fortbewegung.“. 
 
    
 
   Es ist doch schön, wenn gerichtlich festgestellt wird, dass man während einer Bewegung keine Notdurft verrichtet....
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 



 
   Aber nicht nur Deutschland ist das Land, in dem skurrile und seltsame Fälle gerichtliche Antworten erfordern. Auch im Musterland der skurrilen Entscheidungen, den USA, gibt es immer wieder Stilblüten, die zum Schmunzeln anregen, wie Sie im folgenden Kapitel lesen werden. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288383]Kapitel 2
 
    
 
   [bookmark: _Toc356288384]Entscheidungen aus den USA - kurz und kompakt
 
    
 
   Wir alle kennen die Urteile, die manchmal so skurril und unglaublich sind, dass sie aus den USA auch den Weg in die deutschen Nachrichten oder Zeitungen finden. Horrende Entschädigungen, skurrile Warnungen oder einfach nur Urteile, denen Prozesse um scheinbar alltägliche dinge vorangingen, die dennoch zu Gunsten der Kläger entschieden wurden. Manchmal sind die dabei zugesprochenen Summen so hoch, dass man nur mit dem Kopf schütteln kann und sich fragt, ob so etwas auch in Deutschland möglich sei. Doch dem ist nicht so, denn die Rechtssysteme unterscheiden sich im Schadenersatzrecht in einem wesentlichen Punkt:
 
    
 
   Während in Deutschland der Schadenersatz so berechnet wird, dass er den entstandenen Schaden tatsächlich berechnet und ausgleicht, also der Kläger, dem die Summe zugesprochen wird seinen wirklich entstandenen Schaden ausgeglichen bekommt, so ist in den USA und in dem dort angewandten Recht die Abschreckungskomponente zu Hause. Wenn Sie es so sehen eine Art „Erziehung“ des Verurteilten, dass er zukünftig besser darauf achtet, solche Schäden nicht mehr zu verursachen. Die dabei zugesprochenen, teilweise horrenden Summen sollen also auch abschrecken, in Zukunft mehr Sorgfalt walten zu lassen und zum Beispiel seine Produkte eben so auszustatten, dass ähnliche Fälle nicht mehr vorkommen. Dass das teilweise schon makabre Züge trägt dürfte bekannt sein. So finden sich auf vielen amerikanischen Waschmaschinen die Hinweise, keine lebenden Tiere zur Reinigung in die Trommel zu geben, Mikrowellen warnen davor, dass sie für Katzentrocknungen ungeeignet sind und auf vielen Kaffeebechern liest man die Warnung, dass der Inhalt „heiß“ sei. All diese Warnhinweise sind die Folge von Prozessen und geführten Klagen, bei denen die Kläger vor Gericht zogen, um Schadenersatz zu erhalten und damit die Firmen in die Knie zwangen. 
 
    
 
   Dass diese Klagen nicht immer mit gesundem Menschenverstand zu erklären sind und bei uns regelmäßig Kopfschütteln hervor rufen, mag in unserer vernunftorientierten Prozesskultur verankert sein. Oder würden wir vor Gericht ziehen und Schadenersatz fordern, weil wir im Fast Food Restaurant einen Becher Kaffee bestellt und uns beim Trinken so tolpatschig anstellten, dass wir einen Teil davon über unsere Hose schütteten und von der Hitze dieses Getränkes überrascht wurden? In Deutschland würde jedes Gericht eine solche Klage mit dem Hinweis ablehnen, der gesunde Menschenverstand sagt schon aus, dass Kaffee heiß ist, wir also entsprechende Vorsicht walten lassen müssen, wenn wir den Becher in der Hand halten. Wenn wir also den Kaffee verschütten, wir den Verkäufer nicht dafür haftbar machen können, dass dieser den Hinweis unterließ, der Inhalt des Bechers sei heiß. In Amerika hingegen scheint alles erlaubt. Dort bestellte nämlich die 81 jährige Stella Liebeck 1994 in einem Fast Food Restaurant einen Becher Kaffee und bekleckerte sich mit dem heißen Inhalt, sodass sie sich verbrühte. Daraufhin zog sie vor Gericht und forderte Schadenersatz, immerhin habe sie niemand vor dem heißen Inhalt gewarnt. Tatsächlich bekam sie Recht und ihr wurden in erster Instanz 2,9 Millionen US Dollar Wiedergutmachung zugesprochen. Später senkte der Richter diesen Betrag auf immer noch stolze 640.000 US Dollar. Der Fast Food Riese zog dennoch in Berufung, doch bevor es zu diesem erneuten Prozess kam, einigten sich die Dame und die Restaurantkette außergerichtlich. Über die dabei ausgehandelte Summe wurde Stillschweigen vereinbart. Seit dem tragen in den USA die Kaffeebecher in solchen Restaurants den unübersehbaren Aufdruck, dass der Inhalt „heiß“ sei. Doch wer jetzt denkt, dass sei schon das Skurrilste und Unglaublichste, der irrt, wie die in diesem Kapitel gesammelten Urteile aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten beweisen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288385]Augen auf im Supermarkt
 
    
 
    
 
   Kathleen Robertson aus Austin in Texas verklagte einen Möbelmarkt. Sie war beim Einkaufen und stolperte dabei über ein unbeaufsichtigt herumlaufendes Kleinkind, sodass sie sich während des Stolperns den Knöchel verstauchte. Sie klagte, dass der Möbelmarkt keine Vorkehrungen getroffen hat, das unbeaufsichtigte Herumtollen eines Kleinkindes zu verhindern und bekam tatsächlich nicht nur Recht, sondern auch 780.000 US Dollar Schmerzensgeld zugesprochen, welches der Möbelmarkt zu zahlen hatte. Im US Recht mag dies nicht wirklich ungewöhnlich sein, wäre da nicht der Umstand, dass das Kind, über das sie stolperte und das unbeaufsichtigt war, ihr eigenes gewesen wäre. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288386]Die zerquetschte Hand
 
    
 
    
 
   Ein nicht weniger skurriler Fall für eingereichte Klagen ist aus Los Angeles, Kalifornien bekannt. Dort verklagte der 19 jährige Carl Truman seinen Nachbarn, weil ihm dieser mit seinem Auto über die Hand gefahren war. Truman verlangte ein Schmerzensgeld von 74.000 US Dollar und die Übernahme der Behandlungskosten. Soweit mag dies noch kein ungewöhnlicher Fall sein. Wenn man sich jedoch ansieht, warum der Nachbar mit seinem Auto über die Hand des Klägers fahren konnte schon: Carl Truman war gerade dabei die Radkappen des Autos zu stehlen und hatte nicht bemerkt, dass der Nachbar bereits in seinem Auto saß. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist also wirklich alles möglich....
 
    
 
   ***
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288387]Kein Kaffee während der Fahrt!
 
    
 
    
 
   Blickt man in einige Bedienungsanleitungen in den USA fallen schon seltsame Warnhinweise auf, die als Folge von geführten Klagen dort Einzug hielten. So werden Sie zum Beispiel im Benutzerhandbuch für Wohnmobile der Marke „Winnebago“ einen seltsam anmutenden Hinweis finden, dem folgender Fall voraus ging:
 
    
 
   Merv Grazinsky aus Oklahoma erfüllte sich im Jahre 2000 einen Traum und kaufte ein „Motorhome“ der Marke „Winnebago“, auf das er Jahre hin gespart hatte. Er wollte die USA bereisen und seinen Ruhestand genießen. Das übergroße Wohnmobil hatte wirklich allen erdenklichen Luxus: Auf 10 Metern Länge verteilten sich alle Annehmlichkeiten, die man auch von seinem eigenen Zuhause her kannte. Ein Traum schien für ihn wahr zu werden und voller Stolz verließ er das Firmengelände des Händlers mit dem frischen, eigenen fahrenden Heim, das ihn in Zukunft überall dort ein Zuhause bieten sollte, wo es ihm gefällt. Auf der Heimfahrt machte er sich mit der Steuerung vertraut und fand Gefallen an dem Bordcomputer mit Tempomat. Er beschleunigte das Wohnmobil auf zulässige 110 Stundenkilometer, schaltete den Tempomat ein und genoss die sehr einfache Steuerung, denn der Tempomat hielt die Geschwindigkeit und die Straße war leer. Ein rollendes Haus, das überhaupt keine Anstrengungen erforderte. Nach einiger Zeit auf der tristen Strecke verspürte Merv Grazinsky Durst auf einen frischen Kaffee. Da sich sein rollendes Haus ja wie von selbst fortzubewegen schien, stand er von seinem Fahrersitz auf und ging nach hinten, um sich einen frischen Kaffee an der bordeigenen Kaffeemaschine zu machen. Es kam natürlich wie es kommen musste in einem solchen Fall: Die Straße machte eine kleine Kurve und der festgestellte Tempomat und die Lenkung machten diese nicht mit. Das Wohnmobil kam von der Straße ab, drehte sich mehrmals um sich selbst und kam mit einem Totalschaden zum ruhen. Merv Grazinsky wurde dabei nicht nur verletzt, sondern auch eines Traumes beraubt. Denn das nagelneue Wohnmobil war nach diesem Unfall nur noch Schrott. Doch so leicht wollte er sich damit nicht zufrieden geben. Er verklagte kurzerhand den Erbauer dieses Wohnmobils, „Winnebago“, und forderte neben Schmerzensgeld noch ein neues Wohnmobil. Als Begründung führte er in der Klage an, dass es im Handbuch zum Wohnmobil keinen einzigen Hinweis darauf gäbe, dass man das Steuer während der Fahrt nicht verlassen sollte, um sich einen Kaffee machen zu können. So unglaublich das klingen mag, doch ein Geschworenengericht gab der Klage statt und verurteilte den Hersteller „Winnebago“ dazu, an Merv Grazinsky nicht nur ein Schmerzensgeld in Höhe von 1,75 Millionen US Dollar zu zahlen, sondern ihm auch ein nagelneues Wohnmobil gleichen Typs vor die Tür zu stellen. Seit dieser Klage findet sich im Handbuch zum Wohnmobil der Hinweis, dass man während der Fahrt das Steuer nicht verlassen dürfe (auch nicht, um sich einen Kaffee zuzubereiten). 
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288388]Du Schuft!
 
    
 
    
 
   Einen ähnlich kuriosen Fall hatte ein Geschworenengericht in Philadelphia zu beurteilen. Eine Frau verklagte ein Restaurant, ihr ein Schmerzensgeld dafür zu zahlen, dass sie im Restaurant auf verschüttetem Soda – Wasser ausgerutscht sei und sich dabei einen schmerzhaften Steißbeinbruch zuzog. Amber Carson, die Klägerin, die diesen schmerzhaften Unfall im Restaurant erlitt, gewann die klage und ihr wurde ein Schmerzensgeld in Höhe von 113.000 US Dollar zugesprochen. Das mag zunächst nicht ungewöhnlich sein und selbst für amerikanische Maßstäbe eher gering, doch das wirklich kuriose an diesem Fall ist, dass das Wasser, auf welchem die Klägerin ausgerutscht war, nur 30 Sekunden vor dem schmerzhaften und folgenreichen Sturz, dort von ihr hin geschüttet wurde. Amber Carson hatte nämlich mit ihrem Freund einen lautstarken Streit in diesem Restaurant und im Zuge dieses Streites schüttete sie ihrem Freund das Glas Wasser ins Gesicht. Er verließ daraufhin wutentbrannt das Lokal und als Amber Carson ihm folgen wollte, rutschte sie auf eben dieser Wasserpfütze aus und brach sich das Steißbein. Das war für die Entscheidung jedoch nebensächlich und schien keine Rolle gespielt zu haben. Ein Streit mit dem Freund kann sich also manchmal auszahlen....
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288389]Dieb sein kann sich lohnen
 
    
 
    
 
   Der folgende Fall gehört schon nicht mehr in die Kategorie „Die dümmsten Verbrecher“, sondern ist eher der Rubrik „Verbrechen können sich doch lohnen“ zuzuordnen. Terence Dickinson aus Pennsylvania brach in ein Haus ein und hatte dabei Erfolg. Die Besitzer warten, so wie er zuvor ausgespäht hatte, für mehrere Tage verreist und so war er ungestört. Er fand reichlich Beute und packte diese zusammen. Als Fluchtweg hatte er sich den Weg durch die Garage ausgesucht. Als er jedoch den Öffnungsmechanismus der elektronisch gesteuerten Garagentür öffnen wollte, versagte dieser und die Tür regte sich nicht. Zu seinem Pech war die Tür zum Haus hinter ihm ins Schloss gefallen und ließ sich jetzt ebenfalls nicht mehr öffnen, sodass er in der Garage festsaß. Die Zeit verging und alle Versuche, sich irgendwie aus der Garage zu befreien scheiterten kläglich. So saß Terence Dickinson letztendlich volle acht Tage in der Garage fest und überlebte nur, weil die Besitzer dort ihr Hundefutter und eine Kiste Pepsi Cola lagerten, was während der acht Tage seine einzigen Nahrungsquellen darstellte. Dieses in seinen Augen „Martyrium“ wollte er nicht ungestraft lassen und verklagte die Versicherung des Hausbesitzers, die diese Schließmechanismen von den Hausbesitzern für die Versicherung des Gebäudes zur Bedingung machte. Die Geschworenen in dem darauf folgenden Prozess erbarmten sich und sprachen dem Einbrecher ein Schadenersatz für die erlittenen seelischen Qualen in Höhe von 500.000 US Dollar zu. So muss der arme Dieb zumindest vorerst nicht mehr auf Beutejagd gehen....
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288390]Leider nicht die erhoffte Summe....
 
    
 
    
 
   Deutlich mehr Schmerzensgeld als die letztendlich gewährten 14.500 Dollar versprach sich Jerry Williams aus Arkansas, als er seinen Nachbar verklagte. Er gab an, von dem Hund des Nachbarn gebissen worden zu sein und verlangte jetzt Wiedergutmachung in Form von vielen Dollarscheinen. Das Gericht kam zunächst unzweifelhaft zu der Überzeugung, dass der Hund des verklagten Nachbarn tatsächlich Jerry Williams gebissen hatte. Aber es berücksichtigte bei der Höhe des Schmerzensgeldes letztendlich auch den Umstand, dass der Hund zum Einen auf dem eingezäunten Grundstück fest angeleint war und zum Zweiten, Jerry Williams den Hund provozierte, indem er mit einer Schrotflinte auf ihn schoss, bevor er sich ihm näherte um gebissen zu werden. Es geht eben manchmal schon sehr seltsam zu im Recht....
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288391]Kapitel 3 – Nicht nur Urteile können skurril sein, auch die Gesetze können das
 
    
 
    
 
   Wer glaubt, es gibt nur skurrile Entscheidungen, der irrt sich gewaltig. Denn auch einige deutsche Gesetze sind alles andere als mit dem gesunden Menschenverstand zu erklären. Aber es muss eben auch wirklich alles reguliert werden, oder ? Entscheiden Sie selbst:
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288392]Von Blumen und Bienen
 
    
 
   Gesetze sollen das Zusammenleben von Menschen regeln und erleichtern. Sie sorgen dafür, dass wir unser Rechte haben und diese auch im Streitfall einfordern können. Kurzum: Sie sorgen für Harmonie im Zusammenleben und im Verhältnis des einzelnen Bürgers zum Staat. 
 
    
 
   In einigen Fällen jedoch schießt der Gesetzgeber auch schon Mal über das Ziel hinaus, wie die sogenannten „Bienengesetze“ beweisen. Dort wird nämlich festgelegt, wem ein Bienenschwarm gehört und wann er dem Besitzer nicht mehr gehört. Klingt komisch? Nun, es liest sich auch so, wie ein Blick in das Bürgerliche Gesetzbuch beweist. Dort finden wir nämlich unter § 961 den folgenden Text:
 
    
 
    
 
   „§ 961 Eigentumsverlust bei Bienenschwärmen
 
   Zieht ein Bienenschwarm aus, so wird er herrenlos, wenn nicht der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt oder wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt."
 
    
 
    
 
   Wenn Sie also ein Imker sind und Ihr Bienenschwarm das Weite sucht, dann gehört dieser Schwarm nur so lange Ihnen, wie Sie hinter laufen und ihn verfolgen. Doch wie weit dürfen sie diesen Schwarm verfolgen? Auch das eine Frage, die das Recht nicht unbeantwortet lässt wie der darauf folgende Paragraph belegt:
 
    
 
   „§ 962 Verfolgungsrecht des Eigentümers
 
    
 
   Der Eigentümer des Bienenschwarms darf bei der Verfolgung fremde Grundstücke betreten. Ist der Schwarm in eine fremde nicht besetzte Bienenwohnung eingezogen, so darf der Eigentümer des Schwarmes zum Zwecke des Einfangens die Wohnung öffnen und die Waben herausnehmen oder herausbrechen. Er hat den entstehenden Schaden zu ersetzen."
 
    
 
   Allein die bildliche Vorstellung, wie ein Imker beim Verfolgen eines Bienenschwarms durch fremde Gärten stolpert dürfte Belustigung hervor rufen. Doch stellen Sie sich einmal vor, der Bienenschwarm dieses verfolgenden Imkers trifft jetzt einen Bienenschwarm, der ebenfalls von einem anderen Imker ausgebrochen ist und die beiden verfolgten Schwärme vereinigen sich. Nun, Deutschland wäre nicht Deutschland, wenn nicht auch das reguliert wäre:
 
    
 
   "§ 963 Vereinigung von Bienenschwärmen
 
    
 
   Vereinigen sich ausgezogene Bienenschwärme mehrerer Eigentümer, so werden die Eigentümer, welche ihre Schwärme verfolgt haben, Miteigentümer des eingefangenen Gesamtschwarms; die Anteile bestimmen sich nach der Zahl der verfolgten Schwärme."
 
    
 
    
 
   Man sollte also als Imker nie aufgeben, seinen Schwarm zu verfolgen, selbst wenn er auf einen Konkurrenzschwarm trifft. Was aber tun, wenn der verfolgte Bienenschwarm einfach in das Bienenheim eines anderen Schwarms einzieht, weil er sich dort wohler fühlt? Hier belohnt der Gesetzgeber den Imker, der das begehrtere Bienenheim geschaffen hat, vermutlich um andere Imker zu animieren, nur solche Heime für die Bienen zu erschaffen, in denen sich die Honigbringer wohl fühlen:
 
    
 
   „§ 964 Vermischung von Bienenschwärmen
 
    
 
   Ist ein Bienenschwarm in eine fremde besetzte Bienenwohnung eingezogen, so erstrecken sich das Eigentum und die sonstigen Rechte an den Bienen, mit denen die Wohnung besetzt war, auf den eingezogenen Schwarm. Das Eigentum und die sonstigen Rechte an dem eingezogenen Schwarm erlöschen.".
 
    
 
    
 
   Tja, auch in der Gesetzgebung geht es manchmal sehr heiter zu. Wie soll man da noch wissen, was eigentlich Recht ist und was nicht? Sehr schnell läuft man da Gefahr, sich jenen Halbwahrheiten anzuschließen, die man von vielen Seiten hört und immer wieder ins Ohr souffliert bekommt. Also jenen Weisheiten aufsitzt, die auch als "Irrtümer" oder Mythen" bekannt sind und denen wir uns im folgenden Kapitel widmen wollen, in dem es um die populärsten Irrtümer und Mythen aus dem Reich des Rechts und der Rechtsprechung geht. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288393]Kapitel 4 – Die populärsten Rechtsirrtümer aus dem deutschen Recht
 
    
 
    
 
    
 
   Eine interessante & handverlesene Auswahl aus der Welt der Rechtsirrtümer wird jetzt sicher für den einen oder anderen „Aha – Effekt“ sorgen und mit einigen, fest in Köpfen verankerten, Irrtümern aufräumen. Dabei sind alle Bereiche unseres Lebens von jenen Irrtümern betroffen, wie Sie schnell feststellen werden: Wohnen, Verkehr und Einkauf, überall erliegen wir der Verführung, einen Irrtum zu glauben, wenn er nur gut genug klingt....
 
    
 
    
 
   Anmerkung: 
 
    
 
   Leser der Reihe „Knallhart nachgefragt“ werden dieses Kapitel bereits aus dem Buch „Pimp my brain! - Besserwissen leichtgemacht“ kennen, in dem es um die größten und populärsten Irrtümer aus Recht, Gesundheit, Erotik und Alltag geht. Sollten Sie dieses Buch also gelesen haben, können Sie gern zum nächsten Kapitel blättern. Allen anderen Lesern ist hingegen jetzt viel Vergnügen und gute Unterhaltung bei den populärsten Rechtsirrtümern zu wünschen:
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288394]Betrunken Auto fahren und Unfall bauen = Führerschein weg? Denkste!
 
    
 
    
 
   Wer immer glaubte, dass er, wenn er im angetrunkenen Zustand ein Fahrzeug führt und einen Unfall baut, automatisch seinen Führerschein aufs Spiel setzt, der könnte sich massiv irren. Denn nicht immer bedeutet ein Unfall im angetrunkenen Zustand am Steuer eines PKW auch automatisch, dass der Führerschein verloren geht. Denn zum festgestellten Promillewert muss außerdem festgestellt werden, dass der Fahrer durch seinen alkoholisierten Zustand nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug zu führen und sich an die Verkehrsregeln zu halten. So hat das Amtsgericht Bonn in seiner Entscheidung unter dem Aktenzeichen 79 Gs – 335 101/08 einer jungen Frau den Führerschein belassen, die im Zustand von 0,69 Promille Alkoholwert im Blut einen Unfall baute, in dem sie einen anderen PKW streifte. Der Arzt hat trotz des festgestellten Alkoholwertes keine alkoholbedingten Ausfallerscheinungen festgestellt und so hat der Richter sich dazu verleiten lassen, den Führerschein nicht zu entziehen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288395]Auf der Autobahn gilt eine Mindestgeschwindigkeit
 
    
 
   Was den Straßenverkehr angeht, dann begegnet einem auch sehr häufig das Vorurteil, dass man auf der Autobahn eine Mindestgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern einhalten muss, sofern die Straße frei ist und kein Hindernis (Stau etc.) diese Geschwindigkeit verbietet. Doch dem ist nicht so, denn eine solche Regelung findet sich nicht in der Straßenverkehrsordnung. Vielmehr darf ein Fahrer nur dann eine Autobahn befahren, wenn sein Kraftfahrzeug theoretisch in der Lage wäre, die Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern zu erreichen. Ob er diese jedoch nutzt oder nicht, das bleibt dem Fahrer selbst überlassen. Er muss lediglich beachten, dass er den Verkehrsfluss nicht durch seine Fahrweise behindert. So nachzulesen in § 3 der Straßenverkehrsordnung.
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288396]Quer zur Fahrtrichtung parken ist verboten
 
    
 
   Haben Sie auch schon einmal gehört, dass es verboten ist, quer zur Fahrtrichtung zu parken? Haben Sie sogar schon einmal ein Knöllchen für diese kreative Form des Parkens erhalten? Dann könnte dieses Knöllchen unberechtigt gewesen sein, denn es ist keineswegs pauschal untersagt, sich mit seinem Fahrzeug quer zur Fahrtrichtung in eine Parklücke zu stellen. Der Bundesgerichtshof stellte fest, dass der Parkraum optimal zu nutzen ist und der fließende Verkehr nicht behindert werden darf. In dem Fall, in dem dieses Urteil noch einmal durch das Amtsgericht Viechtach unter Aktenzeichen 7 II OWi 00605/05 bestätigt wurde ging es um eine Verkehrsteilnehmerin, die mit ihrem Smart auf der Suche nach einer Parklücke war. Da jedoch trotz des kurzen Fahrzeuges keine geeignete Parklücke zu finden war, in der sie ihr Auto hätte korrekt einparken können, entschied sie sich kurzerhand, in eine sehr kleine Lücke schräg einzuparken. Dafür kassierte sie einen Strafzettel, gegen den sie Einspruch einlegte. Das Gericht konnte jedoch – laut Urteil unter dem angegebenen Aktenzeichen – keine Behinderung des fließenden Verkehrs erkennen. Das Fahrzeug nutzte den kleinen Raum optimal aus und der Verkehr wurde durch die Kürze des Fahrzeuges nicht behindert. Das Knöllchen musste sie nicht bezahlen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288397]Langzeitparken kann sehr teuer werden....
 
    
 
   Um beim Thema „Parken“ zu bleiben ein weiteres, sehr interessantes Urteil, vor allem wenn Sie eine Werbeaufschrift auf Ihrem Fahrzeug haben sollten. Das Oberverwaltungsgericht Münster bestätigte mit dem Aktenzeichen 11 A 4433/02 eine deftige Gebühr für einen Langzeitparker, auf dessen Fahrzeug eine Werbeaufschrift angebracht war. Die Stadt konnte in diesem Auto mit der Werbeaufschrift einen „Werbeträger“ erkennen und machte aus ihm kurzer Hand eine „fahrbare Litfaßsäule“ mit der entsprechenden Sondernutzungsgebühr. Der eingelegte Einspruch des Fahrzeughalters blieb erfolglos und das Stadtsäckel konnte sich über einen kräftigen Geldregen freuen....
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288398]Parken vor dem Supermarkt kann noch teurer werden
 
    
 
   Viele Autofahrer kennen das Problem, für einen Stadtbummel keine geeigneten Parkplätze zu finden. In einigen Fällen werden manche Fahrer dann so kreativ, dass sie ihr Fahrzeug einfach auf einen Supermarktparkplatz abstellen oder auf einem Parkplatz vor einem Einkaufszentrum und von dort aus ihren Bummel durch die Einkaufsparadiese starten. Doch Vorsicht: Das kann sehr schnell sehr teuer werden. Denn viele Supermärkte oder Einkaufszentren legen großen Wert darauf, die vorhandenen Parkplätze für die eigenen Kunden freizuhalten und begrenzen die Parkzeit. Wird diese überschritten, dürfen diese Märkte oder deren Betreiber bzw. Vertreter einen Abschleppdienst rufen und das Fahrzeug kostenpflichtig abschleppen lassen. Eine eventuelle Argumentation des Fahrzeughalters, er wäre doch in der Zeit des Parkens auch in dem entsprechenden Supermarkt oder Einkaufszentrum gewesen hilft hier nicht weiter, wie das Landgericht Magdeburg mit Aktenzeichen 1 S 70/08 feststellte. In diesem Urteil bestätigte das Gericht unter Anderem, dass Parkplatzbesitzer grundsätzlich das Recht hätten, ihre Parkflächen zu überwachen und auf die Einhaltung der erlaubten Parkzeit zu achten. Wenn diese erlaubte Zeit überschritten wird, dann dürften diese Parkplatzbesitzer auch kostenpflichtig abschleppen lassen. Im konkreten Fall ging es um ein Fahrzeug, dass über mehrere Stunden auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums abgestellt war, obwohl nur 90 Minuten erlaubt waren.
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288399]Auf einem Mutter – Kind Parkplatz dürfen auch nur Mütter mit Kind parken
 
    
 
   Sie kennen sicher als Autofahrer die Extrabreiten Mutter- und Kind Parkplätze in vielen Parkhäusern oder auf einigen Parkplätzen. Vor allem Supermärkte locken damit Familien gern an und ermöglichen mit den Extrabreiten Parkplätzen ein bequemes Ein – und Ausladen des Fahrzeuges. Doch dürfen auf solchen Parkplätzen wirklich nur Mütter mit Kind oder Familien parken? Nein, das ist nicht der Fall! Die deutsche Straßenverkehrsordnung und der offizielle Verkehrszeichenkatalog des Bundes kennt bislang kein entsprechendes Symbol, auch wenn ein solches gern jene Parkplätze ausweist. Da dieses Symbol jedoch nicht im Verkehrszeichenkatalog des Bundes enthalten ist, existiert auch kein solches Verkehrszeichen. Folglich kann ein Parken auf einem solchen Parkplatz auch ohne Kind nicht bußgeldbedroht sein oder andere Folgen nach sich ziehen. Machen Sie es sich doch bei Ihrem nächsten Einkaufsbummel etwas bequemer und nutzen Sie die größere Parkbucht für sich und Ihr Fahrzeug....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288400]Beim Auszug aus der Wohnung muss renoviert werden
 
    
 
    
 
   Kennen Sie die Regel, die besagt, dass ein Mieter beim Auszug aus seiner Wohnung renovieren muss? Dem ist jedoch nicht so, denn diese Verpflichtung des Mieters kippte der Bundesgerichtshof höchstrichterlich. Der für Mietsachen zuständige achte Senat des Bundesgerichtshofes erklärte unter dem Aktenzeichen VIII ZR 138/06, dass Klauseln in Mietverträgen, die eine uneingeschränkte Renovierungspflicht des Mieters beim Auszug aus der Wohnung enthalten, generell rechtswidrig seinen. Ebenfalls unzulässig sind nach dieser Entscheidung auch starre Renovierungsklauseln, in denen zum Beispiel eine Renovierung bestimmter Räume innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gefordert wird (Zum Beispiel eine Klausel, die besagt, dass die Küche alle 3 Jahre zu renovieren wäre oder Ähnliches). Nur wenn der Mieter sich ausdrücklich zur „kosmetischen Wohnungspflege“ verpflichtet, kann dies eingefordert werden. Pauschale Klauseln jedoch, die diese Verpflichtung allein aus einer Zeit oder dem Umstand des Auszuges herleiten sind unzulässig und müssen nicht eingehalten werden. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288401]Eine Maklerprovision ist immer fällig
 
    
 
   Bei der Wohnungssuche bedienen sich nicht wenige Wohnungssuchende eines Immobilienmaklers. Doch dafür ist im Erfolgsfall leider in vielen Fällen eine nicht gerade geringe Gebühr fällig. Doch wer jetzt denkt, er ist verpflichtet, diese auch in jedem Fall zu zahlen, der irrt sich. Denn das Landgericht Coburg hat unter dem Aktenzeichen 12 O 294/02 interessantes und nützliches Recht gesprochen. In diesem Urteil ging es darum, dass ein Makler eine Provision von einem Mieter einforderte, der eine von ihm vorgeschlagene Wohnung bezog, jedoch im Alleingang mit dem Vermieter den Vertrag schloss, obwohl der Makler diese Wohnung vorgeschlagen hatte. Der Mieter hat sich also nur des Maklers bedient, um an eine Liste mit Adressen für zu vermietende Wohnung zu gelangen und dann den Vermieter selbst herausgefunden und mit ihm verhandelt. Der Makler sah seinen Vergütungsanspruch als gerechtfertigt an, musste aber vor Gericht eine Niederlage einstecken. Denn das Gericht verneinte einen Vergütungsanspruch des Maklers, der keinen gültigen Vertrag vorlegen konnte. Der Makler argumentierte, er habe dennoch geleistet, was das Gericht jedoch nicht akzeptierte. Der Makler hatte nämlich in Aussicht auf einen Maklervertrag dem Mietinteressenten bereits die Wohnungen genannt und damit die Adressen der zu vermietenden Wohnungen Preis gegeben. Der Interessent machte sich kurzer Hand auf die Suche nach den Eigentümern und schloss einen Mietvertrag direkt ab. Versäumt es der Makler vor der Nennung der Wohnungen einen Maklervertrag abzuschließen und nennt er nur die Wohnung, nicht jedoch den Vermieter oder Eigentümer, dann muss er das Risiko tragen, dass der Mietinteressent den entsprechenden Eigentümer in Eigenregie selbst herausbekommt und einen Mietvertrag direkt abschließt. Nur wenn der Makler den Eigentümer genannt und der Mietinteressent daraufhin diesen kontaktiert hätte, um den Vertrag abzuschließen, dann hätte es einen Vergütungsanspruch des Maklers gegeben. So aber – bei reiner Nennung des zu vermietenden Objektes und ohne Maklervertrag – hat der Makler das Nachsehen, wenn der Mietinteressent selbst tätig wird, um Vermieter oder Eigentümer zu ermitteln. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288402]Als Mieter darf man die Kaution einfach „abwohnen“
 
    
 
    
 
   Um noch kurz im Mietrecht zu bleiben: Gern begegnet einem dort immer wieder das Vorurteil, dass der Mieter die gezahlte Kaution am Ende eines Mietverhältnisses „abwohnen“ dürfte, er also die zu zahlende Miete mit der gezahlten Kaution verrechnen könnte. Doch wer dies macht, der riskiert einen Rechtsstreit. Denn der Mieter hat keineswegs das Recht, eine zu Beginn des Mietverhältnisses an den Vermieter gezahlte Kaution am Ende der Mietzeit also „abzuwohnen“ und mit der fälligen Miete zu verrechnen. Der Mieter hat erst dann einen Anspruch auf Rückzahlung der gezahlten Kaution, wenn er die Wohnung ohne feststellbaren Schaden an der Vermieter übergeben wurde und alle zur Wohnung gehörenden Rechnungen (auch Verbrauch wie Wasser, Strom oder Telefon) gezahlt wurden und auf der Wohnung damit keine Lasten mehr liegen. Dann muss der Vermieter die Kaution mit den angefallenen Zinsen zurückzahlen. Dafür hat ihm der Gesetzgeber insgesamt sechs Monate eingeräumt. Nicht zuletzt werden diese Monate auch benötigt, um entsprechende Rückstände bei Versorgern herauszufinden, die ansonsten unter Umständen das Recht hätten Anschlüsse zu sperren, die eine Weitervermietung deutlich erschweren würden. Das wurde noch einmal deutlich gemacht durch das Landgericht München unter dem Aktenzeichen 14 S 51 38/96.
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288403]Ich kann meinen Zaun so hoch bauen wie ich will
 
    
 
    
 
   Wer ein eigenes Grundstück besitzt und denkt, er kann einen Zaun errichten, wie es ihm beliebt, der irrt sich gewaltig und begeht einen unter Umständen folgenschweren Irrtum. Denn man darf seinen Zaun keineswegs so hoch bauen, wie man es mal eben will. In den verschiedenen Gemeinden und Bundesländern gibt es unterschiedliche Nachbarschaftsgesetze, die dabei zu beachten sind. In vielen Fällen liegt die festgelegte Höhe für den Gartenzaun bei 1,20 Meter, in einigen Fällen – wie z.B. München – bei 1,50 Meter. An der Isar darf man zum Beispiel seinen Zaun nur so gestalten, dass er „offen“ ist, also zu mindestens 50% aus Öffnungen besteht. Auch hat der Nachbar das Recht, die Errichtung einer „ortsüblichen Einfriedung“ zu verlangen, wie es der Bundesgerichtshof schon einmal unter dem Aktenzeichen V ZR 108/77 festgestellt hat. Ein eigenes Grundstück berechtigt also noch lange nicht dazu, es so zu gestalten wie man es für richtig hält. Man sollte sich im Vorfeld über entsprechende Einschränkungen und Regelungen erkundigen.
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288404]Longdrinks und Cocktail, die zu wenig Alkohol enthalten, kann ich nicht umtauschen
 
    
 
    
 
   Das ist ein Irrtum, der zwar gern von Wirten erzählt wird, aber dem jede rechtliche Grundlage fehlt. Zugegeben, wer als Wirt seine Longdrinks und Cocktails „streckt“, also zu wenig der dazu notwendigen alkoholischen Zutaten verwendet, der macht auf Dauer sicher einen kleinen Reibach. Als Kund und Konsument haben Sie aber einen Anspruch darauf, das bestellte Produkt fehlerfrei zu erhalten. Wenn also zu wenig Alkohol im Cocktail enthalten ist, ist das ein ganz normaler Mangel, der zu einer Rüge berechtigt und damit zum Ersatz verpflichtet. Entweder Sie erhalten einen regelkonformen Cocktail oder aber Ihr Geld zurück. Denn auch in der Gastronomie gilt das ganz normale Kaufrecht....
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288405]Ein Hinweiszettel mit Handynummer auf der Windschutzscheibe schützt vorm Abschleppen
 
    
 
    
 
   Leider immer noch sehr weit verbreitet ist der Irrglauben, dass ein Hinweiszettel an der Windschutzscheibe, auf dem die Handynummer enthalten ist, ausreicht, um vor dem Abschleppwagen geschützt zu sein. Das ist jedoch ein Irrglaube, wie inzwischen die Gerichte regelmäßig erkennen. Wenn auf dem Zettel der Aufenthaltsort genannt ist (und zwar der konkrete), Sie zudem den Wagen schneller wegfahren könnten, als der Abschleppwagen benötigen würde, um zu der Stelle zu kommen, dann kann der Zettel ausreichend sein. Allerdings muss dieser Aufenthaltsort in unmittelbarer Umgebung des Fahrzeuges sein und so konkret benannt, dass der Abschleppwillige ohne zusätzlichen oder besonderen Aufwand diesen erreichen kann, um Sie auffordern zu können, den Wagen wegzufahren. Die bloße Angabe der Telefonnummer auf dem Zettel jedoch ist nicht ausreichend.
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288406]Auto abschließen oder nicht – Das ist meine Sache
 
    
 
   Wir bleiben kurz beim PKW und der Parksituation. Viele Autofahrer erliegen dem Glauben, dass es allein ihre Sache sei, ob sie ihr Fahrzeug abschließen oder nicht. Aber dabei handelt es sich ebenfalls um einen Irrglauben. Denn geparkte Fahrzeuge müssen generell gegen unbefugte Benutzung gesichert werden. Das gehört zur Sorgfaltspflicht des Fahrzeughalters. Nicht nur würden Fahrer, die ihr Fahrzeug nicht sichern, keinerlei Ansprüche geltend machen können, falls aus dem Fahrzeug Sachen entwendet würden, Ihnen würde auch eine Mitschuld gegeben werden, da die offene Tür als „Aufforderung zu einer Straftat“ gewertet werden könnte. Deshalb dürfen nicht gesicherte Fahrzeuge auch abgeschleppt oder bußgeldpflichtig verwarnt werden. Natürlich gilt das nur auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Auf Ihrem eigenen Grundstück kann das nicht vorgeschrieben werden.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288407]Die Polizei kann einen Alkoholtest bei einer Kontrolle erzwingen
 
    
 
    
 
   Wenn Sie von der Polizei im Rahmen einer Kontrolle angehalten werden und in das berühmte „Röhrchen“ pusten sollen, um den Alkoholtest zu machen, dann stellt das keine Pflicht dar. Leider glauben immer noch sehr viele Autofahrer, diese Form des Alkoholtests sei verpflichtend. Dem ist jedoch nicht so. Wenn Sie keine Lust darauf haben, in das Röhrchen hinein zu pusten, dann tun Sie es nicht. Das kann keiner erzwingen. Wenn die Polizei jedoch einen Verdacht hat, sie würden betrunken am Straßenverkehr teilnehmen, dann darf sie einen Bluttest anordnen. Dieser Anordnung muss dann auch Folge geleistet werden. Wer jedoch glaubt, bis zur Fahrt auf das Revier, wo der Test gemacht werden soll, wird der Alkoholpegel wieder auf das erlaubte Niveau fallen, der irrt auch wieder. Denn die Polizei darf den beim Bluttest festgestellten Wert „zurück rechnen“ und auf die Zeit anpassen, zu der Sie gestoppt wurden.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288408]Man muss seinen Personalausweis immer bei sich tragen
 
    
 
    
 
   Auch sehr weit verbreitet ist die Annahme, man muss seinen Personalausweis immer bei sich tragen wenn man das Haus verlässt. Aber auch das gehört in das Reich der Mythen und Legenden. Denn die Ausweispflicht besagt nur, Sie müssen einen gültigen Personalausweis besitzen. Ständig mit sich herumführen müssen Sie diesen jedoch nicht. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288409]Wenn man einen Polizisten oder Beamten beleidigt, dann wird das besonders hoch bestraft.
 
    
 
    
 
   Es ist ein ebenfalls weit verbreiteter Irrglauben, nach dem die Beleidigung eines Beamten (zu denen ja ein Polizist gehört) besonders hoch bestraft werden würde. Das ist jedoch absolut falsch. Es gibt keinen Straftatbestand „Beamtenbeleidigung“ im deutschen Strafrecht. Die Beleidigung des Polizisten oder Beamten wird also genauso bestraft wie die Beleidigung Ihres Nachbarn. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Es gibt allerdings eine Besonderheit bei der Beleidigung eines Beamten: Während die Beleidigung eines „normalen“ Menschen (in dem Fall also eines Nicht – Beamten) ein so genanntes „Antragsdelikt“ ist, also nur auf Antrag des von der Beleidigung Betroffenen verfolgt wird, so ist bei der Beleidigung eines Beamten auch der Dienstvorgesetzte berechtigt diesen Strafantrag zu stellen, selbst wenn der beleidigte Beamte einen solchen Antrag nicht stellen möchte. Zudem erkennt die Staatsanwaltschaft bei der Beleidigung eines Beamten deutlich öfter ein „öffentliches Interesse an der Strafverfolgung“ und stellt diese Verfahren deshalb deutlich seltener ein, als sie es mit den „herkömmlichen“ Beleidigungen gegen Nicht – Beamte tut. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288410]Haustiere sind erbberechtigt
 
    
 
   Immer wieder zu lesen in den Tageszeitungen sind Meldungen wie „Hund erbt Vermögen“ oder „Katze erbt Geld“. Das suggeriert, das Haustiere erben können. Aber das ist ein Mythos und Irrglaube, den die Presse leider nicht richtig stellt. Vermutlich verkaufen sich derartige Schlagzeilen besser. Denn grundsätzlich gilt, dass nur natürliche oder juristische Personen berechtigt sind, ein Erbe anzutreten. Tiere können nicht erben, das sieht das deutsche Erbrecht nicht vor. Wenn Sie wollen, dass Fiffi nach Ihrem Tod gut versorgt ist, dann können Sie diese Sorge im Testament auf Ihre Erben übertragen. Die haben dann die Verpflichtung, sofern diese das Erbe antreten, sich weiter um das Haustier zu kümmern. Nur an das Tier selbst vererben können Sie nicht.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288411]Ich kann mein Testament als Videobotschaft verfassen
 
    
 
    
 
   Um noch kurz beim Thema „Erben“ zu bleiben, wir alle kennen aus dem Fernsehen jene Art Testamente, die per Video verfasst sind. Da sitzt dann der Mensch, um dessen Erbe es jetzt geht, auf einem Stuhl oder hinter seinem Schreibtisch und verkündet seinen letzten Willen. Das mag im Fernsehen oder Kino schick aussehen, möglich ist das jedoch nicht. Auch hier handelt es sich um einen weit verbreiteten Irrtum. Das Testament ist handschriftlich zu verfassen, um Gültigkeit zu erhalten. Es reicht also weder eine Videobotschaft, noch ein digitaler Datenträger aus. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288412]Gekaufte Produkte können nur in der Originalverpackung umgetauscht werden
 
    
 
    
 
   Auch das ist ein weit verbreiteter Irrglaube: Man kauft ein Gerät, stellt nach einer kurzen Zeit fest es ist defekt und möchte es umtauschen. Im Laden angekommen kommt dann die Ernüchterung, denn dort heißt es, dass der Umtausch nur in Originalverpackung erlaubt sei. Das ist jedoch ein Irrtum und immer noch weit verbreiteter Mythos, der leider auch heute noch regelmäßig Kunden davon abhält ihre Recht wahrzunehmen. Denn wenn sich ein gekaufter Gegenstand als defekt erweist, dann hat der Käufer die ihm zustehenden Rechte, wie eben auch Umtausch. Dabei spielt es keine Rolle, ob man den Originalkarton noch hat oder nicht. Es muss nur der Nachweis geführt werden, dass man das Gerät an dem Ort kaufte, an den man es zum Umtausch zurück bringt. Es mag für die Verkäufer und Geschäfte bequemer sein, den Karton mit zu erhalten (nicht zuletzt, um das defekte Gerät unter Umständen wieder an den Lieferanten zu senden oder um auf dem Karton die tatsächliche Verkäufereigenschaft abzulesen), es gibt jedoch keinerlei Verpflichtung, den Originalkarton aufzubewahren. Er ist Verpackung für das eigentliche Gerät und kann nach dem Auspacken entsorgt werden. Sie kaufen ja das Gerät und nicht den Karton. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288413]Schwarzfahren ist grundsätzlich verboten
 
    
 
    
 
   Mit einem sehr unterhaltsamen und interessanten Rechtsirrtum haben wir es beim Thema „Schwarzfahren“ zu tun, also jenem Fahren, bei dem man ein öffentliches Verkehrsmittel (Zug, Bahn, Bus) ohne gültigen Fahrausweis durchführt. Wussten Sie, dass das dieses „Schwarzfahren“ nicht generell verboten ist? Es ist untersagt, sich die Beförderungsleistung zu „erschleichen“, also das Verkehrsmittel zu betreten und verstohlen darauf zu hoffen, nicht erwischt zu werden. Wenn man stattdessen anderen Fahrgästen ganz offen seine Absicht kund tut oder ein Schild oder eine T-Shirt Aufschrift mit dieser Absicht trägt, dann hat man diese Leistung der Beförderung nicht erschlichen und kann dafür nicht belangt werden. Im Sinne der Solidarität den zahlenden Fahrgästen gegenüber sollten Sie das allerdings nicht in die Tat umsetzen.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288414]Wer auffährt ist Schuld
 
    
 
   Sehr weit verbreitet im Straßenverkehr ist die Annahme, dass bei einem Unfall derjenige Fahrer die Schuld trägt, der auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auffährt. Doch das ist ein Irrglaube, der nur sehr selten greift. Schuld an einem Unfall im Stra0ßenverkehr ist grundsätzlich derjenige Fahrer, der grob fahrlässig oder vorsätzlich gegen die Verkehrsregeln verstößt, vollkommen gleichgültig, ob er in dem Fahrzeug sitzt, auf das im Rahmen eines Unfalles aufgefahren wurde. Also voll auf die Bremse steigen und dadurch einen Auffahrunfall verursachen lädt die Schuld am Unfall nicht immer auf den Fahrer im hinteren, auffahrenden Fahrzeug ab. Denn wer zum Beispiel bremst, um ein Kaninchen oder Kleintier zu schützen, welches vor ihm auf der Straße fährt, der handelt schon so fahrlässig, dass die Schuld bei ihm zu finden ist. Das kann je nach Fall auch so weit gehen, dass dieser für ein Kleintier bremsende Fahrer für den gesamten Schaden haften muss, der durch den Unfall verursacht wurde. So wurde es für Recht gesprochen am Oberlandesgericht Frankfurt/ Main unter Aktenzeichen 3 U 220/05.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288415]Wenn man eine Mülltonne mit seinem Fahrzeug streift, dann kann man weiterfahren
 
    
 
   Ebenso falsch ist es, nach einem Crash mit einer Mülltonne einfach weiterzufahren, als wenn nichts passiert wäre. Zwar mag sich der eine oder andere Fahrer denken, dass er ja den größeren Schaden habe, denn immerhin ist ja sein Fahrzeug beschädigt, aber das gibt ihm noch nicht das Recht, einfach weiterzufahren. So ist es passiert, dass ein Fahrer, der eine zum entleeren auf den Gehweg gefahrene Tonne streifte und einfach weiterfuhr. Die zuständige Staatsanwaltschaft erkannte hier nicht auf fahrlässige Sachbeschädigung, sondern auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Das Landgericht Berlin bestätigte diese Anklage mit dem Aktenzeichen 526 Qs 162/06 und verurteilte den Fahrer zu einem Schadenersatz von 400 Euro. Übrigens gilt ähnliches auch, wenn Sie auf einem Supermarktparkplatz mit Ihrem Einkaufwagen ein fremdes parkendes Fahrzeug streifen und einen Kratzer verursachen. Das gilt als Unfall und wer einfach so tut, als sei nichts geschehen und anschließend wegfährt, der macht sich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort schuldig. Vorsicht also beim kommenden Einkauf.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288416]Der Vermieter darf immer in die Wohnung
 
    
 
   Immer wieder zu hören ist der Satz, dass ein Vermieter das Recht hat, jederzeit die vermietete Wohnung zu inspizieren und zu betreten. Das mag ein durchaus vorstellbares Wunschdenken der Vermieter sein, dem ist aber nicht so. Der Vermieter muss seinen Besuch in einer angemessenen Frist vorher ankündigen und darf keineswegs einfach so in die Wohnung herein. Unterlässt der Vermieter diese Ankündigung, dann berechtigt das den Mieter zur fristlosen Kündigung des Mietvertrages. So wurde es für Recht erkannt vom Landgericht Berlin unter dem Aktenzeichen 64 S 305/98. Eine zulässige Ausnahme von der Ankündigungspflicht kann bestehen, wenn es in der Wohnung einen von außen erkennbaren Schaden gibt, den es zu beheben gilt. Zum Beispiel wenn das Wasserrohr geplatzt ist. Nur ohne dringenden Grund steht die Unverletzlichkeit der Wohnung und das Recht auf Privatsphäre über den Interessen des Vermieters. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288417]Drogenanbau in der Wohnung ist verboten
 
    
 
   Ein sehr skurriles Urteil sprachen die Kölner Richter vom Amtsgericht unter dem Aktenzeichen 208 C 141/02. Ein Vermieter wollte seinen Mietern fristlos kündigen, da er entdeckte, dass diese in der Wohnung Cannabis anbauten. Doch als die Sache dann vor Gericht kam, dürfte die Überraschung groß gewesen sein. Denn die Richter urteilten, dass der Anbau von verbotenen Substanzen zum Eigenbedarf noch längst nicht für eine fristlose Kündigung ausreicht. Es sei erkennbar im vorliegenden Fall gewesen (2 Cannabispflanzen), dass die angebauten Substanzen lediglich den Eigenbedarf dienen würden und keineswegs zum Handel geeignet wären. Dies berechtigt noch lange nicht, so die Amtsrichter, zu einer fristlosen Kündigung.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288418]Im Arbeitsrecht besteht bei einer Einstellung ohne vereinbarte Probezeit sofort der gesetzliche Kündigungsschutz
 
    
 
    
 
   Der Wunschtraum vieler Arbeitnehmer, die neu in einem Betrieb anfangen: Eine Festanstellung ohne vereinbarte Probezeit. Häufig ist in diesem Zusammenhang vor allem zu hören, dass die größte Erleichterung darüber besteht, dass dann eine Kündigung so schnell nicht möglich sei und man ja dann ohne vereinbarte Probezeit den üblichen Kündigungsschutz genießen würde. Doch weit gefehlt: Denn auch ohne eine ausdrücklich vereinbarte Probezeit im Arbeitsvertrag gilt die gesetzliche Wartefrist von sechs Monaten. Erst nach dem Ablauf von sechs Monaten im neuen Arbeitsverhältnis gilt der gesetzliche Kündigungsschutz, genauso wie auch der Urlaubsanspruch. Ein Blick in den § 1 des Kündigungsschutzgesetz hilft da weiter.
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288419]Im Bewerbungsgespräch muss die Wahrheit gesagt werden
 
    
 
   Ebenfalls zum Thema „Arbeit“ noch ein weiterer Mythos, der sich hartnäckig in den Köpfen vieler Arbeitnehmer hält. Es geht darum, ob im Bewerbungsgespräch die Wahrheit gesagt werden muss. Dies ist nämlich – im Gegensatz zur weitläufigen Meinung – keineswegs der Fall. Zur Wahrheit ist man als Bewerber im Vorstellungsgespräch nur verpflichtet, so lange es den beruflichen Werdegang und die Qualifikation betrifft. Alle Fragen, die auf den privaten Hintergrund Rückschlüsse zulassen (sexuelle Orientierung, Kinderwunsch, geplantes Erziehungsjahr etc.) sind von der Wahrheitspflicht ebenso ausgenommen wie Antworten auf Fragen nach politischer Meinung, Religionszugehörigkeit oder privater Vorlieben. So wurde es deutlich gemacht vom Bundesarbeitsgericht unter dem Aktenzeichen 2 AZR 621/01. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288420]In dubio pro reo – Im Zweifel für den Angeklagten. Oder doch nicht?
 
    
 
    
 
   Im Zweifel für den Angeklagten – Was im Strafrecht den Angeklagten vor einer Bestrafung ohne gesicherte Beweise schützen soll, gilt im Arbeitsrecht keineswegs, wie das Landesarbeitsgericht Rheinland – Pfalz unter dem Aktenzeichen SA 633/04 feststellte und wie es vom Bundesarbeitsgericht unter 2 AZR 961/06 bestätigt wurde. Demnach kann der Arbeitgeber auch bei einem ausschließlichen begründeten Verdacht einen Arbeitnehmer entlassen, wenn er ihm zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat. Dem Arbeitgeber ist nicht zuzumuten, dass er erst den Fortgang eines eventuellen Gerichtsverfahrens zur Klärung der Schuld abwartet. Nicht nur wäre dies dem Arbeitsklima abträglich, es würde zudem das Vertrauensverhältnis während der Wartezeit nachhaltig schädigen. Das Tafelsilber der Firma also nicht einstecken, selbst wenn es keiner sieht....
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288421]Nebentätigkeiten während eines Beschäftigungsverhältnisses muss der Arbeitgeber genehmigen
 
    
 
   Auch wenn sich die Klausel, wonach Nebentätigkeiten eines Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber genehmigt werden müssen, in sehr vielen Arbeitsverträgen findet, daran halten müssen Sie sich nicht. Diese Klausel ist nämlich unwirksam, da sie gegen das grundgesetzlich garantierte Recht der Berufsfreiheit verstößt. Der Arbeitgeber ist nur dann um Genehmigung zu fragen, bzw. kann nur dann Nebentätigkeiten verbieten, wenn diese im näheren Sinn mit seinem eigenen Berufsfeld zu tun haben und damit seinen Interessen widersprechen. Ein Angestellter einer Softwareentwicklungsfirma darf also zum Beispiel kein ähnliche Entwicklungstätigkeit bei der Konkurrenz in seiner Freizeit durchführen. So festgestellt durch das Landesarbeitsgericht Rheinland – Pfalz unter 8 SA 69/05.
 
    
 
   Klauseln, in denen das Verbot einer ähnlichen Tätigkeit nach einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses für eine bestimmte Dauer untersagt wird, sind vor dem grundgesetzlichen Blickwinkel ebenfalls kritisch zu betrachten und widersprechen der Freiheit der Berufswahl unzulässig. Es sei denn, die Abfindung ist so hoch, dass diese für die Dauer des Verbotes, sich in einem gleichen Beruf zu betätigen, als ausreichender Lohnersatz angesehen werden kann. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288422]Reduzierte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen
 
    
 
    
 
   Haben Sie beim Einkauf auch schon einmal Schilder oder Etiketten gesehen auf denen stand, dass reduzierte Ware vom Umtausch ausgeschlossen sei? Diese Schilder können Sie getrost ignorieren, denn sie verletzen das geltende Recht. Grundsätzlich gilt die gesetzliche Gewährleistungspflicht von zwei Jahren auch bei reduzierter Ware. Eine Preisreduzierung kann noch keine Gesetze umgehen helfen. Ist die Ware mangelhaft, können Sie auch bei einer Preisreduzierung und trotz des Schildes, dass reduzierte Ware vom Umtausch ausgeschlossen sei, umtauschen. So festgestellt durch das Amtsgericht Frankfurt am Main unter Aktenzeichen 31 C 433/04 – 83.
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288423]Einen Fehlkauf kann ich Umtauschen
 
    
 
    
 
   Wir bleiben noch kurz beim Einkaufen und Umtauschen. Kann ein Fehlkauf umgetauscht werden? Sie kaufen etwas, von dem Sie später feststellen, Sie benötigen das gekaufte Gerät oder die gekaufte Sache gar nicht – Kann man diese Ware dann am folgenden Tag wieder umtauschen? Auch wenn es sich in vielen Köpfen anders hält: Nein, es gibt kein Recht auf Umtausch, wenn die Ware den vereinbarten Zustand hat (also mängelfrei ist). Grundsätzlich gilt im Geschäft beim Einkauf „Gekauft ist gekauft“. Viele Händler tauschen aus Kulanz um, um die Stammkunden nicht zu verprellen, aber einen Anspruch auf Umtausch gibt es nicht, wenn dieser nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. So nachzulesen in den §§ 312 und 312 b des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288424]Umtausch nur mit Kassenzettel
 
    
 
   Was ist dann aber, wenn die gekaufte Ware Mängel aufweist und man umtauschen möchte, aber den Kassenzettel nicht mehr findet? Auch hier hat ein Gericht Recht gesprochen (in dem Fall das Landgericht Stuttgart unter Aktenzeichen 37 O 44/06 KfH) und festgestellt, dass man zum Umtausch keineswegs gezwungen werden kann, den Kassenzettel vorzulegen. Wenn auch anders ausreichend zu beweisen ist, dass man das defekte Gerät in dem Geschäft, in dem man umtauschen möchte, gekauft hat, dann darf das Geschäft den Umtausch nicht verweigern. Ausreichend bewiesen ist dieser Kauf mittels eines Zeugen oder z.B. der EC – Kartenabrechnung (analog Kreditkartenabrechnung). 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288425]Den letzten erwischt es immer – oder doch nicht?
 
    
 
    
 
   Wenn Sie in geselliger Runde in einem Restaurant sitzen, mit Ihren Freunden trinken und diese sich dann nach und nach verabschieden, sodass nur noch Sie am Tisch verbleiben, was tun Sie dann, wenn der Wirt Ihnen die Gesamtrechnung für den Tisch präsentiert, weil Ihre Freunde es vorzogen, ohne zu zahlen das Restaurant (oder die Kneipe) zu verlassen? Wirte und Restaurantbetreiber argumentieren dann gern, dass der letzte verbleibende Gast die Zeche zahlen müsse. Doch lassen Sie sich davon nicht einschüchtern, dem ist nicht so. Denn der Wirt muss an Hand getrennter Rechnungen nachweisen, wer was bestellt hat. Wenn Sie also nicht so leichtsinnig waren, alle Bestellungen für Ihre Freunde mit zu tätigen, dann müssen Sie auch nur das bezahlen, was Sie bestellt haben. Nachlesen können Sie dies in den §§ 433 des BGB.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288426]Eltern haften für ihre Kinder
 
    
 
   Wir alle kennen als aufmerksame Beobachter Verbotsschilder, auf denen sich der Satz findet „Eltern haften für ihre Kinder“. Aber stimmt das wirklich?
 
    
 
   Nicht in jedem Fall, wie das Amtsgericht München urteilte. Man kann nicht pauschal mit einem solchen Schild die Eltern generell für alle Schäden haftbar machen, die das Kind anrichtet. Ebenso wenig kann man mit einem solchen Satz in jedem Fall Ansprüche mit einer Begründung einer generellen Aufsichtspflicht herleiten. Es reicht oftmals aus, wenn die Eltern nachweisen können, dass sie dem Kind gesagt haben, dass es sich regelkonform verhalten soll. Im vorliegenden Fall ging es um ein siebenjähriges Kind, welches mit seinem Fahrrad ein BMW Cabriolet gerammt hatte und einen Schaden verursachte. Der Kläger argumentierte, die Eltern hätten die Aufsichtspflicht verletzt und wollte Schadenersatz. Das Amtsgericht sah es jedoch als spontane „Fehlreaktion des Kindes“ an, die nie ausgeschlossen werden könnte und verneinten eine Ersatzpflicht der Eltern. 
 
    
 
   Fundstelle: Amtsgericht München, Aktenzeichen 322 C 3629/07 
 
    
 
   Grundsätzlich können Eltern nur dann zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie die Aufsichtspflicht nachweisbar verletzt haben, indem sie etwa ohne entsprechende Belehrung oder Aufklärung das Kind allein gelassen haben. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288427]Eltern haften für Einkäufe und Schulden ihrer Kinder
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   ...dass Eltern auch nicht in jedem Fall die Rechnungen ihrer Kinder bezahlen müssen? Um gültige Verträge einzugehen brauchen Kinder im Vorfeld eine Zustimmung und das Einverständnis der Eltern. Nur so kann überhaupt ein Vertrag eingegangen werden, aus denen sich eine Rechnung begründen ließe. Gab es jedoch im Vorfeld weder die Zustimmung noch das ausdrückliche Einverständnis der Eltern, können diese später nicht für die Rechnung haftbar gemacht werden. Anders sieht es aus, wenn die Eltern ausdrücklich eine Bürgschaft übernommen haben, dann können die Eltern für die Rechnung haftbar gemacht werden. Diese Bürgschaft ist im Vorfeld durch den Verkäufer oder Vertragspartner, der einen Zahlungsanspruch herleitet, jedoch einzuholen. (Bundesgerichtshof, Aktenzeichen III ZR 152/05 als Bestätigung des Urteil des Landgerichts Bonn, Aktenzeichen 2 O 472/03).
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288428]Kinder müssen um 22.00 Uhr zu Hause sein
 
    
 
    
 
   Es wird immer wieder gern behauptet, der Gesetzgeber verlangt, dass Kinder um 22.00 zu Hause sein müssten. In dieser Generalität ist dies jedoch ein Mythos, der sich in keiner Form belegen lässt. Dieses 'Ausgehverbot' wie es immer wieder gern genannt wird, bezieht sich nämlich nur auf jugendgefährdende Orte, wie zum Beispiel Kneipen, Diskotheken oder Bars. Ein generelles Verbot, wonach Kinder nach 22.00 Uhr nicht mehr in Kinos, Show - Veranstaltungen oder Ähnlichem sein dürften sieht der Gesetzgeber jedoch nicht vor. 
 
    
 
   Fundstelle: Jugendschutzgesetz §§ 4, 5
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   ….dass der Umgang mit seinen Kindern in der Regel nicht immer vor Gericht erzwungen werden kann? Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat sich von dem Grundsatz verabschiedet, wonach jeder Elternteil ein generelles Recht darauf hat, mit seinen Kindern nach einer Trennung umgehen zu können und sieht das Kindeswohl vor dem elterlichen Umgangsrecht. Ein erzwungenes Recht, nach einer Trennung mit seinem Kind umzugehen, würde ein „mit Zwangsmitteln erreichter Umgang“ sein und würde damit nicht automatisch „dem Kindeswohl dienen“. (Fundstelle: BvR 1620/04)
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288429]Nach der Scheidung steht Unterhalt zu
 
    
 
   Wir bleiben kurz bei den Trennungen und werfen einen Blick in die Brieftasche. Sehr weit verbreitet ist die Annahme zu hören, dass es nach einer Scheidung das „Recht auf Unterhalt“ geben würde. Dies ist in dieser Ausdrucksweise ebenfalls ein Mythos, der sich in keinster Form belegen lässt. Denn das Gesetz sieht es anders und sagt, dass nach einer Scheidung jeder „selbst für seinen Unterhalt“ sorgen muss. Nur wer nicht in der Lage ist, dies zu tun, hat einen Anspruch auf Unterhaltsleistungen und Unterstützung durch den Anderen. Das glauben Sie nicht? Werfen Sie einen Blick in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), welches die Grundlage für dieses Recht ist. Dort finden Sie den entsprechenden Paragraphen mit der Nummer 528. 
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   ...dass man auch wenn man nach einer Scheidung nicht selbst für seinen Unterhalt sorgen kann und der ehemalige Partner vermögend ist nicht unbedingt einen Anspruch auf Unterstützung in Form von Unterhalt hat? Dieser Anspruch geht nämlich dann verloren, wenn man aus einer „intakten Ehe“ heraus die Trennung vollzieht, um zum Beispiel mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin eine intime Beziehung aufzunehmen. So sah es der Bundesgerichtshof unter Aktenzeichen XII ZR 7/05. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288430]Tischreservierungen im Restaurant sind unverbindlich
 
    
 
   Manchmal kann es vorkommen, dass man in Erwartung eines freudigen Ereignisses einen Tisch im Restaurant vorbestellt um zum Beispiel einen gemütlichen oder romantischen Abend mit einem Freund oder einer Freundin zu verbringen. Doch kurz vor dem geplanten Termin kommt etwas dazwischen und man kann den geplanten Restaurantbesuch nicht antreten. Was ist in einem solchen Fall mit der Tischreservierung? 
 
    
 
   Sehr weit verbreitet ist der Irrtum, dass eine solche Bestellung oder Reservierung nicht verbindlich sei und ein grundsätzlicher Service des Gaststättenbesitzers ist. Aber das ist falsch, denn eine Tischbestellung ist ein Vertrag, den der Gast mit dem Restaurantbetreiber eingeht. Kommt der Gast entgegen seiner Ankündigung und Bestellung nicht, dann hat der Restaurantbetreiber das Recht, einen Schadenersatz in Form des entgangenen Gewinns geltend zu machen. Hierfür ist der Restaurantbetreiber in der Nachweispflicht, muss also zum Beispiel belegen, dass das Restaurant zu dem reservierten Zeitpunkt so gut besucht war, dass er mögliche Gäste wegschicken musste, da der bestellte Tisch extra für den Gast mit der Reservierung freigehalten wurde. 
 
    
 
   Das mag zugegeben bei Einzeltischbestellungen eine rein theoretische Möglichkeit sein, denn immerhin wird der Restaurantbetreiber Sie mit einer solchen Klage nicht dauerhaft als Gast verlieren wollen, aber es gibt diese generelle juristische Möglichkeit, wie das Landgericht Kiel mit dem Urteil 8 S 160/97 feststellte. 
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,...
 
    
 
    
 
   … dass eine lange Wartezeit auf die bestellten Speisen im Restaurant den Preis für das Essen reduziert? Wenn der Gast zum Beispiel nach seiner Bestellung 30 Minuten auf sein Essen warten muss und die längere Zubereitungsdauer nicht bei der Aufgabe der Bestellung erwähnt wurde oder in der Karte vermerkt war, dann darf er den Preis für diese Mahlzeit um volle 30 % kürzen. Nur in ausgewiesenen Feinschmeckerlokalen oder Spezialitätenrestaurants gibt es hiervon Ausnahmen, da man hier eine längere Zubereitungszeit erwarten kann. Wenn Sie also das nächste Mal auf Ihr Schnitzel länger als 30 Minuten warten müssen, setzen Sie den Rotstift an. Beziehen sollten Sie sich hierbei auf das Urteil des Landgerichts Karlsruhe mit dem Aktenzeichen 1 S 196/92. Guten Appetit!
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288431]Ein Rückflugticket bleibt auch dann gültig, wenn man das Hinflugticket verfallen lässt
 
    
 
    
 
   Es kann vorkommen, dass Sie eine Urlaubsreise planen und im Vorfeld ein Hin – und Rückflugticket bei der Fluggesellschaft Ihres Vertrauens buchen. Dann stellen Sie im Vorfeld fest, dass Sie den Hinflug nicht antreten können. Das kann der Fall sein, wenn Sie eine andere Möglichkeit haben, an den Zielort zu gelangen, wie z.B. eine Mitfahrgelegenheit. Oder es passiert, dass Sie bereits vor dem Hinreisetermin an den Zielort gelangen, weil Sie vielleicht gerade in der Nähe beruflich zu tun haben und dann spontan entscheiden, von dort aus direkt zum Zielort zu fahren und den Urlaub zu verbringen. Immerhin können Sie ja dann planmäßig den Rückflug antreten, da Sie ja entsprechend einen Hin – und Rückflug gebucht haben. In einigen Fällen wissen Sie auch im Vorfeld, dass Sie anders zum Zielort kommen und buchen nur deshalb den Hin – und Rückflug gemeinsam, da der Ticketpreis dann deutlich günstiger ist, als wenn Sie nur den Rückflug einzeln buchen würden. Denn wir alle wissen inzwischen, dass kombinierte Hin – und Rückflüge teilweise deutlich günstiger sind als Einzeltickets. Aber muss Ihnen die Fluggesellschaft wirklich den Rückflug gemäß Ihrer Buchung ermöglichen, wenn Sie den Hinflug haben verfallen lassen und nicht antraten? 
 
    
 
   Viele Reisende sind tatsächlich in dem Glauben, dass eine bestätigte Buchung eines Hin – und Rückfluges auch dann gilt, wenn der Hinflug nicht wahrgenommen wird. Doch das ist falsch, wie Gerichte immer wieder im Einzelfall entschieden haben. Die Entscheidungen der Richter, die zugegeben jeweils ausschließlich auf den Einzelfall bezogen waren, verneinten den Anspruch auf die Gültigkeit des Rückfluges, wenn der Hinflug nicht angetreten wurde und stimmten der Argumentation der Fluggesellschaften zu, die damit aufwarteten, dass die Buchung eines Hin – und Rückfluges als gemeinsames Einzelprodukt anzusehen sei und nicht als zwei separate Produkte. Tritt der Kunde den Hinflug nicht an ohne umzubuchen oder zu stornieren, gibt er damit zu verstehen, auf die ursprünglich gewollte Leistung zu verzichten. In dem Fall darf die Fluggesellschaft (was sie auch bei stark frequentierten Strecken häufig macht) das Rückflugticket wieder in den Verkauf geben und damit den Platz vergeben. In dem Fall muss der Gast also ein neues Ticket kaufen und damit in der Regel den höheren Preis bezahlen. 
 
    
 
   Das mag zugegeben nur auf den wirklich stark frequentierten Strecken der Fall sein, sofern der Gast, der ursprünglich gebucht hat, hier überhaupt noch ein Ticket erhält. Denn viele Gesellschaften zeigen Kulanz in den Fällen, in denen die Maschine nicht ausgebucht ist und ermöglichen den Rückflug. Ist die Maschine jedoch ausgebucht, dann darf die Gesellschaft problemlos das Rückflugticket verkaufen, um die Nachfrage zu befriedigen. Immerhin hat der Fluggast mit dem verfallenen Hinflug durch seine Handlungsweise (konkludent) zum Ausdruck gebracht, er nimmt das gebuchte Paket nicht in Anspruch. So entschieden zum Beispiel das Amtsgericht Erding unter Aktenzeichen 4 C 129/07 und das Landgericht Frankfurt unter Aktenzeichen 2 – 2 O 243/07. 
 
    
 
   Diese Praxis wird von den Verbraucherzentralen bekämpft und so konnte gegen die Gesellschaft British Airways wegen ähnlicher Praktiken auch ein Erfolg verzeichnet werden, aber ein Grundsatzurteil fehlt bislang. Deshalb der Tipp: Überlegen Sie es sich zweimal einen Hin – und Rückflug nur wegen des günstigeren Preises zu buchen, wenn Sie wissen, dass der Hinflug nicht benötigt wird. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288432]Kein Anspruch auf Schnäppchen
 
    
 
    
 
    
 
   Wussten Sie schon, ….
 
    
 
   …. dass Reisebüros keine Schnäppchen für Sie suchen müssen? Viele Menschen planen die schönste Zeit des Jahres gern mit dem Reisebüro und vertrauen darauf, dass das Reisebüro die richtigen Schnäppchen für sie im geplanten Urlaubsland herausfindet. Man vertraut auf ein gutes Gesamtpaket und auf ein gutes Preis - / Leistungsverhältnis. Aber muss dem auch so sein?
 
    
 
   Nein, wie ein Gericht aus München feststellte. Urlauber hatten geklagt, dass das Reisebüro nicht die möglich günstige Variante empfohlen und verkauft hat, sondern ein Paket, welches deutlich teurer war, obwohl die günstigere Variante für den selben Urlaub ebenfalls im Angebot des Reisebüros und damit möglich gewesen wäre. Die Urlauber verloren und das Gericht begründete die Entscheidung damit, dass ein Reisebüro keinesfalls die Pflicht habe, auf günstigere mögliche Preise im vorhandenen Angebot hinzuweisen. Diese flicht besteht nur dann, wenn der interessierte Gast ausdrücklich die Leistung fordert, das günstigste Angebot zu wollen oder das Reisebüro die Leistung verspricht, das günstigste mögliche Angebot anzubieten. Wenn das jedoch nicht ausdrücklich verlangt wird, dann darf das Reisebüro auch die teurere Reise mit einem höheren Provisionsanspruch zum eigenen Nutzen verkaufen. So entschieden durch das Amtsgericht München unter dem Aktenzeichen 233 C 2841 6/06. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288433]Der Preis auf der Ware im Supermarkt zählt
 
    
 
    
 
   Vielleicht ist es Ihnen schon so gegangen oder einem Ihrer Freunde: Sie gehen durch den Supermarkt, erkennen dort ein Produkt und sehen einen günstigen Preis auf dem Klebeetikett an der Ware. Kurzerhand und vom günstigen Preis überzeugt legen Sie dieses Produkt in den Einkaufskorb und gehen zur Kasse. Dort jedoch sehen Sie, wie die Kassiererin einen anderen Preis in die Kasse tippt, der höher ist als der Preis auf dem Klebeetikett. Müssen Sie den höheren Preis bezahlen oder können Sie auf den geringeren, auf dem Etikett befindlichen, Preis bestehen?
 
    
 
   In Deutschland ist es leider nicht ganz so einfach wie es den Anschein hat. Denn im Kaufrecht unterscheiden wir zwischen einem Verpflichtungs – und einem Erfüllungsgeschäft. Im Verpflichtungsgeschäft verpflichten Sie sich eine Ware abzunehmen und der Verkäufer verpflichtet sich, Ihnen die Ware gegen Zahlung eines vereinbarten Preises zu überlassen. Im Einzelnen ist das Verpflichtungsgeschäft in die Bestandteile 'Angebot' und 'Annahme des Angebotes' aufzuteilen. Im Erfüllungsgeschäft schließlich wechselt Ware in der Regel gegen Geld und der Kauf ist damit komplettiert. Das Etikett mit dem günstigen Preis könnte jetzt die erklärte Verpflichtung des Geschäftes sein, Ihnen dieses Produkt zu diesem Preis zu überlassen. Aber ganz so einfach ist es nicht, wie ein intensiverer Blick in das deutsche Kaufrecht beweist:
 
    
 
   Denn dort geht es mit weiteren Details und Feinheiten weiter. Das Etikett und der darauf befindliche Preis stellen nämlich die Aufforderung an Sie als Kunden dar, ein Angebot zum Kauf der Ware abzugeben. Wenn dieser Preis jetzt in die Kasse eingetippt wird, dann ist es die Annahme Ihres Angebotes und das Verpflichtungsgeschäft ist erfüllt. Bezahlen Sie jetzt die Ware, dann ist auch das Erfüllungsgeschäft erfolgreich beendet und der Kauf ist abgeschlossen. Wenn an der Kasse ein höherer Preis eingetippt wird, können Sie nicht darauf bestehen, den tieferen, auf dem Etikett befindlichen Preis, auch bezahlen zu müssen. Denn der höhere Preis ist praktisch nur die Erwiderung Ihres Angebotes und das Angebot des Marktes, Ihnen das Produkt zu überlassen. Jetzt müssen Sie entweder annehmen und den höheren Preis zahlen oder Sie sagen, Ihnen sei dieser Preis zu hoch und nehmen das Produkt nicht. Aber eine Verpflichtung, Ihnen das Produkt zu dem ausgepreisten Betrag zu geben besteht von Seiten des Supermarktes nicht, da das Preisschild nur die Aufforderung an Sie darstellt, ein Kaufangebot abzugeben. Das klingt kompliziert, aber im deutschen Recht geht eben alles ganz geordnet ab....
 
    
 
    
 
   Anders verhält es sich, wenn ein Werbeprospekt einen günstigen Preis nennt und im Laden dieser Preis nicht gewährt wird. Hier hat die Rechtsprechung inzwischen festgestellt, dass Lockangebote in ausreichender Zahl vorhanden sein und entsprechend gewährt werden müssen. Es sei denn, es war offenkundig erkennbar, dass der Preis im Prospekt nicht richtig sein kann (z.B. wenn durch einen Druckfehler statt 999,- € plötzlich 9,99 € im Prospekt steht). Dann wäre es ein Erklärungsirrtum, der offenkundig und damit auch für Kunden erkennbar ist. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   



  
 

[bookmark: _Toc356288434]Kapitel 5 – Weitere Mythen, Irrtümer und einige Worte am Ende
 
    
 
    
 
   So, liebe Leser, damit ist der Ausflug in das deutsche Recht beendet. Ich hoffe, es ist mir gelungen, die ansonsten sehr trockene und sachlich nüchterne Atmosphäre des Rechts zu entstauben und unterhaltsam aufbereitet darzustellen. Ein nicht immer leichtes Unterfangen, bei dieser Materie. Wenn Sie sich gut unterhalten fühlten und vielleicht auch den einen oder anderen Moment hatten, in dem Sie staunen oder sich von Vorurteilen befreien konnten, dann würde ich mich sehr über Ihre Rezension freuen. Sagen Sie mir Ihre Meinung und teilen Sie damit auch anderen Lesern mit, wie Ihnen dieses Buch gefallen hat und ob es das halten konnte, was Sie sich versprachen. Eine Bewertung auf der Plattform, auf der Sie dieses Buch erwerben konnten, kostet nur wenige Augenblicke, hilft aber nicht nur mir, sondern auch anderen Lesern viel weiter. 
 
    
 
   Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, kann ich Ihnen auch wärmstens weitere Bücher dieser Reihe ans Herz legen, die unter sich mit Irrtümern, Mythen und skurrilen Geschichten aus dem Alltag befassen. Diese sind ebenfalls auf der Plattform erhältlich, auf der Sie auch dieses Buch erwerben konnten:
 
    
 
    
 
   „10 Kilo in 10 Tagen! - Das Buch der populären Diätirrtümer“
 
    
 
   10 Kilo in 10 Tagen, Schlank im Schlaf, die Atkins Diät, Low Carb, Fasten, Sauna... Die Liste der angeblichen "Patentrezepte" wenn es um das Abnehmen geht ließe sich vermutlich bis in die Unendlichkeit fortsetzen. Doch was ist dran, an diesen angeblichen "Erfolgsrezepten" und können diese Diäten überhaupt halten, was sie versprechen? Denn hinter vielen dieser sogenannten "Erfolgsdiäten" stecken nichts anderes als Irrtümer die sich in unseren Köpfen festgesetzt haben und mit denen die Diät - Propheten und selbsternannten "Päpste" gekonnt spielen, um ihre Büchlein, Kurse oder Trainingspläne an den Mann oder die Frau zu bringen.

In diesem Buch wird ein Blick auf die populärsten Diätirrtümer geworfen und unterhaltsam und verständlich aufgedeckt, was wirklich dahinter steckt: Sind Saunagänge wirklich gut zum Abnehmen? Sollten Kohlenhydrate vermieden werden? FDH oder Radikaldiät als wirksamer Weg, schnell die überschüssigen Pfunde zu verlieren? Hilft nach 20.00 Uhr kein Essen mehr wirklich beim Abnehmen? Diese und über 50 weitere Mythen & Irrtümer in Sachen "Diät" finden Sie näher betrachtet und unterhaltsam entlarvt in diesem Buch. 
 
    
 
   Hier geht es direkt zum Angebot:
 
    
 
   http://www.amazon.de/dp/B00CNOBZYQ
 
    
 
    
 
    
 
   „Knallhart nachgefragt – Die populärsten Verschwörungstheorien“
 
    
 
    
 
   Unter Anderem mit folgenden Themen:
 
    
 
   Die Symbole auf dem Dollarschein – Zeichen einer großen Verschwörung durch Freimaurer und Illuminaten?
 
   

Der Tod einer Prinzessin – Das tragische Schicksal von Lady Diana. War es Unfall oder Mord?
 
   

Tod eines Politikers – Wer tötete den Ministerpräsidenten?
 
   

This is it – Der Tod von Michael Jackson. Eine finale Inszenierung zum Gelddrucken? 
 
    
 
   Hier geht es direkt zum entsprechenden Angebot:
 
    
 
   http://www.amazon.de/dp/B00C8YDPRQ
 
    
 
   „Pimp my brain! Besserwissen leicht gemacht. Das große Buch der populären Irrtümer“ 
 
    
 
   Pimp my brain - Besserwissen leicht gemacht ist das große Buch der populären Irrtümer aus dem täglichen Leben.
 
   

Unser Alltag ist voll von Irrtümern und Mythen, denen wir nur zu leicht erliegen. Warum auch nicht: Sie sind praktisch, klingen logisch und wer macht sich dann schon die Mühe, einmal dahinter zu blicken? In diesem Buch finden Sie auf über 200 Seiten die populärsten Irrtümer aus Alltag, Recht, Erotik & Gesundheit:
 
   

Ist reduzierte Ware wirklich vom Umtausch ausgeschlossen? Habe ich überhaupt ein Recht auf Umtausch und muss man den Kassenzettel tatsächlich aufbewahren? Was passiert wenn ich mein Auto auf einem Supermarktparkplatz abstelle und woanders einkaufen gehe? Muss man beim Auszug aus der Wohnung wirklich renovieren? Wer haftet für die Schulden meiner Kinder und darf ich schlechte Cocktails in der Bar einfach umtauschen? Wer muss den Deckel in der Kneipe wirklich zahlen und darf ich die Rechnung kürzen, wenn ich zu lange auf meine Bestellung warte? Antworten darauf und auf zahlreiche weitere Fragen finden Sie kurz und kompakt in diesem Buch.
 
    
 
   Hier geht es direkt zum Angebot:
 
    
 
   http://www.amazon.de/dp/B00CHOIEZ0
 
    
 
   „Knallhart nachgefragt – Die populärsten Mythen und Irrtümer“
 
    
 
   Alltagsmythen, Mysterien und Vorurteile – Auch wenn wir es nicht wollen, so haben wir dennoch fast täglich damit zu tun und begeben uns auf das dünne 'geistige Eis', indem wir diesen Mythen vertrauen. Längst sind diese Irrtümer in unserem Bewusstsein als 'richtig' fest verankert und bestimmen unser tägliches Handeln, unsere Umgebung und sogar unsere Gefühlswelt.

Warum auch nicht? Immerhin werden viele der Vorurteile, denen wir anhängen, regelmäßig in den Medien oder von den Meinungsmachern wiederholt und damit erneut bestätigt. Doch auch wenn steter Tropfen den Stein normalerweise höhlt, liebe Leser, die regelmäßige Wiederholung machen falsche Tatsachen deshalb nicht richtiger oder gar unangreifbar.

Immer wieder begegnet uns das Märchen, nach dem eine hohe Staatsverschuldung zu Lasten künftiger Generationen gehe, die Legende, nach einem Wahlsieg der bisherigen Opposition muss ein Kassensturz gemacht werden um zu sehen, was von den bunten und vielsagenden Wahlversprechen eingehalten werden könne. Was ist wirklich dran an den Mythen? In diesem Buch gehen wir diesen auf den Grund. Doch nicht nur die politischen Mythen werden behandelt. Ebenso werfen wir einen Blick auf die Legenden, die unseren eigenen Alltag betreffen. Jene Irrtümer, in deren Falle wir vollkommen unbemerkt und leichtsinnig tappen, weil es uns falsch beigebracht wurde. Ob Recht, Medizin, Bildung oder Küche und Haushalt: In diesem Buch wird den populärsten Mythen, Irrtümern und Vorurteilen auf den Grund gegangen. Macht Abends üppig essen wirklich dick? Ist Rotwein gut fürs Herz und Venen? Was ist dran am verflixten 7. Jahr? Muss ich im Restaurant bezahlen, wenn der Kellner trödelt? Damit und über 50 anderen bekannten Mythen mehr wird aufgeräumt in diesem Buch. Nicht todernst, sicher nicht mit dem erhobenen Zeigefinger des Besserwissenden, aber immer den Dingen auf der Spur und unterhaltsam, heiter dargestellt.
 
   

Dabei sind alle Erklärungen so gehalten, dass sie spielend leicht nachvollzogen werden können und, sofern es die populären Rechtsmythen angeht, mit den entsprechenden Belegurteilen versehen, sodass Sie in eventuellen Diskussionen, Gesprächen oder beim hartnäckigen Aufräumen dieser Mythen im Bekanntenkreis auf der sicheren Seite stehen. Sicher werden Sie mit dem richtigen Wissen ausgestattet auch die eine oder andere Überraschung bei Ihren Gesprächspartnern erzeugen. Denn vergessen wir nicht: Viele dieser Mythen und Irrtümer sind so fest verankert in den Köpfen, dass sie dort fast schon resistent gegen die Wahrheit sind.
 
   

Nach diesem Buch werden Sie nicht mehr so schnell den Alltagsirrtümern oder den großen Mythen aufsitzen. 
 
    
 
    
 
   Hier geht es direkt zum entsprechenden Angebot:
 
    
 
   http://www.amazon.de/dp/B00C7COF7S
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   Damit bedanke ich mich für Ihre Geduld und hoffe, Sie hatten Gute Unterhaltung!
 
    
 
   Herzlichst
 
    
 
    
 
   Ihr 
 
    
 
    
 
   Walter Schlegel
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